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1. Einleitung  
Mit dem Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ hat der Trägerverbund Burg Lenzen e. V. (TVBL) 

als Projektträger die erste große Deichrückverlegung in Deutschland erfolgreich umgesetzt und damit 

ein Modellvorhaben für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz im Einklang mit 

naturschutzfachlichen Zielstellungen der Auenentwicklung geschaffen. Bereits zu Beginn des Projektes 

war eine Evaluation fünf bzw. zehn Jahre nach Umsetzung des Projektes vorgesehen mit dem Ziel, auf 

Basis der gewonnenen Erkenntnisse, Empfehlungen für zukünftige Projekte abzuleiten. Neben den 

umfangreichen Untersuchungen im Rahmen der Evaluation tragen dazu zahlreiche weitere 

Forschungsaktivitäten bei. Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der zweiten Evaluation dar und 

fasst den Erkenntnisgewinn der letzten gut zehn Jahre zusammen.  

1.1. Veranlassung und Zielstellung 
Auch im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe ist der Verlust der einst ausgedehnten Auen 

streckenweise sehr groß (BMU und BfN, 2021). Der Auenzustand der vergleichsweise naturnahen 

Mittelelbe ist zwar deutlich besser als an vielen anderen als Bundeswasserstraßen genutzten Flüsse, 

dennoch sind auch die Elbauen in weiten Teilen verändert, was u.a. auf den Verlust einst prägender 

Auenwälder zurückzuführen ist. 

Ziel der Rückverlegung des Elbdeichs bei Lenzen war es daher, 420 ha Überflutungsraum für die Elbe 

wiederzugewinnen und den Hochwasserschutz in der Region nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus 

sollte mit der Umsetzung von Initialmaßnahmen zur Wiederherstellung auentypischer Lebensräume 

ein wertvoller Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt im UNESCO-Biosphärenreservat 

Flusslandschaft Elbe geleistet werden. So kann die nunmehr intakte Aue weitere wichtige 

Ökosystemleistungen für unsere Gesellschaft wie Klimaschutz, Reinigung des Wassers, Bereitstellung 

eines Erholungsraumes etc. erbringen.  

Bei ersten Untersuchungen einzelner Maßnahmen direkt nach Projektabschluss (siehe TVBL, 2021 & 

MUGV, 2012) konnte die Bewertung noch nicht umfassend erfolgen, weil insbesondere die 

initialisierten Biotope längere Zeiträume benötigen, um ihre Wirkung zu entfalten. Die im Rahmen der 

ersten Folgeevaluation durchgeführten Untersuchungen konnten bereits genauere Einschätzungen 

liefern (siehe TVBL, 2021). Auch im Hinblick auf die Hochwasserschutzwirkung der Deichrückverlegung 

und die Auswirkungen des Naturschutzgroßprojektes auf die Regionalentwicklung konnten im ersten 

Evaluationsbericht fundierte Aussagen über den positiven Beitrag des Projektes getroffen werden.  

Im vorliegenden Bericht zur zweiten Evaluation gut 10 Jahre nach Projektabschluss (bedingt durch 

Corona konnten einige Studien/Gutachten erst verzögert erfolgen) wird ein umfassender Überblick 

über die Entwicklung des Projektgebietes gegeben. Dazu wurden die im Projekt umgesetzten 

Maßnahmen sowie die allgemeine Gebietsentwicklung evaluiert. Vor dem Hintergrund, dass laut 

Auenzustandsbericht nur noch 20-30 % der Auen in Deutschland mit „ihrem“ Fluss verbunden sind und 

der Anteil ökologisch funktionsfähiger Auen weniger als 10 % der heutigen Auen beträgt (BMU und 

BfN, 2021), ist die ökologische Notwendigkeit, weitere Deichrückverlegungsprojekte umzusetzen, 

enorm. Der Bericht beinhaltet daher neben den Evaluationsergebnissen ebenfalls Empfehlungen für 

eine erfolgreiche Auenentwicklung, von denen zukünftige Vorhaben profitieren können. Die 

Erfahrungen im Naturschutzgroßprojekt zeigen, dass die gemeinschaftliche Zusammenarbeit vieler 

Akteure notwendig ist, um ein Projekt in dieser Größenordnung umzusetzen.  
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1.2. Trägerschaft 
Der Trägerverbund Burg Lenzen e. V. (TVBL) ist ein gemeinnütziger Verein, der das Europäische 

Zentrum für Auenökologie, Umweltbildung und Besucherinformation auf der Burg Lenzen betreibt. 

Der 1996 gegründete Trägerverbund setzt sich mit dem BUND-Auenzentrum durch die Initiierung und 

Durchführung von bundesweit wirksamen Pilotprojekten und Renaturierungsmaßnahmen für den 

Schutz, die Entwicklung und die nachhaltige Nutzung von Fließgewässern und ihren Auen ein.  

Auch betreibt der TVBL das BUND-Besucherzentrum des Biosphärenreservats „Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg“ und ist Träger weiterer Projekte in den Bereichen Auenentwicklung, Umweltbildung und 

nachhaltige Regionalentwicklung. Seit vielen Jahren engagiert sich der TVBL unter Vorsitz des BUND 

Landesverbands Niedersachsen e. V. als regionale Initiative gemäß seiner Satzung für die Förderung 

von (Umwelt-) Bildungsangeboten, einschlägiger Wissenschaft und Forschung sowie für Natur- und 

Landschaftspflege. Die Burg Lenzen ist als dauerhafte Einrichtung im länderübergreifenden UNESECO-

Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe etabliert und vielfältig vernetzt.  

1.3.  Projektlaufzeit und Evaluationszeitraum 
Das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ wurde in zwei Phasen vom 01.10.2002 bis 

30.09.2011 umgesetzt. Die Projektlaufzeit wurde im Verlauf des Projektes mehrfach angepasst. Zum 

Projektabschluss wurden die im Rahmen des Projektes umgesetzten Maßnahmen evaluiert.  

Die erste Folgeevaluation fünf Jahre nach Projektabschluss wurde in den Jahren 2016/2017 

durchgeführt und umfasste den Evaluationszeitraum Januar 2012 bis Dezember 2017 (siehe TVBL, 

2021).  Der vorliegende Bericht stellt die Evaluation nach Projektende dar und umfasst den Zeitraum 

von Januar 2018 bis Frühjahr 2024. 

1.4. Finanzierung 
Das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ wurde vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (über das Bundesamt für Naturschutz) im Programm 

„chance.natur“ gefördert. Der Bund als Zuwendungsgeber finanzierte 75 %, das Land Brandenburg, 

vertreten durch das Brandenburgische Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Landwirtschaft, 18% des Projekthaushaltes. Die verbleibenden 7 % wurden vom Projektträger, dem 

TVBL und weiteren Drittmittelgebern eingebracht. Die Förderung mit Drittmitteln erfolgte durch den 

BUND, die Michael Otto Stiftung, die Niedersächsische Lottostiftung, die Deutsche Umwelthilfe und 

die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Die Gesamtkosten des Vorhabens beliefen sich auf 

3.856.359,67 € (siehe Tab. 1). 

 

Tab. 1 Gesamtübersicht über die Projektfinanzierung 

Gesamtübersicht Projektfinanzierung 

 Finanzierung Kostenaufteilung % 

Bundesmittel  2.858.485,13 € 74,124 

Landesmittel 686.036,42 € 17,790 

Eigenmittel 266.791,97 € 6,918 

Leistungen Dritter (Pacht) 45.046,15 € 1,168 

Gesamt 3.856.359,67 € 100% 
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Die Finanzierung des Neudeichbaues wurden auf Initiative des Landes aus dem Finanzierungsplan 

Naturschutzgroßprojekt herausgenommen und aus GAK-Mitteln (GAK = Gemeinschaftsaufgabe 

Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) bestritten. Der Deichneubau (Baulose 1 und 

2) kostete insgesamt zusätzlich 11.542.448,69 €  (siehe Damm, 2014).  

Die Kosten für die Evaluation trägt das Land Brandenburg, der BUND-Bundesverband und der TVBL. In 

der untenstehenden Tabelle sind die Kosten beider Evaluationszeiträume aufgeführt. Die 

Gesamtsumme beträgt 120.395,65€. 

Tab. 2: Gesamtübersicht über die Kosten beider Evaluationszeiträume 

Kosten der Evaluation 

 Jahr Evaluations-Posten Betrag Auftraggeber 

1
. 

E
va

lu
at

io
n

 

2016 Sozioökonomie 11.186,00 € TVBL 

2016 
Stromtalwiesen, halboffene 

Weidelandschaft 
6.447,41 € 

BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2016 Auwaldneuanlage 16.022,16 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2016 

Avifauna, Vorab-

Auswertungen vorhandener 

Daten 

2.000,00 € 

BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2016 Avifauna 4.950,40 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2016/17 Fischfauna 6.854,40 € TVBL 

2017 Bodenkunde 15.241,64 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2
. 

E
va

lu
at

io
n

 

2021 Stromtalwiesen 5.060,48 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2021 Auwaldneuanlage 16.065,00 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2021 Avifauna 5.989,98 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2021/22 Fischfauna 10.281,60 € TVBL 

2022 Bodenkunde 7.093,53 € BR Flusslandschaft Elbe-BB 

2022/23 Sozioökonomie 13.203,05 € TVBL 

2024 
Halboffene 

Weidenlandschaft 
Finanzierung durch LfU 

 

1.5. Projektgebiet 
Das Projektgebiet liegt im äußersten Nordwesten des Bundeslandes Brandenburg, im Landkreis 

Prignitz. Es umfasst den Abschnitt der Elbtalaue zwischen den Stromkilometern 473,5 und 489,5 und 

grenzt an das Bundesland Niedersachsen in unmittelbarer Nähe des Dreiländerecks 

Brandenburg/Niedersachsen/Sachsen-Anhalt bei Schnackenburg (siehe Abb. 1). Das Projektgebiet ist 

Bestandteil des UNESCO-Biosphärenreservats (BR) „Flusslandschaft Elbe-Brandenburg“. 

Größe des Kerngebietes: 1031 ha (ohne Elbe)  

Größe des gesamten Projektgebietes: 1559 ha (ohne Elbe)  
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Abb. 1: Übersichtskarte zum Projektgebiet. Das Kerngebiet erstreckt sich über die Fläche der Deichrückverlegung hinaus, östlich bis nach 
Lütkenwisch und westlich über den Mödlicher Werder  
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2. Kurzbeschreibung des Projektes 

2.1. Projektziele 
Als übergeordnetes Ziel für die Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes „Lenzener Elbtalaue“ wurde 

„die Wiederherstellung einer von fließgewässerdynamischen Prozessen geprägten natürlichen 

Auenlandschaft und anschließend die Sicherung ungestörter Überflutungsdynamik“ im 

Projektkerngebiet an der Unteren Mittelelbe bei Lenzen definiert (gemäß Bewilligungsbescheid vom 

28.08.2002). 

Die notwendige Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels wurde mit der Rückverlegung des alten 

Elbdeiches geschaffen, durch die eine Fläche von ca. 420 ha wieder an die Überflutungsdynamik der 

Elbe angeschlossen wurde. Die Wiederherstellung dieser Überflutungsflächen zielte darauf ab, die 

Basis für die Regeneration und Entwicklung typischer und gefährdeter Auenlebensräume zu schaffen 

und gleichzeitig eine entscheidende Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Region zu bewirken.  

Zur Förderung typischer Auenlebensräume wurden folgende Ziele für das Projektgebiet festgelegt: Die 

Erhaltung des Mosaiks unterschiedlicher elbauentypischer Biotoptypen, die Etablierung von 

temporären Auengewässern im späteren Deichvorland, die deutliche Erhöhung des Weich- und v. a 

Hartholz-Auwaldanteils unter Ausschluss forstwirtschaftlicher Nutzung und − langfristig − die 

Etablierung eines ca. 350 ha großen Auwaldkomplexes als vernetzendes Element zu den wenigen 

vorhandenen, größeren Auwaldbeständen an der Unteren Mittelelbe. 

Des Weiteren wurden die Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutztem 

Überschwemmungsgrünland auf rund 85 ha als halboffene Weidelandschaft, die Umgestaltung bzw. 

Inaktivierung des Wege- und Grabensystems im späteren Deichvorland sowie die Entwicklung einer 

Qualmwasserzone binnendeichs der geplanten neuen Deichlinie als Ziele formuliert (gemäß 

Bewilligungsbescheid vom 28.08.2002). 

Das umfangreiche Moderationsverfahren im Rahmen des Projektes, in dem die Anliegen der regional 

Betroffenen transparent und partizipativ in den Planungsprozess integriert wurden, verfolgte das Ziel 

die Akzeptanz für das Projekt in der Öffentlichkeit zu steigern. Die Erreichung dieses Ziels wurde 

darüber hinaus durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und Naturerlebnisangebote im Projektgebiet 

unterstützt, die die regionale und überregionale Bevölkerung für den Wert intakter Auenlandschaften 

sensibilisieren und zur Akzeptanzsteigerung für das Projekt beitragen sollten.  

Konkrete Ziele für die Entwicklung des Gebietes wurden in Phase 1 der Projektlaufzeit erarbeitet und 

sind im Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) festgehalten (siehe Planland, 2005). 

2.2. Projektmaßnahmen 

Deichbau 
Zentraler Bestandteil des Naturschutzgroßprojektes bildete die Rückverlegung des alten Elbdeiches bei 

Lenzen auf einer Länge von 7,4 km um bis zu 1,3 km ins Landesinnere, so dass ca. 420 ha 

Überflutungsfläche wieder an die Elbe angeschlossen wurden. Die Länge des neuen Deiches beträgt 

6,1 km. Der alte Deich wurde zur Wiederherstellung der Verbindung von Fluss und Aue an sechs Stellen 

geöffnet, wobei etwa 20 % des Altdeiches abgetragen wurden. Die Länge der Schlitze beträgt zwischen 

200 m und 500 m. Der fünfte Schlitz besitzt die niedrigste Sohlhöhe, so dass das Wasser der Elbe ab 

einem Pegelstand von 3,60 m in Wittenberge dort zuerst einströmt und das Gebiet der 

Deichrückverlegung (DRV) von unterstrom flutet. Ab einem Pegelstand von 4,20 m in Wittenberge 

strömt das Wasser auch durch den östlichsten, den ersten Schlitz am Auenblick in das Gebiet. Die 
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Öffnung des Altdeiches erfolgte 2009, während der Wassereinstrom erstmalig in der ersten 

Märzwoche 2010 eintrat.  

Seit der Schlitzung des Altdeiches unterliegen die zurückgewonnenen Überflutungsflächen wieder 

weitgehend der natürlichen Überflutungsdynamik der Elbe. Diese Wiederanbindung an die Elbe 

begünstigt die Entwicklung elbauentypischer Biotope, wie z. B. Flutrasen, Röhrichte und Rieden und 

Feuchtgrünländer. Dabei ist zu bemerken, dass die Flutung des Gebiets erst deutlich über dem 

Mittelwasserniveau von 2,80 m (Pegel Wittenberge, Bezugszeitraum 2000-2010) bzw. 2,43 m (Pegel 

Wittenberge, Bezugszeitraum 2010-2020) erfolgt.  

Zur Reaktivierung und Etablierung typischer Auenlebensräume wurden folgende biotopeinrichtende 

Maßnahmen durchgeführt, deren Kurzbeschreibung inhaltlich aus (Damm, 2014) entnommen wurde:  

Wasserbauliche Einrichtungen - Staubauwerke 
Die Rückverlegung des Elbdeiches führte zu einer Verschiebung der von Qualmwasser betroffenen 

Zone landeinwärts vom Neudeich. Um Vernässungseffekte in den dort liegenden Nutzflächen zu 

reduzieren sowie eine Abfuhr des unvermeidlich unter dem neuen Deich hindurchdrückenden 

Grundwassers zur Trockenhaltung des Deichfußes zu ermöglichen, wurde ein Entlastungsgraben 50 m 

landeinwärts des neuen Deiches gebaut. Um die durch den geplanten Entlastungsgraben bewirkte 

Drainage der Qualmwasserzone zu begrenzen und um ein verzögertes Abfließen der mit jedem 

Hochwasser auftretenden höheren Grundwasseraufkommen zu erreichen, wurden vier Staubauwerke 

im Qualmwassergrabensystem eingebaut.  

Die Staubauwerke sollen die Entwicklung von qualmwasserdominiertem Nassgrünland in der neu 

hergestellten Qualmwasserzone binnenseits des Neudeiches begünstigen, als Ersatz für den Verlust 

von besonderen Qualmwasserlebensräumen (temporär überstauten offenen Senken), die im Zuge der 

DRV im Bereich der ursprünglichen Qualmwasserzone binnenseits des Altdeiches verloren gegangen 

sind. Der Flächenumfang für diese Maßnahme beträgt ca. 20 ha auf einem 50 m breiten, knapp 4 km 

langen Streifen binnenseits des Neudeiches.   

Auwaldneuanlage 
Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes wurden im Zeitraum von 2004 bis 2008 Auwald (Weich- und 

Hartholzauwald) in Form von Initialpflanzungen im Umfang von ca. 76 ha angelegt, davon 71,96 ha im 

Deichvorland und ca. 4 ha in der Qualmwasserzone binnenseits des Neudeiches. Zur Gewinnung von 

geeignetem Saatgut wurden in einem Pflanzgarten Gehölze aus lokalem Saatgut eigens für das Projekt 

herangezogen. Zusammen mit bereits in Vorläuferprojekten umgesetzten Pflanzungen von 85 ha und 

ergänzt durch 146 ha Sukzessionsfläche sowie dem vorhandenen Altbestand soll langfristig ein 

Auenwaldgebiet von ca. 350 ha entstehen.  

Anlage von Auegewässern und Fördermaßnahme Fischhabitate  
Zur Initialisierung auetypischer Biotope wurden im Gebiet der DRV mehrere permanent 

wasserführende Flutrinnen mit einem Flächenumfang von insgesamt 48 ha angelegt. Die Auegewässer 

wurden im Zuge der Bauarbeiten zur Beschaffung von Erdmaterial für den Deichbau geschaffen und so 

angeordnet, dass sie im Hochwasserfall eine gute Durchströmung des Gebietes gewährleisten. Im 

Einstrombereich der Flutmulde Ost wurde auf einer Fläche von 600 m² Laichkies als Laichsubstrat für 

kieslaichende Fische eingebracht, der insbesondere zur Förderung der Quappe (Lota lota) dienen sollte 

(siehe Kap. 5.4). 
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Stromtalwiesenförderung 
Zur Etablierung von typischen Stromtalwiesenarten wie beispielsweise Brenndolde (Cnidium dubium), 

Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Langblättriger Ehrenpreis (Veronica longifolia), die 

an extreme Bedingungen der Flussauen mit winterlichen Überschwemmungen und Sommerdürre 

angepasst, aber mittlerweile sehr selten geworden sind, wurden verarmte Grünlandstandorte im 

Projektgebiet mit Stromtalwiesen-Mahdgut beimpft. 

Die Grünlandbestände wurden durch Pflügen, Scheiben und Eggen streifenweise geöffnet, um 

anschließend Heu von artenreichen Stromtalwiesen auf 6 m breite Streifen aufzubringen. Zwischen 

den benachbarten Impfstreifen wurden jeweils 20 m breite Flächen nicht behandelt, so dass auf 104 

m Flächenbreite 24 m beimpfte Fläche bzw. vier Flächenstreifen entfallen. Durch eine anschließende, 

sachgemäße Mahdnutzung sollten die vielerorts verschwundenen Stromtalarten wieder verbreitet 

werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgte auf ca. 12 ha, davon 4 ha am Melkerweg im Jahr 

2007, sowie 4 ha am Melkerweg im Jahr 2008 und 3,9 ha am Lütkenwischer Werder im Jahr 2008 (siehe 

Kap. 5.7).  

Etablierung einer halboffenen Weidelandschaft 
Von den ursprünglich geplanten zwei Standorten der halboffenen Weidelandschaft mit 85 ha konnte 

aus Gründen eines praktikablen Managements nur die östliche halboffene Weidelandschaft mit der 

Pferderasse „Liebenthaler Wildlinge“ auf ca. 29 ha etabliert werden. Nach einer ersten 

Beweidungsphase wurden Flächenzuschnitt und Tierbesatz evaluiert und angepasst. Seit 2018 kamen 

zu den Pferden u. a. zur Erhöhung der Diversität und des Strukturreichtums auf der Weide auch einige 

Rinder (siehe Kap. 5.6).  

Besucher*innenlenkung 
In Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden des Moderationsverfahrens wurde ein einfaches 

Wegekonzept entwickelt, das mit unterschiedlichen Informationseinrichtungen ausgestattet ist. Die 

Wegeführung beabsichtigte von Beginn an die Nutzung des Neudeiches als Hauptwegeachse anstelle 

des Altdeiches, um im westlichen Teil der DRV eine weitgehend störungsfreie Zone zu schaffen. 

Wesentliche Bestandteile des Konzeptes beinhalten die Aufnahme des Deichkronenradweges auf dem 

Neudeich als Bestandteil des internationalen Elberadweges.  

Zusätzlich wurde als Element der Besucher*innenlenkung ein Rundwanderweg konzipiert, der den 

östlichen Teil des Deichrückverlegungsgebietes vom Roddrang Brack über die 

Besucheraussichtsplattform „Auenblick“ zum Naturerlebnispunkt Gandower Grenzturm und zurück 
über den Gandower Fährdamm schonend erschließt. Der Weg ist etwa 6,2 km lang und soll 

Besucher*innen einen Einblick in alle wesentlichen Lebensräume des Projektgebietes geben. 

Die Beobachtungsplattform „Auenblick“ ermöglicht Besucher*innen einen beeindruckenden Ausblick 

auf den östlichen Teil des Projektgebietes und die Elbe flussaufwärts. Informationstafeln stellen die 

die Projektinhalte anschaulich dar.  Des Weiteren wurden 13 einfache Hinweisschilder zum Auffinden 

des Deichrückverlegungsgebietes und der Informationsangebote der Burg Lenzen an wichtigen 

Wegeabzweigungen angebracht sowie sieben Informationstafeln über die Inhalte des 

Naturschutzgroßprojektes im Gelände aufgestellt (siehe auch Kap. 4.1.5). 
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3. Methodik 

3.1. Datengrundlagen 
Als erste und bis 2017 größte DRV Deutschlands (2017 Fertigstellung DRV Lödderitzer Forst mit 600 

ha) ist das Projektgebiet von großem Interesse für diverse Forschungseinrichtungen, darunter die 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sowie mehrere 

Hochschulen, die Forschungs- und Studienarbeiten im Projektgebiet durchführen. So werden 

Untersuchungen zur langfristigen Vegetationsentwicklung auf Dauerbeobachtungsflächen, zur 

Wirkung der DRV auf Oberflächen- und Grundwasserverhältnisse sowie zur Populationsentwicklung 

von Amphibien vorgenommen. 

Als Grundlage für den vorliegenden Bericht dienten folgende Daten und Untersuchungen:  

Durch die Lage des Projektgebietes, dessen Kerngebiet fast vollständig durch die FFH-Gebiete „Lenzen-

Wustrower Elbniederung“ (112), „Gandower Schweineweide“ (310), „Werder Mödlich“ (109), „Elbe“ 

(657)1 abgedeckt wird und zugleich im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Unteres Elbtal“ liegt (siehe Abb. 

13) steht eine umfassende Datenbasis zur Verfügung. Weiterhin liegt das FFH-Gebiet Untere Löcknitz 

(356) im nördlichen Teil des „übrigen Projektgebietes“. Für die Natura 2000 Gebiete wurden gemäß 

FFH- und Vogelschutzrichtlinie Managementpläne von der Verwaltung des BR „Flusslandschaft Elbe-

Brandenburg“ erarbeitet, die das Land Brandenburg in seiner naturschutzfachlichen Zuständigkeit für 

das Projektgebiet vertritt. Die FFH-Managementpläne sind fertigstellt und die Gebietskulisse der 

Natura 2000 Gebiete mit der 17. Erhaltungsziel-VO vom 2. März 2018 festgesetzt. 

Parallel dazu wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) für das gesamte BR erarbeitet, welcher 

fortgeschrieben wurde und einen Aktionsplan für 2022 bis 2025 beinhaltet. Gemäß (Langer und 

Griebsch, 2015) sind „die Planwerke […] aufeinander abgestimmt, die Ergebnisse der Natura 2000-

Managementpläne wurden in den PEP eingearbeitet.“ Der aktuelle PEP beinhaltet eine 

Veränderungsdokumentation, die hinsichtlich verschiedener Themen die wesentlichen 

Veränderungen im BR ausgehend von der Pflege- und Entwicklungsplanung aus dem Jahr 1996 und 

den im BR durchgeführten Projekten und Maßnahmen wie diejenigen innerhalb des 

Naturschutzgroßprojektes „Lenzener Elbtalaue“ beinhaltet. Die Fachbeiträge des PEP zu Flora 

(Wagner, 2016), Fauna (Jansen, Kronmarck und Abel, 2016), Gewässer (Kabus et. Al, 2018), 

Forstwirtschaft und Jagd (Meybaum und Runge, 2017), Landwirtschaft (Wolter, 2017 unveröffentl.), 

Tourismus (Biwer und Gerstner, 2015) sowie Planung (LfU, 2019) sind fertiggestellt und auf den 

Internetseiten des BR verfügbar (https://www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de/unser-

auftrag/naturschutz/pflege-und-entwicklungsplan/). 

Weiterhin erfolgt durch die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) im Auftrag des 

Landes Brandenburg in mehreren Biosphärenreservaten ein kontinuierliches Monitoring auf eigens 

angelegten Flächen zur Ökosystemaren Umweltbeobachtung (ÖUB). Das brandenburgische 

Landesumweltamt unterhält zwei bodenkundliche Dauerbeobachtungsflächen (BDF)2 im 

 
1 Das FFH-Gebiet “Gandower Schweineweide“ wird mit den Gebieten “Elbaue Wootz“, “Elbdeichvorland Jagel“, 
“Lenzen-Wustrower Elbniederung“, “Werder Besandten“, “Werder Kietz“, “Werder Mödlich“, “Werder Mödlich 
Ergänzung“ und mit Teilflächen des Gebietes “Elbe“ zusammengelegt. Das neue FFH-Gebiet erhält den Namen 

“Lenzener Elbniederung“. Die Altgebiete werden gelöscht.  

(https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/managementplanung/ffh-lenzen-wustrower-

elbniederung-gandower-schweineweide/)  
2 https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductInformation&PRODUCTID=D27772D7-3953-

453D-AC50-8B00F365D0FD  

https://www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de/unser-auftrag/naturschutz/pflege-und-entwicklungsplan/
https://www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de/unser-auftrag/naturschutz/pflege-und-entwicklungsplan/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/managementplanung/ffh-lenzen-wustrower-elbniederung-gandower-schweineweide/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/managementplanung/ffh-lenzen-wustrower-elbniederung-gandower-schweineweide/
https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductInformation&PRODUCTID=D27772D7-3953-453D-AC50-8B00F365D0FD
https://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductInformation&PRODUCTID=D27772D7-3953-453D-AC50-8B00F365D0FD
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Projektgebiet. Darüber hinaus werden durch die Vogelschutzwarte Brandenburg in Zusammenarbeit 

mit der Naturwacht alle sechs Jahre die verpflichtende SPA-Kartierung als Brutvogelmonitoring der 

SPA-Anhang I-Arten sowie ehrenamtliche DDA-Wasservogelzählungen durchgeführt, wie im 

Projektabschlussbericht (Damm, 2014) Kapitel 10.1 ausführlich dargelegt ist.   

Für die Folgeevaluationen des Projektes stand somit bereits eine umfangreiche Datenbasis zur 

Verfügung. Zusätzlich wurden gemäß des mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) vereinbarten 

Evaluationskonzeptes (siehe TVBL, 2021 Anhang 2.1 und 2.2) weitere Studien speziell zur Entwicklung 

der biotopeinrichtenden Maßnahmen und zur sozioökonomischen Entwicklung im Projektgebiet in 

Auftrag gegeben (siehe Kap. 5). Die Erhebungen für die Folgeevaluationen erfolgten methodengleich 

zu den am Projektende durchgeführten Untersuchungen, so dass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

gewährleistet ist und die Entwicklung des Projektgebietes seit Projektabschluss nachvollzogen werden 

kann. Die zugrunde liegenden Fachgutachten der Folgeevaluation sind diesem Bericht angehängt. Eine 

Auflistung der Gutachten ist in der Liste der Anlagen am Ende des Berichts zu finden. 

Der Projektabschlussbericht zum Naturschutzgroßprojekt (Damm, 2014) enthält Basisdaten und 

grundlegende Aussagen zur Projektentwicklung, die aus Gründen der Vollständigkeit und 

Nachvollziehbarkeit in diesen Bericht integriert wurden.  Auch aus dem ersten Evaluationsbericht 

(TVBL, 2021) wurden Teile übernommen, insbesondere, wenn keine neueren Daten vorlagen. Dies 

trifft vor allem auf die Bezüge zum PEP zu, da die PEP-Fassung von 2015 zum Bearbeitungszeitpunkt 

des vorliegenden Berichtes noch Bestand hat.  

3.2. Evaluationsdesign 
Die Folgeevaluation des Naturschutzgroßprojektes „Lenzener Elbtalaue“ erfolgt auf Basis des mit dem 
BfN abgestimmten Evaluationskonzeptes vom 11. Februar 2010 (siehe TVBL, 2021 Anlage 2). Gemäß 

dem Evaluationskonzept sind sowohl „Dreijahresberichte“ mit allgemeinen Aussagen zum weiteren 
Projektverlauf (siehe Kap. 4) sowie „Fünfjahresberichte“ mit speziellen Aussagen zu den Maßnahmen 
im Rahmen der Biotopentwicklung (siehe Kap. 5) anzufertigen. Ein wesentlicher Bestandteil des 

Berichts sind demnach die Effizienzkontrollen der im Projekt geförderten Maßnahmen. Hierbei stehen 

die Ausgangslage, die Ziele und die Entwicklung der geförderten Maßnahmen im Fokus. Im 

vorliegenden Bericht sind beide oben genannten Berichte, miteinander verknüpft, enthalten. 

Zusätzlich sind im Evaluationskonzept Vorgaben zum Folgemanagement enthalten, über das ab Kapitel 

6 berichtet wird.  

Bei den Folgeevaluationen der Maßnahmen im Rahmen der Biotopentwicklung (Fünfjahresbericht) 

wird zusätzlich auf die Konzeption zur Durchführung der Projektevaluation vom 21. Januar 2009 

zurückgegriffen (siehe TVBL, 2021 Anlage 2.1). In diesem Dokument werden Evaluationsmethodik und 

-umfang detailliert beschrieben, so dass durch die Verwendung dieser Vorgaben die Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse mit der Projektabschussevaluierung gewährleistet wird.  

Da die DRV als zentrale biotopeinrichtende Maßnahme enorme Auswirkungen auf den gesamten 

Landschaftsraum hat, als Einzelmaßnahme allerdings nicht unmittelbar zu evaluieren ist, erfolgt im 

Sinne der Projektziele eine mittelbare Wirkungs- und Erfolgskontrolle (siehe TVBL, 2021 Anlage 2.2). 

Folgende biotische und abiotische Evaluierungsparameter wurden gewählt. Darin enthalten sind auch 

Parameter, für die Zielvorgaben aus dem Pflege- und Entwicklungsplan des Projektes vorliegen:  

• Bodenkunde 

• Hydraulik 

• Avifauna 
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• Fischfauna 

• Auwald 

• Einrichtung einer halboffenen Weidelandschaft 

• Stromtalwiesenförderung 

• Sozioökonomie 

Am Ende des Berichts werden in Kap. 7 „Schlussfolgerungen und Empfehlungen“ die vorhandenen 

Daten und Informationen in einer Synthese zusammenfassend ausgewertet. Dieses Kapitel beinhaltet 

auch Empfehlungen für zukünftige Deichrückverlegungsprojekte.  

4. Allgemeine Aussagen zum weiteren Projektverlauf („Dreijahresbericht“)  

4.1. Projektkerngebiet 
Das Projektkerngebiet erstreckt sich über die Fläche der DRV und umfasst die auch die rezenten 

Auengebiete Lütkenwischer Werder (im Osten) und Mödlicher Werder im Westen (siehe Abb. 1). Die 

für das Naturschutzgroßprojekt festgelegten Entwicklungsziele aus dem PEP (Planland, 2005) wurden 

in aktuelle Planwerke wie die FFH-Managementplanung weitgehend übernommen (Kreinsen und 

Peter, 2017) und ebenfalls in den PEP für das BR integriert.  

4.1.1. Entwicklung der Biotoptypen 
Bereits im Jahre 1999 erfolgte die Kartierung der Biotoptypen im DRV-Gebiet, um den 

Maßnahmeerfolg hinsichtlich der Ausgangssituation besser bewerten zu können. Fortlaufende 

Dokumentationen der Biotoptypen stammen aus den Jahren  2009 und 2014 (Nabel, Damm und 

Felinks, 2014; Nabel, 2015). Eine zusätzliche Biotopkartierung erfolgte 2014 im Rahmen der FFH-

Managementplanung im Biosphärenreservat, deren Vergleichbarkeit mit den früheren Kartierungen 

allerdings nur bedingt gegeben ist, da sie sich sowohl in der Detailtreue als auch in den verwendeten 

Kategorien unterscheiden (Jansen und Kronmarck, 2016a). Aus diesen Gründen erfolgte bei der 

Analyse der Entwicklungsprozesse der Biotoptypen eine Verwendung der Kartierarbeiten von Frau 

Katharina Nabel (Nabel, 2015). Karten der Biotopkartierungen aus den Jahren 1999, 2009 und 2014 

wurden von Herrn Dr. André Terwei (BfG) zur Verfügung gestellt (Terwei, 2017). 

Die Kategorisierung der Biotoptypen hat sich seit der ersten Evaluation 2016 im DRV-Gebiet nicht 

maßgeblich verändert (Nabel, 2015, Terwei, 2021). Besonders stark traten Veränderungen der 

Vegetationsgemeinschaften hinsichtlich hydrodynamischen bzw. edaphischen Anpassungen in den 

ersten Jahren nach der Nutzungsaufgabe und der Maßnahmeninitiierung bis 2014 ein. Es erfolgte ein 

Übergang hin zu Grünlandbrachen feuchter bis frischer Standorte und Hochstaudenfluren sowie an 

extremeren Standorten Röhrichtgesellschaften. Zwar ist ein Zuwachs an Gehölzstrukturen zu 

beobachten, deren Regeneration liegt aber deutlich hinter den anfänglichen Erwartungen zurück 

(Terwei, 2019).  

Die BfG begleitet ein zusätzliches Forschungsprogramm in der DRV, in welchem auf 216 

Dauerbeobachtungsflächen (136 DRV, 67 rezente und 13 Altaue) seit 2011 jährlich wiederkehrende 

Vegetationsaufnahmen nach der Braun-Blanquet Methode stattfinden. Dieses Forschungsprojekt soll 

noch bis mindestens 2026 fortgeführt werden. Die Forschungsergebnisse wurden durch Herrn Dr. 

Andrè Terwei (BfG) auf dem 10. Auenökologischen Workshop im Jahr 2021 in Lenzen vorgestellt und 

ist nicht veröffentlicht (Terwei et al., 2021). Die Ergebnisse der Vegetationsentwicklung von 2011 bis 

2020 beschränken sich auf die Dauerbeobachtungsflächen in der DRV sowie in der rezenten Aue und 

werden wie folgt zusammengefasst: 



11 

 

Die hydrologischen Verhältnisse beeinflussen vorrangig die Vegetationsentwicklung nach 

Nutzungsaufgabe und Maßnahmeninitiierung und zeigen jährliche starke Fluktuationen auf (siehe Abb. 

2). So sind die Jahre 2011 und 2013 durch außergewöhnlich starke Hochwasserereignisse 

gekennzeichnet, wohingegen die Wasserstände ab 2014 als gering zu kategorisieren sind. 

 

Abb. 2: Ganglinien der Wasserstände (in cm über MW) an den Pegeln Lenzen und Schnackenburg; 
die gestrichelte schwarze Linie gibt in etwa die Höhe der Untersuchungsflächen auf dem 
Lütkenwischer Werder wieder und die gestrichelte rote Linie zeigt den durchschnittlichen negativen 
Trend der Elbe-Wasserstände über den gesamten Zeitraum (Terwei, 2021). 

Die Vegetationsentwicklung in der DRV ist durch zwei Prozesse beeinflusst, die sich stark überlagern. 

So hemmen die witterungsbedingten jährlichen Fluktuationen, welche von zunehmenden 

Dürrephasen geprägt sind, die natürliche Sukzession des ehemals landwirtschaftlich genutzten 

Grünlandes mit der potenziellen Etablierung eines Auwaldes. 

Sowohl in der DRV als auch in dem Gebiet des Vorlandes ist eine Artenverarmung und die Etablierung 

von Dominanzbeständen zu beobachten, auch wenn die Artenzahl in der DRV verglichen mit der im VL 

derzeit noch als diverser einzustufen ist. Generell erfolgt bspw. die Entwicklung überflutungstoleranter 

Arten bzw. von Arten mit hohem Regenerationspotential. Jedoch führen die weitgehend 

ausbleibenden hydrologischen Ereignisse der letzten Jahre zu einer rückwärts gerichteten Sukzession 

in der DRV, die eine Angleichung der Vegetationsgemeinschaften im Vorland zur Folge hat.   

Nachfolgend ist der Forschungsstand von 2017 dargestellt, aktuelle Ergebnisse der 

Vegetationsuntersuchungen sind in den Kapiteln 5.6 und 5.7 im Rahmen der Gutachten zur 2. 

Evaluation dargestellt. 
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In Abb. 3 ist der steigende Flächenanteil von Brachegesellschaften, den Grünlandbrachen feuchter bis 

frischer Standorte und Hochstaudenfluren verglichen mit 2009 erkennbar. Ausgehend von den 

Auwaldinitialpflanzungen erfolgte ebenfalls eine Erhöhung der Gehölzstrukturen. Insbesondere die 

zunehmende Etablierung von Distelfluren parallel zu den steigenden Anteilen von Landleitgrasfluren 

und ruderalen Stauden liegt in den ausbleibenden Überflutungsereignissen und der teils extremen 

Trockenheit 2014 begründet. Während sich der Anteil Groß- und Kleinröhrichten leicht erhöht, sind 

das wechselfeuchte Auengrünland und Frischweiden und -wiesen nicht mehr nachweisbar.  

Abb. 3: Entwicklung der Zusammensetzung der Biotoptypen (Terwei, 2017)  

 

4.1.2. Extensivierung der landwirtschaftlichen Fläche  
Der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche im FFH-Gebiet „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ 
wurde 2017 für den PEP ermittelt und liegt bei 61,4 % (611,4 ha) (Kreinsen und Peter, 2017) und im 

FFH-Gebiet „Werder Mödlich“ bei 80 % (125 ha) (Kreinsen, Peter und Wiehle, 2017).  Die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen werden hauptsächlich als Grünland (Weide, Wiese oder Mähweide) 

und zu einem sehr geringen Teil als Acker genutzt. Wesentliche Veränderungen in der Nutzungsart gibt 

es nicht.  

Abb. 4 zeigt die Art der landwirtschaftlichen Nutzung im Projektgebiet (Stand PEP 2017). Positiv zu 

bemerken ist, dass auf einem Großteil der Flächen ökologischer Landbau betrieben wird.  
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Abb. 4: Landwirtschaftliche Flächennutzung im Projektgebiet: grün= Grünland, gelb und beige = 
Acker, pink= Anbau nachwachsender Rohstoffe, rote Schraffur= Ökologischer Landbau  (planland 

GbR, 15.08.2016, Zuarbeit zum Entwurf des Fachbeitrag Landwirtschaft des PEP) 

Gemäß dem FFH-MP Werder Mödlich (Kreinsen, Peter und Wiehle, 2017) werden die 

Dauergrünlandflächen im Bereich Werder Mödlich extensiv genutzt und ein bis zweimal jährlich 

gemäht. Eine Beweidung mit Rindern findet nur teilweise statt. Auf den Flächen lagen im Antragsjahr 

2016 verschiedene landwirtschaftliche Förderprogramme (FP), darunter Programme zur „extensiven 
Grünlandbewirtschaftung“ und für „ökologischen Landbau“:  

Nach einer Pause von wenigen Jahren wird auf dem Mödlicher Werder und Pappelwerder zusätzlich 

zur extensiven oder ökologischen Bewirtschaftung wieder eine naturschutzorientierte 

Bewirtschaftung gefördert (KULAP; Vertragsnaturschutz). Diese hat aktuell eine frühe und späte 

Nutzung sowie ein bestimmtes Mahdregime unter Belassen von ungenutzten Grasstreifen zum Inhalt. 

Für die Flächen des Projektkerngebietes, die im Bereich des FFH-Gebietes „Lenzen-Wustrower 

Elbniederung“ liegen, sind dem FFH-MP folgende Informationen zu entnehmen (Kreinsen und Peter, 

2017):  

Die Grünlandflächen im Elbdeichhinterland und im östlichen Vorland bilden Dauergrünland, welches 

i.d.R. als Rinderweide genutzt wird. Zum Teil findet auch eine Mähnutzung statt. Auf den Flächen lagen 

im Antragsjahr 2016 verschiedene landwirtschaftliche Förderprogramme (KULAP), darunter 

Programme zur „extensiven Grünlandbewirtschaftung“, zur „Förderung extensiver Obstbestände“ und 

für „ökologischen Landbau“.  

Der Trägerverbund Burg Lenzen e.V. hat für seine Flächen im Kerngebiet (siehe Abb. 5) als Eigentümer 

im Jahr 2020 die Pachtverträge für weitere 10 Jahre verlängert. Beim Flurstück 37, Flur 104 in der 

Gemarkung Wustrow wurde dabei neu verhandelt, dass der Pächter ca. 2 ha der gepachteten Fläche 

für die Nutzung durch die Liebenthaler Wildlinge abgibt. Ebenso sind unter bestimmten Umständen 

auf den Flurstücken 2, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21 und 24 in Flur 108 Flächen als Ausweichflächen für die 

Pferde und sonstigen Weidetiere der halboffenen Weidelandschaft in der DRV zur Verfügung zu 

stellen, sofern die Wasser- und Bodenverhältnisse dies zulassen. 
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Abb. 5: Karte: Eigentum des TVBL und des BUND Niedersachsen im Kerngebiet und im weiteren 
Projektgebiet (TVBL, 2023) 

Weiterhin existieren Nutzungsvereinbarungen in Pachtverträgen oder über Vertragsnaturschutz für 

landeseigene Grundstücke oder Flächen der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg im Vorland auf 

dem Lenzener Werder, im Bereich Hüttenweg, im Hinterland für eine Stromtalwiese sowie für einzelne 

Abschnitte im Bereich zwischen Neudeich und Qualmwassergraben (siehe Abb. 6). Inhalt sind eine 

extensive Grünlandnutzung (keine chemisch-synthetische Stickstoffdüngung und 

Pflanzenschutzmittel) sowie Regelungen zu Nutzungsterminen Mahdregime. Für die Stromtalwiese im 

Hinterland sind ebenfalls Nutzungstermine festgelegt. Im Bereich Hüttenweg erfolgte von 2012 bis 

2016 eine Beweidung mit Pferden auf jahrelang brach liegenden Flächen. Die Beweidung wurde jedoch 

eingestellt, da die Tiere die Flächen aufgrund ihrer Vegetationsstruktur nicht annahmen (siehe dazu 

auch Kap. 5.6, S. 84). Die Stromtalwiesen zwischen Neudeich und Qualmwassergraben werden unter 

Aspekten des Amphibienschutzes bewirtschaftet.  

Im Kapitel 4.2.1 (S. 32) sind weitere Informationen zum Thema landwirtschaftliche Nutzung zu finden. 

Abb. 16 ist zu entnehmen, dass in den vergangenen Jahren keine relevanten 

Nutzungsartenänderungen auf den landwirtschaftlichen Flächen stattgefunden haben.  
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4.1.3. Jagdausübung  
Im Folgenden ist ein inhaltlicher Auszug des PEP zur Jagdausübung im Gebiet der DRV (Meybaum und 

Runge, 2017) sowie den relevanten FFH-Managementplänen (Kreinsen und Peter, 2017; Kreinsen, 

Peter und Wiehle, 2017) dargestellt. Die jagdlichen Ausübungen unterliegen grundsätzlich den 

Einschränkungen aus den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen und gesetzlichen Regelungen. Die 

Jagd erfolgt auf der Grundlage des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdG) unter 

Beachtung des Bundesjagdgesetz (BJagdG) und der Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes 

für das Land Brandenburg (BbgJagdDV). 

Folgende Grundsätze zur Ausübung der Jagd wurden für das Gebiet der Deichrückverlegung 

(Verwaltungsjagdbezirk des Landes Brandenburg) vereinbart: 

• die Durchführung der Jagd erfolgt unter der Prämisse eines Wildtiermanagements, das 

insbesondere auf die Bestandsregulierung von Schalenwild zur Förderung der geplanten 

Auwald-Sukzession abzielt,  

• die Bejagung beschränkt sich auf Schalenwild, Waschbär, Marderhund, Mink, Fuchs und Dachs 
(krankes Wild wird aus Gründen des Tierschutzes ebenfalls erlegt),  

• es erfolgen vorrangig Gemeinschaftsjagden im Mai und von September bis Ende Januar, die 

Jagdtermine sind mit der BRV abzustimmen, die ggf. Ausnahmeregelungen festlegen kann,  

• Jagdruhe im Umkreis von 300 m um Adler-Horststandorte vom 01.01. bis 31.08.,  

• Jagdruhe im Umkreis von 300 m um Kranich-Neststandorte vom 01.01. bis 30.06.,  

• Jagdruhe im Umkreis von 300 m um Wanderfalken-, Korn- und Wiesenweihen-, 

Schwarzstorch-, Sumpfohreulen- und Uhu-Nistplätze vom 01.02. bis 31.08.,  

Abb. 6: Verpachtete Landes- und Vertragsnaturschutzflächen mit Bewirtschaftungsauflagen (grau, 
ohne Darstellung der Stromtalwiesen zwischen Neudeich und Qualmwassergraben) 
(Biosphärenreservatsverwaltung, Grade, 2017) 
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• Als feste Ansitzeinrichtung dienen 7 Ansitzböcke und Leitern, die so platziert werden, dass kein 

zusätzliches Sichtfeld geschaffen werden muss. Für die herbstlichen/winterlichen 

Ansitzdrückjagden können kurzfristig transportable Ansitzeinrichtungen verwendet werden,  

• Andere jagdliche Einrichtungen wie Schussschneisen, Kirrungen, Fütterungen, Mahlbäume, 

Sulzen und Wildäcker sind nicht zulässig,  

• Der Abschussplan ist als Mindestplan anzusehen. Der Abschussplan wird im Einvernehmen mit 

der Biosphärenreservatsverwaltung erstellt und berücksichtigt jeweils aktuelle Angaben zu 

Wildbeständen und zur Verbisssituation,  

• die Oberförsterei Gadow führt eine zusätzliche Streckenstatistik mit Angaben zum Er-

legungstag, Erlegungsort, zur verwendeten Jagdeinrichtung etc.  

• Die Jagd darf nur mit bleifreier Munition ausgeübt werden,  

• Eine Fahrzeugnutzung ist nur auf dem Deichverteidigungsweg entlang des Neudeiches erlaubt. 

Auf dem Altdeich ist das Befahren nur im Herbst und Winter im Rahmen von 

Gemeinschaftsjagden, sowie zur Wildbergung und zur Unterhaltung jagdlicher Ein-richtungen 

gestattet.  

• Falls eine Vergabe von Begehungsscheinen an Personen erfolgen soll, die nicht Bedienstete 

des Landes Brandenburg sind, ist das Einvernehmen mit der Biosphären-reservatsverwaltung 

herzustellen.  

• Die Biosphärenreservatsverwaltung organisiert einmal jährlich mit der Landeswaldober-
försterei Alt Ruppin und der Oberförsterei Gadow eine gemeinsame Beratung zur Evaluierung 

des Jagdkonzeptes, um ggf. Anpassungen vornehmen zu können.  

 

Die gesamte Fläche des Projektkerngebietes ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes (LSG) 

„Brandenburgische Elbtalaue“, für das nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 der zugehörigen LSG-VO folgende 

Bestimmungen für die Jagd geregelt sind: „Zulässig ist die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der 
Maßgabe, dass Zugvogelarten an den […] Schlafgewässern beim abendlichen Anflug und in der Nacht 

nicht gejagt werden dürfen und besonders geschützte Vogelarten auf ihren Äsungsflächen im 

Grünlandbereich nicht gestört werden dürfen. Hochsitze und Kanzeln dürfen dabei das 

charakteristische Landschaftsbild nicht negativ beeinflussen“ (Meybaum und Runge, 2017). 

Laut Meybaum und Runge (Meybaum und Runge, 2017), liegt für das NSG „Lenzen-Wustrower 

Elbniederung (Bereich des Deichrückverlegungsgebiets) keine Schutzgebietsverordnung vor. Die 

Biosphärenreservatsverwaltung und der Landesbetrieb Forst Brandenburg erarbeiteten für das Gebiet 

gemeinsam eine Vereinbarung zur Jagd, die im November 2013 in Kraft getreten ist und in 

regelmäßigen Abständen evaluiert wird. Dabei handelt es sich um einen Verwaltungsjagdbezirk, 

dessen Flächen der DRV sich vollständig im Eigentum des Landes Brandenburg befinden. Die 

vereinbarten Regelungen sollen in die vorrangig Auwaldinitialpflanzungen im Gebiet Wildschaden 

schützen und die spontane Naturverjüngung so unterstützen, damit die weiträumig angestrebte 

natürliche Auwald-Sukzession erfolgen kann. In Ergänzung der Regelungen zur Jagd im 

Deichrückverlegungsgebiet wird im PEP Forstwirtschaft und Jagd aus Gründen des Vogelschutzes 

empfohlen, „die Gemeinschaftsjagden vorrangig nur von September bis Ende Januar durchzuführen 
und nicht mehr zusätzlich auch im Mai. Ausnahmeregelungen der Jagdtermine kann die BRV 

festlegen.“ 

Der Wildbestand im Gebiet der DRV kann durch die Streckenstatistik von 2018 bis 2022 mit 

durchschnittlich 18 Rehe und 24 Wildschweine beschrieben werden. Zwar wird kein regelmäßiges 

Verbissmonitoring durchgeführt, jedoch wurden während der Vegetationskartierungen, bei 

regelmäßigen Gebietskontrollen und auch durch die Begutachtung späterer Initialpflanzungen 

Wildschäden von bis zu 100 % festgestellt (Hennig, 2023). Laut Hennig (2023) ist der hohe Wildschaden 
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hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen sucht das Wild vornehmlich die 

vereinzelten Gehölze aus den Initialpflanzungen, die durch ungünstige hydrologische Ereignisse der 

ersten Jahre bereits geschwächt sind (siehe Kapitel 5.5), als Schutzstrukturen auf. Zum anderen 

erschwert die Großräumigkeit des Gebietes und die hohen Transferbewegungen des Wildes in den 

umliegenden Ländereien die Jagdausübung. 

Gemäß dem Projektabschlussbericht (Damm, 2014) sind Konflikte im Bereich der Jagd, welche 

ebenfalls Thema des Moderationsverfahrens waren, mit der Einrichtung eines Eigenjagdbezirkes im 

Bereich der DRV zum 01.04.2007 gegenstandslos geworden. Darüber hinaus liegen dem Projektträger 

keine anderweitigen Informationen vor.  

4.1.4. Angelnutzung und Fischerei 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Fischerei und die Angelfischerei in den Gewässern des BRs 

„Flusslandschaft Elbe-Brandenburg“ bilden das Fischereigesetz für das Land Brandenburg (BbgFischG) 

und die Brandenburgische Fischereiordnung (BbgFischO). Aus der BbgFischG geht hervor, dass der 

„Eigentümer eines Gewässers […] gleichzeitig Inhaber der Fischereirechte [ist] soweit nicht 

selbständige Fischereirechte bestehen. Der Fischereiberechtigte (Eigentümer) kann das Fischereirecht 

selbst ausüben oder an andere übertragen, in der Regel verpachten (Pächter). Der Fischereiberechtigte 

darf das Fischereirecht nur dann ausüben, wenn er einen entsprechenden Fischereischein besitzt“ 

(Kabus u. a., 2015). Durch die Lage des Projektgebietes im Landschaftsschutzgebiet „Brandenburgische 
Elbtalaue“ ergeben sich keine besonderen Einschränkungen für die Fischerei und die Angelfischerei.  

Die Gewässer im Gebiet der DRV sind allerdings seit Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes 

vollständig von der Fischerei- und der Angelnutzung ausgeschlossen. Die Kuhlen im Vorland des 

Altdeiches sowie die angrenzenden Vorlandflächen bei Hochwasser unterliegen dem Fischereirecht, 

welches für diesen Elbabschnitt vorgegeben ist.  

Im Projektkerngebiet außerhalb der DRV findet Angelnutzung an den in Abb. 8 dargestellten 

Gewässern statt. In den dortigen Standgewässern „kann von einer regelmäßigen angelfischereilichen 
Nutzung ausgegangen werden.“ (Kabus u. a., 2015). Die Nutzung erfolgt insbesondere durch den LAV 
Brandenburg (einschließlich der angeschlossenen Vereine). Gemäß der Vereinssatzung dürfen alle 

Mitglieder des LAV Brandenburg in allen Pachtgewässern des LAV angeln (vgl. Kabus u. a., 2015). 

Die folgenden Informationen zu den Angelgewässern sind als Direktzitate aus dem MP für die FFH-

Gebiete „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Gandower Schweineweide“ entnommen (Kreinsen 

und Peter, 2017):  

Pöhlbrack: Das Pöhlbrack hat eine Größe von 0,9 ha. Es ist Eigentum des Landes Brandenburg und an 

den LAV Brandenburg verpachtet. Das Gewässer wird vom AV Lenzen und vom KAV Perleberg 

beangelt. Der AV Lenzen ist sowohl Mitglied im LAV Brandenburg als auch Mitglied im KAV Perleberg. 

Nach Angaben des AV Lenzen (Herr Kalowsky, schriftl. Mitt. August 2014) sind im Gewässer Karpfen, 

Schleie, Plötze und Barsche vorhanden. Vom Verein selbst wird das Hegefischen organisiert. Der 

Fischbesatz wird vom KAV Perleberg vorgenommen. Wie oft das Pöhlbrack beangelt wird und ob im 

Pöhlbrack überhaupt ein Fischbesatz stattfindet, ist den vorliegenden Informationen nicht zu 

entnehmen. 
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Abb. 7: Gewässerübersichtskarte des AV Lenzen (AV Lenzen, 2018) 
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Jungfernbrack: Der Landesanglerverband Brandenburg ist Eigentümer des 2,76 ha großen 

Jungfernbracks. Es wird von Mitgliedern des zuständigen Kreisanglerverbands (KAV Perleberg) als 

Angelgewässer genutzt. Nach Angaben des KAV Perleberg (Ihl, 2014)(Herr Ihl, schriftl. Mitt. 2014) 

kommen im Gewässer Hecht, Aal, Barsch, Schleie, Karpfen, Plötze und Rotfedern vor. Probleme gäbe 

es durch Kormoraneinfall (Herr Kalowsky, schriftl. Mitt. 22.08.2014). Angaben zur auftretenden 

Häufigkeit und den verursachten Schäden sind nicht vorhanden. Der KAV kümmert sich um den Besatz. 

Demnach erfolgt ein Besatz aufgrund von Datenerhebungen (Fangbelegen) mit Zander, Aal, und 

Karpfen zur Bestandserhaltung. Im Gewässer konnte eine große Anzahl von Bitterlingen nachgewiesen 

werden. Die derzeitige angelfischereiliche Nutzung wirkt sich offenbar nicht negativ auf die 

vorhandene Bitterlingspopulation aus. Gemäß dem PEP FB Fauna (Jansen, Kronmarck und Abel, 2016) 

findet im Jungfernbrack eine Hegebefischung durch die Mitglieder des LAV Brandenburgs statt. Die 

Angelnutzung erfolgt an ca. vier Angelstellen und einem alten Steg (Kreinsen und Peter, 2017). 

Rottrangbrack: Das Rottrangbrack ist 1,63 ha groß. Es ist Eigentum der Gemeinde Lanz und an den LAV 

Brandenburg verpachtet. Es wird von Mitgliedern des KAV Perleberg beangelt. Laut dem KAV Perleberg 

(Herr Ihl, schriftl. Mitt. 2014) sind im Gewässer die Fischarten Hecht, Barsch, Schleie, Aal, Karpfen, 

Bleie, Plötze, Rotfeder und Bitterling vorhanden. Im Gewässer verursacht ein starker Pflanzenwuchs, 

der mit einer starken Verlandung einhergeht, große Probleme und beeinträchtigt die Ausübung der 

Angelfischerei. Wie oft das Gewässer noch beangelt werden kann und ob ein Fischbesatz durchgeführt 

wird, ist den vorliegenden Informationen nicht zu entnehmen.  

Zeperhaken: Der Zeperhaken ist ein Altgewässer von 2,71 ha. Es befindet sich in Privatbesitz und ist 

an den LAV Brandenburg verpachtet. Es wird von Mitgliedern des KAV Perleberg als Angelgewässer 

genutzt. Nach Angaben des KAV Perleberg (Herr Ihl, schriftl. Mitt. 2014) sind im Gewässer die 

Fischarten Hecht, Barsch, Aal, Bleie, Plötze, Güster und Kaulbarsch vorhanden. 

Die Elbe als Bundeswasserstraße befindet sich ausschließlich im Eigentum der Bundesrepublik 

Deutschland. Aus Kabus et al. (2015) ist zu entnehmen, dass für die Elbe im an das Projektgebiet 

grenzenden Abschnitt selbstständige Fischereirechte existieren. Dies betrifft den Elbeabschnitt 

Fließkilometer 470,414 bis 476,12 und den Abschnitt Fließkilometer 476,12 bis 490,54, in dem die 

westliche Flanke des Projektkerngebietes im Bereich Werder Mödlich liegt. Das für diesen Bereich 

geltende Fischereirecht schließt die Nutzung der Vorlandgewässer mit ein. Der KAV Perleberg e. V. hat 

gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises die von Anglern zu benutzenden 

Zufahrtswege zum Elbdeich festgeschrieben, um das Störungspotential bei der Ausübung der 

Angelfischerei zu minimieren (Kreinsen, Peter und Wiehle, 2017). 

Die Bearbeiter der sozioökonomischen Evaluation von der HNEE (siehe Kapitel 5.8) haben im Rahmen 

ihrer Untersuchungen 2016 und 2022 je einen Vertreter aus den Bereichen Fischerei und Angelnutzung 

zu Nutzungsänderungen im Vergleich zu 2009 interviewt. Die folgenden Absätze wurden in gekürzter 

Form aus den Berichten übernommen (Peters und Christian, 2017, 2023):  

Der befragte Fischereibetrieb bewirtschaftet den an die DRV angrenzenden Elbabschnitt auf 14 km. 

Zusätzlich wurden 6 km von der Fischereischutzgemeinschaft Brandenburg nördlich von Lenzen 

gepachtet. Der Betrieb wurde 2008 eröffnet und hat sich gut etabliert. Die jährliche Fangmenge beträgt 

ca. 20 t Elbefisch, davon viel Weißfisch. Die Fischhabitate haben sich im Gebiet der DRV nach den 

Beobachtungen der Fischereibetriebe deutlich verbessert, wie der befragte Fischer sowohl 2016 angibt 

als auch 2022 bestätigt. Damit verbunden sieht er eine steigende Zahl an Jungfischen. So finden nach 

seiner Einschätzung Karpfen, Schleie, Karauschen und Brassen auf den kurzen offen gehaltenen 

Grasflächen gute Laichbedingungen. Weiterhin können Zander und Barsche in der Nähe der 
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Auwaldbereiche Äste als Laichmöglichkeiten nutzen. Piscivore Tierarten, wie bspw. der Kormoran, 

haben durch die DRV nicht deutlich zugenommen. Aufgrund der geringeren Schadstoffbelastung der 

Elbe gelten gefangene Fische nun als Speisefisch, welche direkt vermarktet werden können.  

Der Angelkartenabsatz ist durch die DRV leicht negativ beeinflusst worden, da die Erreichbarkeit 

mancher Angelplätze vor dem Altdeich erschwert wurde. Allerdings ist der Absatzrückgang vermutlich 

auch der demografischen Entwicklung im Amt geschuldet sowie auf anhaltendes Niedrigwasser und 

der damit verbundenen schlechten Entwicklung der Aalpopulation zurückzuführen. Der Absatz an 

Tagestouristen (7 Euro pro Tagesangelkarte) ist in etwa gleichgeblieben. Die bisher bis zu zehnmal im 

Jahr befischten Kuhlen zwischen Elbe und Altdeich wurden zwischenzeitlich aufgegeben, da die 

Erreichbarkeit mit den schweren Fanggeräten aufgrund der fehlenden PKW-Zufahrt nicht mehr 

gegeben ist. Vom Boot aus müssten die Geräte per Hand über eine größere Strecke weitertransportiert 

werden. Ein Versuch zeigte, dass dies zu aufwendig ist. Zu den Gewässern im DRV-Gebiet können keine 

Aussagen getroffen werden, da diese außerhalb des Geschäftsbereiches liegen und ein 

Betretungsverbot besteht. 

Der befragte Vertreter vom Anglerverein Lenzen e. V. (AV Lenzen) berichtete 2016, dass der Verein die 

vom Projektträger und der Biosphärenreservatsverwaltung vorgegebenen Verbote der Angelnutzung 

im Gebiet des Naturschutzgroßprojektes akzeptiert und in seiner Öffentlichkeitsarbeit auf diese 

Einschränkung verweist. Durch die Zupachtung eines 6 km nördlich von Lenzen gelegenem 

Elbeabschnittes hat sich der Verein einen neuen Zugang zur Elbe geschaffen, so dass der Elbeabschnitt 

in Höhe der Fläche der DRV nicht mehr im Interesse der Angler liegt. Gleichzeitig ist der im 

Projektgebiet liegende Elbeabschnitt nur noch im südlichen Bereich (Böser Ort) bzw. bei Lenzen im 

nördlichen Bereich mit dem PKW zu erreichen, was die Attraktivität des Abschnittes für die Angler 

zusätzlich mindert. Schließlich hat sich der Anglerverein vollständig von der Fläche des 

Naturschutzgroßprojektes zurückgezogen.  

Im Zuge der Erarbeitung der aktuellen FFH-Managementpläne teilte Herr Jürgen Kalowsky, der 

Vorsitzende des AV Lenzen, in einem Schreiben vom 25.01.2017 mit, dass sich der Anglerverein nicht 

mehr an die am 25.11.2004 im Rahmen des Moderationsverfahrens unterzeichnete Vereinbarung 

gebunden fühlt. Die im Jahr 2004 geschlossene Vereinbarung sieht u. a. angelfreie Winterschonzeiten 

zum Schutz der im Vorland liegenden Vogelrast- und Überwinterungsplätze vor (siehe TVBL, 2021 

Anlage 4.5). Aus Sicht des AV Lenzen geht die Vereinbarung einseitig zu Lasten der Anglerschaft und 

sei ohnehin nicht rechtskonform, da der AV Lenzen als Mitglied beim LAV Brandenburg und dem KAV 

keine Vereinbarungen mit Dritten hätte abschließen dürfen. Darüber hinaus beträfen die 

Vereinbarungen auch Elbabschnitte an denen der AV Lenzen nicht über Fischereirechte oder 

Pachtverträge verfüge. Da sich der AV Lenzen nach eigener Auskunft vollständig aus dem Gebiet der 

DRV und den angrenzenden Elbabschnitten zurückgezogen hat und nun den über den LAV 

Brandenburg gepachteten, weiter elbabwärts gelegenen Flussabschnitt nutzt, können die aus der 

Aufkündigung der Vereinbarung resultierenden Effekte als äußerst gering betrachtet werden.  

4.1.5. Maßnahmen zur Besucher*innenlenkung 
Im Zuge der Rückverlegung des Elbdeiches wurden im Rahmen des Projektes mehrere Maßnahmen 

zur Besucher*innenlenkung im Projektgebiet umgesetzt (siehe auch Kap. 6.2.2). Das folgende Kapitel 

enthält Informationen zur aktuellen Entwicklung und Pflege der Einrichtungen zur 

Besucher*innenlenkung.  
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Während 2016 nach den Ergebnissen der Befragung durch Peters & Christian (2017) im Rahmen der 

sozioökonomischen Evaluation das Gebiet der DRV für noch fast zwei Drittel der befragten 

Tourismusanbieter touristische Attraktionen bereit stellt, gaben 2022 etwas mehr als die Hälfte der 

befragten touristischen Dienstleister*innen (56 %) an, entweder keine Antwort auf die Frage zu haben, 

welche touristischen Attraktionen auf der Fläche der DRV aus ihrer Sicht entstanden sind, bzw. 

merkten an, dass aus ihrer Sicht keine Attraktionen entstanden sind, oder sie schon seit Längerem 

keinen Bezug zur Fläche haben. Die andere Hälfte verwies wie schon 2016 vor allem auf die 

geschaffenen Naturbeobachtungsmöglichkeiten verbunden mit den Aussichtspunkten (Auenblick, 

neuer und alter Deich), die Informationstafeln und die Wildpferde. Auch der Auwald bzw. die 

Auenwildnis/Auenlandschaft im Allgemeinen wird als Attraktion angesehen. Während 2016 der neu 

angelegte Rundweg über den Gandower Fährdamm noch keine Erwähnung fand, wurde der Rundweg 

und der Grenzturm 2022 benannt (s. u.). 

Elberadweg 
Der Elberadweg ist einer der beliebtesten und bekanntesten Radfernwege Deutschlands, weshalb er 

im Jahr 2018 durch den ADFC zum 14. Mal in Folge zum beliebtesten Radfernweg Deutschlands 

gewählt wurde (ADFC, 2018). Seitdem befindet sich der Elberadweg auf Platz 2 der beliebtesten ADFC-

Radwege (ADFC, 2024). Die Integration des Deichkronenradweges auf dem Neudeich in die 

Wegeführung des internationalen Elberadweges ermöglicht es somit, die Inhalte des 

Naturschutzgroßprojektes einer Vielzahl von Tourist*innen leicht zugänglich zu machen. „Am 

Naturschutzgroßprojekt vorbei führt unmittelbar die rechtselbische Strecke des Elberadweges, einem 

der beliebtesten Fernfahrradwege Deutschlands. Es kann angenommen werden, dass hierdurch 

weiterhin eine überregionale Aufmerksamkeit erzeugt und Information zur Deichrückverlegung und 

dem Naturschutzgroßprojekt weitergegeben werden“ (Peters und Christian, 2023). 

Durch die Hinweisschilder und die Informationstafeln, die über die Inhalte des 

Naturschutzgroßprojektes informieren, wird das Projekt anschaulich und leicht verständlich erklärt. 

Die Beobachtungsplattform „Auenblick“ auf dem Altdeich (siehe Seite 26) am Bösen Ort ist ein 

beliebter Rastplatz bei den Radtourist*innen. So kann das Naturschutzgroßprojekt überregionale 

Aufmerksamkeit gewinnen und die Informationen zur DRV Verbreitung finden (Peters und Christian, 

2017). 

Ebenfalls auf dem Neudeich und damit dem Elberadweg verläuft der Vier-Länder-Grenzradweg. Der 

Vier-Länder-Grenzradweg ist ein etwa 170 km langer Rundweg, der in der Nähe des Grünen Bandes 

verläuft und u.a. entlang des Neudeichs führt. Den Radfahrer*innen wird in allen Publikationen ein 

Abstecher zur Beobachtungshütte „Auenblick“ sowie zum Gandower Grenzturm (siehe Seite 25) 

empfohlen. Durch die Aktivitäten des TVBL und des BUND Sachsen-Anhalts im Projekt „Gemeinsam 
am Vier-Länder-Grenzradweg“ (Laufzeit: Juli 2021 bis September 2023) hat der Radweg an Bekanntheit 

gewonnen. U.a. wurde ein bikeline Radtourenbuch kompakt (2023) sowie eine Homepage 

(www.vierlaendergrenzradweg.de) veröffentlicht. Gefördert wurde das Projekt durch die Deutsche 

Postcode Lotterie. 

Haltepunkte Natur 
Für die Besucherinformation im Biosphärenreservat sowie für die Besucher*innenlenkung wurden von 

der Biosphärenreservatsverwaltung die sogenannten „Haltepunkte Natur“ entwickelt. An insgesamt 

23 "Haltepunkten Natur", die in ihrem Design an Bushaltestellenschilder erinnern, erhalten 

Besucher*innen spektakuläre Ausblicke und informative Einblicke in Bezug auf die Natur- und 

Kulturlandschaft der Region. Die Haltepunkte laden an besonderen Orten zum Verweilen und 

http://www.vierlaendergrenzradweg.de/
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Entspannen ein. Sie bestehen aus Informationstafeln, die an Aussichtstürmen, Rastplätzen, 

Beobachtungsplattformen und Pulten im elbnahen Bereich, im Rambower Moor und weiteren Orten 

im Biosphärenreservat angebracht sind. Sie bieten die Möglichkeit, individuell die Natur und Kultur im 

Biosphärenreservat zu entdecken und sprechen insbesondere Rad- aber auch allgemein 

Naturtouristen an. Die Auffindbarkeit der Stationen ist über die auffälligen „Haltepunkt Natur“-

Schilder gewährleistet (siehe Abb. 8). Als Attraktion im Biosphärenreservat wurde das 

Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ mit einem Haltepunkt am „Auenblick“ integriert. 
Weitere Haltepunkte befinden sich im westlichen Projektkerngebiet nahe dem Hafen Lenzen (siehe 

Abb. 8) (vgl. Biwer und Gerstner, 2015; BR-Verwaltung, 2017). In Zukunft soll der Gandower Grenzturm 

(siehe unten, Seite 25), der 2023 mit einer Außenspindeltreppe versehen wurde, auch als Haltepunkt 

Natur ausgewiesen werden.  

 

 

Abb. 8: Übersicht über die "Haltepunkte Natur" zur Besucherinformation und -lenkung (Ausschnitt 
aus Faltblatt „Vogelperspektiven“ (Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, 2014) 

Rundwanderweg Deichrückverlegung / Weg auf dem Gandower Fährdamm 
Als zentrales Element der Besucher*innenlenkung wurde im Rahmen des Projektes ein 

Rundwanderweg angelegt, der den östlichen Teil des Deichrückverlegungsgebietes schonend 

erschließt. Der größere westliche Teil des Deichrückverlegungsgebietes wird durch die Konzentration 

der Besucher*innenlenkung auf den östlichen Teil entlastet. Der als Fußweg konzipierte Rundweg 

verläuft vom Neudeich über den Gandower Fährdamm zum Naturerlebnispunkt Gandower Grenzturm 

und zurück über den östlichen Teil des Altdeiches und die Besucheraussichtsplattform „Auenblick“ zum 

Neudeich (siehe Abb. 9). Der Weg ist etwa 6,2 km lang und gewährt den Besucher*innen einen Einblick 

in alle wesentlichen Auenlebensräume des Projektgebietes. Vier Informationstafeln entlang des Weges 

sowie der „Auenblick“ vermitteln anschaulich die Themen des Naturschutzgroßprojektes.  

Der Gandower Fährdamm bildet die Verbindungsstrecke zwischen Altdeich und Neudeich. Im Rahmen 

der Besucher*innenlenkungsmaßnahmen wurde der bereits vorhandene, bislang aber kaum 





https://dieprignitz.de/?cid=1683618655
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Beschilderung und Sitzmöglichkeiten aufgewertet sowie die Ausschilderung zum Grenzturm 

angepasst.  

Schranken 
Im Rahmen der Maßnahmen zur Besucher*innenlenkung wurden zwei Schranken im Projektgebiet 

installiert. Die Schranke westlich des Gandower Grenzturms dient dazu, die Besucher*innen auf den 

Gandower Fährweg (Rundwanderweg) zu leiten und zu verhindern, dass der Altdeich betreten oder 

befahren wird. Eine weitere Schranke an der Abzweigung vom Altdeich zum Neudeich sperrt die 

motorisierte Zufahrt zum Bösen Ort und dem Auenblick.  

Zwei weitere Schranken gleicher Bauart wurden im Rahmen der umfangreichen Altdeichumgestaltung 

durch das LUGV beauftragt und auf dem Neudeich auf der wasserseitigen Zufahrtsrampe der 

Rüsterdrift sowie auf der wasserseitigen Rampe ins Vorland am Hafen Lenzen installiert. So soll das 

Befahren des Vorlandes durch Unbefugte unterbunden werden (Damm, 2014). 

Die Standorte der vier Schranken sind der Abb. 9 zu entnehmen. Die aufgestellten Schranken sind 

intakt und erfüllen weiterhin ihre Funktion zur Besucher*innenlenkung.  

Beobachtungs-/Informationshütte „Auenblick“  
Der „Auenblick“ am Bösen Ort auf dem Altdeich (Abb. 9) hat sich in den vergangenen Jahren als 

beliebter Aussichtspunkt und als Rastplatz auf dem Rundwanderweg Deichrückverlegung“ etabliert. 
Die erhöhte Lage bietet einen beeindruckenden Rundumblick auf das Projektgebiet mit dem ersten 

Deichschlitz, den Auwaldpflanzungen und der östlichen Flutmulde, auf der eine Vielzahl von Zugvögeln 

rastet.  

Wie bereits im Projektabschlussbericht (Damm, 2014) dargestellt, ist die Gestattung der Errichtung, 

der Betrieb sowie die Unterhaltung des „Auenblicks“ bislang noch in einem gemeinsamen Vertrag 

zwischen dem Landesumweltamt, dem TVBL und der Stadt Lenzen vom 19.01.2010 geregelt (siehe 

TVBL, 2021 Anlage 4.3). Die durch die Unterhaltung entstehenden Kosten kann die Stadt dem 

Projektträger bis zu einer jährlichen Höhe von 500 Euro in Rechnung stellen (siehe TVBL, 2021 Anlage 

4.3). Sie werden aus den Pachteinnahmen gedeckt. Die Unterhaltung soll zukünftig vom TVBL auf das 

LfU als Flächeneigentümer übertragen werden, da u.a. das BR auch für die Haltepunkte Natur zuständig 

ist, zu denen der „Auenblick“ gehört. Dazu gab es bereits Abstimmungen und die Umsetzung der 

Unterhaltungsübertragung soll zeitnah erfolgen. 

Die Beobachtungshütte befindet sich in einem guten Zustand. Um Schäden bei der Unterhaltung durch 

Schafbeweidung im Umfeld des „Auenblicks“ zu vermeiden, hat das LfU eine Schwingtür im 

Eingangsbereich angebracht. Die mit der Unterhaltung beauftragten Schäfereien werden zudem 

darüber informiert, dass der Weg zur Beobachtungshütte immer ausgezäunt bleiben muss. Die aktuell 

beauftragte Schäferei steht zudem mit der Besucherinformation auf Burg Lenzen im Kontakt, um die 

Fragen der Gäste fachgerecht durch das BIZ-Personal beantworten zu lassen. 

Hinweisschilder  

Zwischen dem Gebiet der DRV und der näheren Umgebung der Stadt Lenzen wurden insgesamt 

dreizehn Hinweisschilder an relevanten Straßenabzweigungen angebracht, die den Weg und die 

Entfernung zum Projektgebiet angeben (Lage siehe Abb. 12). Gemäß dem Projektabschlussbericht 

erfolgte die Abstimmung der Aufstellung mit den Unterhaltungspflichtigen der Stadt Lenzen 

(Ordnungsamt), der Kreisstraße (Kreisstraßenmeisterei Perleberg) sowie für die Landes- und 

Bundesstraßen (Landesbetrieb für Straßenwesen Kyritz) (Damm, 2014).  
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Informationstafeln  

Insgesamt wurden im Projektgebiet neun Informationstafeln aufgestellt, die Besucher*innen über die 

Inhalte des Naturschutzgroßprojektes informieren. Sieben der Informationstafeln wurden als 

Pulttafeln in bequemer Lesehöhe auf dem Neudeich sowie im Altdeichverlauf zwischen 

Projektgebietsanfang in Lütkenwisch und dem Gebietsende in Mödlich angebracht (Lage siehe Abb. 

12). Die Anbringung erfolgte vor allem im Verlauf des gut frequentierten Elbe-Fernradwanderweges 

(Damm, 2014). Eine Tafel im Großformat wurde jeweils am Grenzturm am Hafen Lenzen sowie in der 

Beobachtungshütte „Auenblick“ am Bösen Ort montiert.  

Die Tafeln werden bei den regelmäßig stattfindenden Führungen im Projektgebiet kontrolliert. Bislang 

waren keine Reparaturen an den Informationstafeln notwendig. Allerdings befinden sie sich 

mittlerweile in einem mäßigen Zustand. Der TVBL denkt bereits über Möglichkeiten nach mit Hilfe von 

Fördermitteln eine Erneuerung vorzunehmen.  

 

Abb. 12: Standorte der Informationstafeln im Projektgebiet (Damm, 2014)  

4.1.6. Eingeleitete biotoplenkende Maßnahmen  
Detaillierte Evaluierungsberichte zu den im Rahmen des Projektes durchgeführten biotoplenkenden 

Maßnahmen sind in Kapitel 5 zu finden.  

4.1.7. Nutzungsrechte 
Die Nutzungsrechte im Projektkerngebiet wurden bereits im Projektabschlussbericht detailliert 

dargestellt. Da keine Änderungen der Nutzungsrechte nach Projektabschluss bekannt sind, wurden die 

folgenden Informationen direkt aus (Damm, 2014) übernommen:  

Die Flächen des Kerngebietes sind zum überwiegenden Teil in öffentlicher Hand. Die gesamte Fläche 

der DRV, alle Deichanlagen sowie weitere Grünlandflächen im Vorland und in der Qualmwasserzone 
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sind seit dem Bodenordnungsverfahren im Eigentum des Landes Brandenburg. Im Bereich Mödlicher 

Werder und Lütkenwischer Werder sind größere Bereiche in privater Hand und werden an die dort 

tätigen landwirtschaftlichen Betriebe verpachtet.  

Angelfischereiliche Nutzungsrechte liegen auf dem Pöhlbrack östlich des Lenzener Hafens, auf dem 

Roddrang Brack (landseits am östlichen Ende der DRV) und auf dem Zeperhaken, einem Altwasser 

inmitten des Lütkenwischer Werders. Die Vorlandkuhlen elbseits des Altdeiches sowie die 

angrenzenden Vorlandflächen bei Hochwasser unterliegen dem Fischereirecht, welches für diesen 

Elbabschnitt vergeben ist. Die Gewässer im Deichrückverlegungsgebiet sind von der fischereilichen 

Nutzung ausgenommen.  

4.1.8. Naturschutzfachliche/-rechtliche Flächensicherung 

Bestehende Schutzgebiete 
Das Projektkerngebiet liegt im BR „Flusslandschaft Elbe-Brandenburg“ und ist Bestandteil des 

Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Brandenburgische Elbtalaue“, das mit dem EU-Vogelschutzgebiet 

„Unteres Elbtal“ nahezu deckungsgleich ist (Damm, 2014). Das FFH-Gebiet „Lenzener Elbniederung“ 

deckt das Projektkerngebiet vollständig ab. Die FFH-Managementplanung für das FFH-Gebiet 

„Lenzener Elbniederung“ ist in den folgenden Mangementplänen zu finden: „Lenzen-Wustrower 

Elbniederung“ (112), „Gandower Schweineweide“ (310), „Werder Mödlich“ (109) und „Elbe“ (657) 

Hintergrund ist die Änderung der Gebietszuschnitte durch die 17. Erhaltungszieleverordnung nach der 

Erstellung der FFH-Managementpläne für die o.g. Einzelgebiete.  

Darüber hinaus umfassen die Naturschutzgebiete „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Werder 

Mödlich“ ein Großteil des Projektkerngebietes. Somit genießt das Projektkerngebiet den 

weitgehenden rechtlichen Status als Naturschutzgebiet. Abb. 13 und Abb. 14 zeigen die Lage und die 

Abgrenzungen der Schutzgebiete im Projektgebiet.  

Für die beiden Naturschutzgebiete „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Mödlicher Werder“ gilt 

weiterhin die bestehende Sammelverordnung vom 15.05.1990. Im Projektabschlussbericht wird 

darauf hingewiesen, dass eine Anpassung der Naturschutzgebietsverordnungen notwendig ist (Damm, 

2014), „da die rechtskräftige Sammelverordnung, in der die NSG Lenzen-Wustrower Elbniederung und 

Werder Mödlich erlassen wurden, nicht mit detaillierten, gebietsspezifischen Verordnungsinhalten 

konkretisiert wurde.“ Auf die Notwendigkeit der Anpassung der alten NSG-Verordnung wird gleichfalls 

im aktuellen FFH MP 112 310 Bezug genommen: „In der Verordnung fehlt im Schutzzweck der 

ausdrückliche Bezug auf die FFH-Lebensraumtypen und -Arten. Eine Aktualisierung der NSG-

Verordnung wird daher ausdrücklich empfohlen.  
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Abb. 13: Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Projektgebiet des Naturschutzgroßprojektes „Lenzener Elbtalaue“ (Eigene Bearbeitung auf der 

Grundlage von Daten des Landes Brandenburg. © GeoBasis-DE/LGB 2017, LVE 02/09) 
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Abb. 14: FFH-Gebiete im Projektgebiet des Naturschutzgroßprojektes „Lenzener Elbtalaue“ (Eigene Bearbeitung auf der Grundlage von Daten des Landes 

Brandenburg. © GeoBasis-DE/LGB 2017, LVE 02/09) 
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Entwicklung der Kernzone im UNESCO-Biosphärenreservat 

Flusslandschaft Elbe“  
„Bis auf den östlichen Teilbereich ist das Gebiet der DRV als Kernzone des BRs ausgewiesen (siehe Abb. 
14). Die Flächengröße der Kernzone umfasst 360,4 ha. Im westlichen Gebietsteil der DRV, am Altdeich 

zwischen Schlitz 4 und 5, befindet sich ein wertvolles Trockenrasenbiotop, dessen Erhalt auch künftig 

mit Pflegemaßnahmen im Rahmen der Deichunterhaltung sichergestellt werden soll und damit nicht 

Bestandteil der Kernzone ist. Der Rundweg am Gandower Fährdamm ist trotz seiner Lage innerhalb 

der Kernzone weiterhin für Besucher*innen zugänglich.“ 

 

4.1.9. Weitere Planungen   
Ein Teil des Projektgebiets ist gleichzeitig Teil des Nationalen Naturmonuments „Grünes Band 
Brandenburg“, dessen Verordnung am 3. Juni 2022 in Kraft trat (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Brandenburg, Teil II – Verordnungen vom 2. Juni 2022). Das Nationale Naturmonument „Grünes 
Band Brandenburg“ erstreckt sich im Bereich von Lütkenwisch bis zum Werder Besandten südlich des 

Elbdeichs bis Strommitte. Im Schutzzweck sind u. a. die landeskundlichen, kulturhistorischen und 

wissenschaftlichen Schutzmerkmale von herausragender nationaler Bedeutung benannt, 

insbesondere „als Erinnerungslandschaft, die den Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze in 
einzigartiger Weise widerspiegelt“ und „die vielfältigen Biotopstrukturen, insbesondere 
Auenlandschaften“.  

Das Projektkerngebiet zwischen Altdeich und Neudeich wurde - das Gebiet der Halboffenen 

Weidelandschaft ausschließend - als Kernzone festgelegt (siehe Kap. 4.1.8). Das Weidemanagement 

wird dynamisch angepasst (siehe Kap. 7.1.3). Für das Projektkerngebiet sind weder weitere Planungen 

Abb. 15: Lage der Kernzone im Projektgebiet (Quelle: Länderarbeitsgemeinschaft UNESCO-

Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 2020: „Entwicklung der Kernzone im UNESCO-

Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe“) 
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bekannt noch liegen weitere raumplanerisch bedeutsame Vorhaben vor (Damm, 2014). Im 

Projektabschlussbericht ist folgende Information vermerkt: „Für das Land Brandenburg sind die im 

Pflege- und Entwicklungsplan festgeschriebenen Ziele für die Entwicklung des Projektgebietes 

maßgebend“ (ebd.).  

4.2. Entwicklung des „übrigen Projektgebietes“ in Bezug auf Extensivierungsziele 

und im Bereich Tourismusförderung 
Das „übrige“ Projektgebiet erstreckt sich nördlich des neu gebauten Deiches entlang der Strecke der 
Deichrückverlegung. Im Norden ist es begrenzt durch den Verlauf der Löcknitz, im Westen durch die 

B195 und die Zufahrtsstraße zur Elbfähre nach Pevestorf (siehe Abb. 1). Für das „übrige Projektgebiet“ 

sind gemäß Evaluierungskonzept (siehe TVBL, 2021 Anlage 2.2) Aussagen zur Erreichung der Ziele 

hinsichtlich der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Extensivierung sowie der Förderung der 

touristischen Entwicklung als auenökologisches Zentrum zu treffen.  

4.2.1. Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen  
Im Projektgebiet wird der überwiegende Teil des Grünlands ökologisch und nur ein geringer Teil ohne 

Inanspruchnahme von Fördermitteln für eine extensive Bewirtschaftung oder als Acker genutzt. Aus 

Abb. 16 wird ersichtlich, dass im Projektgebiet keine Nutzungsartenänderung erfolgt ist. Außerhalb des 

Projektgebietes wurden mehr Ackerflächen zu Grünlandflächen als umgekehrt. (Vergleich der InVeKos- 

Kulissen 2006 und 2015). Die Umwandlung von Acker in Grünland ist sehr begrüßenswert.  

 

Abb. 16: Veränderung der Flächennutzung: Die hellgrünen Flächen befanden sich außerhalb der 
InVeKoS-Kulisse 2015, auf grün gekennzeichneten Flächen erfolgte eine Umwandlung von Acker in 
Grünland, auf orangenen Flächen eine Änderung der Nutzungsart Grünland in Acker. (Wolter, 

15.05.2017, Zuarbeit zum Entwurf des FB Landwirtschaft innerhalb des PEP)   

4.2.2. Extensivierung der naturnahen Waldwirtschaft 
Umfassende Informationen zu Waldbeständen und zur forstwirtschaftlichen Entwicklung wurden bei 

der Erarbeitung des aktuellen PEP FB Forstwirtschaft und Jagd (Meybaum und Runge, 2017) sowie im 

Zuge der neu erstellten Managementpläne für die FFH-Gebiete (Futterer, 2017; Kreinsen und Peter, 

2017) zusammengestellt und für den vorliegenden Bericht aus diesen Plänen entnommen.  
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Gemäß dem FFH-MP findet „in den FFH-Gebieten 310 und 112 außerhalb des Kernzonensuchraumes 

eine einzelstammweise bis kleinflächige, sporadische Nutzung statt (Sander, 2016). Als Zielarten der 

Bewirtschaftung gelten hier Auenwaldbaumarten wie beispielweise die Stiel-Eiche, Ulme und Esche 

(Herr Roese, schriftl. Mitt. am 08.04.2015)“. (Kreinsen und Peter, 2017). Auch im FFH-Gebiet Untere 

Löcknitz spielt die Forstwirtschaft nur eine sehr untergeordnete Rolle (Futterer, 2017). 

„Für die Privateigentümer verbindlich sind gesetzliche Vorgaben (LWaldG), Verordnungen (LSG-VO, 

NSG-VO) sowie das Verschlechterungsverbot für Natura 2000-Gebiete nach § 33 BNatSchG und das 

Zerstörungsverbot geschützter Biotope nach BNatSchG (i. V. m. BbgNatSchAG).“ (Kreinsen und Peter, 

2017). 

Da für das NSG „Lenzen-Wustrower“ Elbniederung lediglich eine Sammelverordnung vorliegt, gelten 

nur für das NSG „Gandower Schweineweide“ spezifische Bewirtschaftungsvorgaben der NSG-

Verordnung aus dem Jahr 2002 (siehe Abb. 19).  

Für Flächen außerhalb des NSG „Gandower Schweineweide“ gelten die Verbote und 
Genehmigungsvorbehalte der LSG-VO „Brandenburgische Elbtalaue“. 

Aufgrund der vorhandenen gesetzlichen Regelungen für die forstliche Nutzung und durch die 

Entwicklungsziele bzgl. der jungen Aufforstungen als Entwicklungsflächen für die FFH-LRT Hartholz- 

und Weichholzauwald kann von einer in hohem Maße extensiven forstlichen Bewirtschaftung des 

„übrigen Projektgebietes“ ausgegangen werden.  

Die Erhöhung des Anteils an geschützten Waldbiotopen und zukünftigen FFH-LRT durch die im 

„übrigen Projektgebiet“ getätigten Pflanzungen, ist positiv zu bewerten.  

4.2.3. Entwicklung der Burg Lenzen als Europäisches Zentrum für Auenökologie, 

Umweltbildung und Besucherinformation 
Die Entwicklung des Europäischen Zentrums für Auenökologie, Umweltbildung und 

Besucherinformation unter dem Dach des TVBL ist in den Jahren seit dem Abschluss des 

Naturschutzgroßprojektes weiter vorangeschritten. Sowohl das BUND-Auenzentrum als auch das 

BUND-Besucherzentrum haben mit zahlreichen weiteren Projekten wie z.B. “Lebendige Auen für die 
Elbe”, “MediAN” oder “Gemeinsam am Vier-Länder-Grenzradweg” kontinuierlich an der 

Wiederherstellung auentypischer Lebensräume und ihrer Vernetzung sowie an der Attraktivität der 

Region für das Naturerleben gearbeitet (siehe www.bund.net/auenzentrum und www.burg-

Innerhalb des NSG „Gandower Schweineweide“ gelten hinsichtlich der forstwirtschaftlichen 
Nutzung in Wald-Lebensraumtypen folgende Einschränkungen:  

• Kahlhiebe in den Kiefernrein- und Mischbeständen sind nur bis 0,5 Hektar zulässig  

• einzelstamm- oder horst- bis gruppenweise Nutzung der in § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten 

Waldgesellschaften (LRT 1960, 91E0, 91F0),  

• keine Einbringung von Baumarten, die nicht der potentiellen natürlichen Vegetation 

entsprechen,  

• kein Entfernen von Totholz mit mehr als 20 cm Durchmesser,  

• kein Entfernen von Horst- und Höhlenbäumen,  

• kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln.  

 

Abb. 19: Forstwirtschaftliche Einschränkungen in Wald-LRT im NSG „Gandower Schweineweide 
(nach Kreinsen und Peter 2017) 

https://www.burg-lenzen.de/
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lenzen.de). Die Deichrückverlegung fungiert dabei als Ausgangspunkt für die Biotopentwicklung an der 

unteren Mittelelbe und steht im Zentrum der Entwicklung zahlreicher Naturerlebnisangebote. Mit 

vielseitigen Formaten für Besucher*innen in Form von Bootstouren, Wanderungen und Radtouren in 

das Projektgebiet werden die während der Projektlaufzeit durchgeführten Exkursionen fortgeführt 

und weiterentwickelt, um die Inhalte des Naturschutzgroßprojektes verschiedenen Zielgruppen 

zugänglich zu machen. Darüber hinaus nimmt die Besuchergruppe „Fachpublikum“ als 

Teilnehmer*innen an Tagungen und Fachexkursionen einen großen Anteil an der Gesamtzahl der 

Besucher*innen ein (siehe Tab. 3). Weiterhin ist das Naturschutzgroßprojekt zentraler Bestandteil von 

Umweltbildungsangeboten an Schüler*innen, die vom Projektträger regelmäßig durchgeführt werden. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind in Kap. 6.1 enthalten.  

Peters und Christian haben in ihren Studien zur sozioökonomischen Evaluierung (Peters und Christian, 

2017, 2023) die touristische Entwicklung des Europäischen Zentrums für Auenökologie, 

Umweltbildung und Besucherinformation untersucht und kamen zu folgenden Ergebnissen:  

Die Besucherzahlen lagen 2016 ca. 5 % über den Zahlen des Jahres 2009 und stabilisierten sich zunächst 

auf einem hohen Niveau (17.000 bis 20.000 Besucher*innen pro Jahr, siehe Tab. 3). Gemäß dem PEP 

Tourismus sind die Besucherzahlen des Besucherinformationszentrums mit den Jahren erheblich 

angestiegen, von etwa 12.000 in 2005 auf fast 20.000 Besucher*innen (BIZ Burg Lenzen, mündl. Mitt. 

2015). Die geringeren Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 sind vor allem auf die 

Beschränkungen in den beiden Coronajahren und der damit einhergehenden geringeren 

Veranstaltungstätigkeit seitens des TVBL begründet. Es wurde sich in dieser Hinsicht entschieden zwei 

Angebote „Gefiederten Gästen in der Elbtalaue“ und „Mehr Raum für die Elbe“ als digitale 
Veranstaltungen über die Online-Meeting-Plattform Webex stattfinden zu lassen. Durch den vom 

Besucherzentrum Burg Lenzen initiierten Fachtourismus profitieren nach Aussagen der Befragten auch 

vier weitere Beherbergende und Gaststätten der Region. 

Tab. 3: Entwicklung und Zusammensetzung der Besucherzahlen und 
Veranstaltungsteilnehmer*innen im Europäischen Zentrum für Auenökologie, Umweltbildung und 
Besucherinformation auf der Burg Lenzen 2009-2021 (verändert nach Peters und Christian, 2017 und 

Peters und Christian, 2023, ergänzt durch Daten des TVBL) 

Jahr 
Gäste 
insgesamt 

Veranstaltungsteilnehmer und Gruppenzugehörigkeit 

Teilnehmer an 
Veranstaltungen 

Touristen Fachdelegation 
Schüler/ 
Studenten 

Sonstige 

2009 17.126 4.152 42 % 28 % 30 %  

2010 19.318 3.079 47 % 16 % 37 %  

2011 19.867 4.109 44 % 19 % 35 % 2 % 

2012 19.899 4.884 54 % 20 % 25 % 1 % 

2013 17.748 4.548 49 % 28 % 21 % 2 % 

2014 17.748 5.087 47 % 33 % 17 % 3 % 

2015 19.050 5.302 35 % 29 % 32 % 4 % 

2016 18.012 5.528 k. A. 

2017 16.405 5.139 k. A. 

2018 16.736 4.819 k. A. 

2019 17.266 5.711 k. A. 

2020 15.191 1.599 k. A. 

2021 11.896 2.386 k. A. 

https://www.burg-lenzen.de/
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2022 18.524 4.057 k. A. 

2023 17.350 4.402 k. A. 

 

Insgesamt ist die Burganlage Lenzen mit dem „ahead burghotel“ und dem Besucherzentrum einer der 

wichtigsten touristischen Anziehungspunkte der Region. Die Naturschutzausrichtung spielt hierbei 

eine wichtige Rolle. Durch die beiden Einrichtungen werden über den Elberadweg hinaus Gäste für die 

Region und die Stadt Lenzen gewonnen. Das ehemalige „BioHotel Burg Lenzen“ wurde mit der 
Übernahme durch die neuen Pächter im Juli 2021 zum größten rein veganen Hotel Deutschlands und 

verfolgt als Vorreiter der Branche ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept. Das „ahead burghotel“ 
und das dazugehörige ökologisch ausgerichtete Restaurant “place to V” sind bereits mehrfach 

preisgekrönt (u.a. „METRO Preis für nachhaltige Gastronomie“ sowie Brandenburger Tourismuspreis) 
und haben damit die überregionale Sichtbarkeit noch einmal deutlich gesteigert. 

Insgesamt wird eingeschätzt, dass durch das Naturschutzgroßprojekt eine neue und seit 2009 

wachsende Gästegruppe für die Region gewonnen werden konnte (siehe Tab. 3). Eine weitere Gruppe 

sind Schüler*innen und Student*innen die vor allem die Angebote des Besucherzentrums 

(Ausstellungen, Auenerlebnisgelände, Auenwildnis an der Elbe, Führungen − auch in die 

Deichrückverlegungsfläche, etc.) wahrnehmen. Neben diesen beiden Gruppen werden weiterhin 

Tourist*innen durch die Informationen auf dem Elberadweg bzw. durch die Ausstellung des 

Besucherzentrums Burg Lenzen, durch Führungen in das Deichrückverlegungsgebiet und teilweise 

durch die touristischen Anbieter der Region auf das Naturschutzgroßprojekt und die DRV aufmerksam 

gemacht. Hier dient das Naturschutzgroßprojekt als ein Baustein der Tourismusentwicklung im Amt 

Lenzen-Elbtalaue. Das Projekt bereichert in hohem Maße das naturtouristische Potential der 

Reiseregion und stärkt damit die Destination Elbtalaue. Es bedient die Nachfrage nach „unberührter 
Natur“ und „Elbaue“, einer der Hauptgründe der Gäste die Region Elbtalaue zu besuchen. 

Die hauptsächliche Vermarktung des Naturschutzgroßprojektes erfolgt über das BR „Flusslandschaft 
Elbe-Brandenburg“ und das BUND-Besucherzentrum Burg Lenzen. Die verstärkte Nachfrage nach 

Führungen in das Deichrückverlegungsgebiet ist v. a durch mehr Fachgruppen, aber auch 

Bildungsreisende und interessierte Urlauber*innen zu verzeichnen, „die sich das Vorhaben als bundes-

, aber auch europaweites Modellvorhaben für vorsorgenden Hochwasserschutz ansehen und erklären 

lassen.“ (TVBL, 2017). Mit dem Gebiet der DRV, das vom TVBL den Gästen als „Auenwildnis am Grünen 
Band“ präsentiert wird, „hat sich mit den Jahren ein interessantes Zielgebiet für naturinteressierte 
Gäste entwickelt“. Somit dient das Deichrückverlegungsgebiet bei verschiedenen Führungen 
(Wanderungen, Radtouren, Bootstouren) als Schwerpunktthema (TVBL, 2017). 

Als weitere Attraktion im Stadtzentrum von Lenzen ist im Jahr 2015 das Lenzener Auenforum 

hinzugekommen. Das ehemalige Hotel „Deutsches Haus“ wurde als Modellvorhaben der 
Kombiförderung Städtebau/Ländliche Entwicklung mit finanziellen Mitteln des Bundes, des Landes und 

der Stadt sowie LEADER-Mitteln saniert und bietet nun als Forum für Auenkultur und Auenökologie 

Raum für verschiedenste Nutzungen. Der Filzverein Lenzen e. V. betreibt hier seine Schauwerkstatt 

und unter dem Dach befindet sich der museale Fundus der Stadt Lenzen. In den Räumlichkeiten der 

ehemaligen „KultUrStube“ ist mit Pächterwechsel zum Januar 2022 „Mike´s Tapas Stübchen“ 
eingezogen. Außerdem befinden sich dort die Büros der Naturwacht Lenzen und des Europäischen 

Zentrums für Auenökologie, Umweltbildung und Besucherinformation. Das vom TVBL/BUND 

betriebene Haus verbessert sowohl die Möglichkeiten fachbezogener Projekt-, Forschungs- und 

Bildungsarbeit als auch das kulturelle und regionaltypische Angebot zur Erhöhung der Attraktivität 
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Lenzens für Einheimische und Gäste (Regionalförderung Prignitzland, 2017; TVBL, 2017). Sowohl im 

Eingangsbereich des Hauses als auch im Besprechungsraum, der gemietet werden kann, finden Gäste 

Informationsmaterial über die Aktivitäten des BUND-Besucherzentrums und des BUND-Auenzentrum 

und deren Projekten. 

Das Besucherinformationszentrum (BIZ) als Teil des Europäischen Zentrums für Auenökologie, 

Umweltbildung und Besucherinformation, zu finden im Pförtnerhaus der Burg Lenzen, bietet ideale 

Voraussetzungen, die Projektinhalte und -zielstellungen an die breite Öffentlichkeit und das 

Fachpublikum gleichermaßen zu vermitteln. Neben der Informationsstelle und einem kleinen Shop 

verfügt das BIZ über eine umfangreiche Dauerausstellung und regelmäßige Sonderausstellungen. Mit 

dem im Jahr 2018 im Burgpark eröffneten „AuenReich“, welches im Rahmen des Projektes „Lebendige 
Auen für die Elbe“ (Laufzeit: 2012 bis 2021, gefördert vom Bundesumweltministerium und vom 

Bundesamt für Naturschutz) ist ein Wasserspieltisch entstanden, an dem Kinder und Jugendliche ihre 

eigene Flusslandschaft gestalten und mit einer Handpumpe fluten lassen können. Bei Führungen mit 

Schulklassen kann hier auf praktische Weise auf die Funktionsweise der Deichrückverlegung 

eingegangen werden. An weiteren Stationen wird auf die Ökosystemleistungen von Flussauen 

eingegangen. Auch dadurch bieten sich immer wieder Anknüpfungspunkte zum 

Naturschutzgroßprojekt. Im Burgturm sind über einen Multitouchtisch interaktive Inhalte und Filme 

zur Hochwasserthematik und der Auenentwicklung im Elbabschnitt zwischen Wittenberge und Dömitz 

erfahrbar. Außerdem wurde im Dezember 2024 ein Reliefmodell der Deichrückverlegung mit digitalen 

Sequenzen ergänzend in die bereits im April 2024 eröffneten neuen Dauerausstellung „Flusslandschaft 
am Grünen Band“ integriert. Darüber hinaus ist das BIZ Ansprechpartner für Informationen und Flyer 

rund um das Naturschutzgroßprojekt und bietet Führungen ins Projektgebiet an (Biwer und Gerstner, 

2015).  

4.3. Verbesserungspotentiale im Projektgebiet und Projektgebietsumfeld 
Insgesamt genießt das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ mit einer Zustimmungsrate von 

85 % eine hohe Akzeptanz bei der regionalen Bevölkerung (Peters und Christian, 2023). In den 

Folgejahren nach dem Projektabschluss erfuhr die Akzeptanz eine weitere Steigerung. Bei einigen 

Themen besteht allerdings weiterhin Kommunikations- bzw. Vermittlungsbedarf. Trotz intensiver 

Öffentlichkeitsarbeit sind beispielsweise nicht allen Akteur*innen und Bewohner*innen der Region die 

Wirkung und die Ziele des Naturschutzgroßprojektes bekannt.  

Zwecks Abwehr von Wildschäden wurden neugepflanzte Jungbäume mit Einzelschutz (zunächst 

Kunststoff-Wuchshüllen) ausgestattet (siehe Kapitel 5.5.1). Diese Maßnahme zum Schutz einzelner 

Jungbäume spart die Instandhaltungskosten von Zaunanlagen ein, zudem bleiben die Äsungsflächen 

für Wild- und Weidetiere erhalten. Bereits während der Anbringung müssen der zu einem späteren 

Zeitpunkt stattfindende Abbau und die Entsorgung dokumentiert und einkalkuliert werden. Trotz 

gewissenhafter Befestigung der Wuchshüllen kommt es insbesondere im Falle eines 

Hochwasserereignisses und einer Um- bzw. Überspülung der Jungbäume zu Ablösungen und damit zu 

einem Austrag des Plastiks in Gewässer und Landschaft (Abb. 20). Die Biosphärenreservatsverwaltung 

hat daher mittlerweile festgelegt, dass in Überschwemmungsgebieten keine Kunststoffhüllen mehr 

verwendet werden dürfen.  
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Abb. 20: Durch Hochwasser abgelöste Wuchshüllen  

Da aufgrund des hohen Risikos von Wildschäden nicht auf den Schutz der Jungbäume verzichtet 

werden kann, ist die Nutzung von Wuchshüllen aus biologisch abbaubarem Material sinnvoll. Nach 

Erfahrungen des Biosphärenreservats sind diese jedoch durch mangelnde Stabilität gekennzeichnet, 

sodass ein Schutz der Jungbäume in den ersten sensiblen Jahren (mindestens 8 Jahre) als nicht gegeben 

eingeschätzt wird (Hennig, 2024). Der TVBL hat in Abstimmung mit dem BfN im Rahmen des MediAN 

Projektes Nachpflanzungen im Gebiet der Deichrückverlegung durchgeführt (siehe Kapitel 5.5.2) und 

dabei verschiedene neuartige Varianten des Einzelschutzes auf Holzbasis getestet. Bei sorgfältigem 

Aufbau sind diese Varianten durchaus eine Alternative, müssen jedoch wie die Plastikhüllen auch nach 

einem Hochwasser i.d.R. repariert bzw. ersetzt werden. Eine detaillierte Betrachtung ist im MediAN-

Abschlussbericht dargelegt (TVBL, 2024). 

4.3.1. Anpassungen beim Weidemanagement  
Während die Resonanz auf die grasenden Liebenthaler Wildpferde im Projektgebiet durchwegs positiv 

war und ist, wurde der Zustand der Weidelandschaft im Sukzessionsverlauf teilweise kritisiert. Die 

Befragung durch Peters und Christian in 2016 (Peters und Christian, 2017) ergab, dass die halboffene 

Weidelandschaft im östlichen Gebiet der DRV sowohl von Bewohner*innen der Region als auch von 

regionalen Tourismusanbietern als „ungepflegt“, „verdistelt“ und „zugewuchert“ wahrgenommen 
wurde. Der überwiegende Teil der Vegetation in der halboffenen Weidelandschaft wurde zu diesem 

Zeitpunkt von hochwüchsigen und artenarmen Staudenfluren der wechselfeuchten Grünlandbrachen 

eingenommen. Von Außenstehenden wurde laut Peters und Christian (Peters und Christian, 2017) „das 
[…] Sukzessionsstadium Staudenflur“ nicht als Übergangsstadium erkannt. So löste der „ungepflegt“ 
erscheinende Zustand der Weidenlandschaft eine Diskussion zur Anpassung (Intensivierung) der 

Weidenutzung aus. Das Bild der ökonomischen Nutzung von Offenlandstandorten durch Weidetiere 

ist einerseits auf der Fläche historisch bedingt und andererseits auf den umgebenden Grünlandflächen 

hinter dem Deich anzutreffen“ (Peters und Christian, 2017). Dass es sich bei der Beweidung des 

Deichrückverlegungsgebietes um eine naturschutzfachliche Pflege der Flächen zur Erhöhung der 

Strukturvielfalt und Biodiversität handelt und nicht um eine Bewirtschaftung im herkömmlichen Sinne 

ist, entgeht häufig der öffentlichen Wahrnehmung.  

In Vorträgen und Führungen wurde (und wird) auf die naturschutzfachliche Zielstellung des Projektes 

hingewiesen. Das vorherrschende Meinungsbild in der Öffentlichkeit zeigte bei der letzten 

sozioökonomischen Evaluation jedoch noch, dass der naturschutzbezogene Sinn und Zweck der 

Weidelandschaft stärker kommuniziert werden sollte.  
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Die Kritiken aus der sozioökonomischen Evaluation im Jahr 2016 hinsichtlich des Erscheinungsbildes 

der „halboffenen Weidelandschaft“ – Verdistelung der Landschaft – wurden ernst genommen: Die 

Entwicklung der Weidelandschaft war u. a. Bestandteil der Informationsveranstaltung zur Präsentation 

der Evaluierungsergebnisse für die allgemeine Öffentlichkeit, die der TVBL gemeinsam mit der 

Biosphärenreservatsverwaltung im September 2017 durchführte. Im Rahmen einer Exkursion ins 

Projektgebiet wurde den Teilnehmenden erläutert, wie das hohe Vorkommen der Disteln zu erklären 

ist und welche Sukzessionsstadien bis zur Entwicklung einer typischen Auenlandschaft durchlaufen 

werden. Das Sukzessionsstadium der Distelfluren wurde außerdem durch zweimalige Mahd und etwas 

intensivere Beweidung, seit 2018 auch mit Kühen, soweit zurückgedrängt, dass das Landschaftsbild bei 

der erneuten Befragung im Rahmen der sozioökonomischen Evaluation 2022 von keinem der 

befragten Landnutzer mehr als problematisch angesehen wurde. Nur noch vereinzelt taucht diese 

Kritik weiterhin bei den befragten touristischen Dienstleister*innen auf (bei 8 % der Befragten; 2016 

noch 28 %). Dies ist umso bemerkenswerter, da die Kritik daran einer der größten Konfliktpunkte der 

Evaluation im Jahr 2016 war. 48 % der touristischen Dienstleister*innen sind zufrieden mit der 

derzeitigen Praxis der Landnutzung auf der Fläche und 44 % der Befragten merkten an, von der 

Thematik wenig zu verstehen oder dass man sich das Gebiet schon lange nicht angeschaut hat und 

daher keine Aussage treffen kann (Peters und Christian, 2023). 

Im Zuge des Projektes „Gemeinsam am Vier-Länder-Grenzradweg“ des TVBL und des BUND 

Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (Laufzeit Juli 2021 bis September 2023) gefördert durch die 

deutsche Postcode-Lotterie, wurde eine Website erstellt, auf der Besucher*innen seit 2023 

Hintergrundinfos zu der halboffenen Weidelandschaft und den Wildpferden einsehen können 

(https://vierlaendergrenzradweg.de/wildpferde/).   

Im zweiten Evaluationszyklus ist aufgefallen, dass sich die Hufe der Pferde nicht ausreichend abnutzen 

und unbedingt einer Pflege bedürfen. Als mögliche Handlungsfelder wurden nötige Pflegemaßnahmen 

an den Hufen und eine Veränderung der Weidekulisse zur Erhöhung der natürlichen Abnutzung der 

Hufe erkannt. So wurden in den Jahren 2022 und 2024 die Hufe der Pferde im Auftrag des LfU 

Brandenburg mit tierärztlicher Begleitung ausgeschnitten. Seit 2023 bekamen die Tiere durch 

Erweiterung der Weidefläche, zwischen Flutmulde und ehemaligem Altdeich, um 1,5 ha, Zugang zu 

einem Teil der mit Wasserbausteinen befestigten Sohle von Schlitz 1. Der immer trittfeste Boden wirkt 

sich positiv auf die Hufgesundheit aus. Zur Optimierung der Tiergesundheit wurde eine 

Pferdeosteopathin mit der zusätzlichen Betreuung der Pferdeherde beauftragt. Die Einhaltung 

tierschutzrelevanter Kriterien konnte sie z. B. für das Jahr 2022 bestätigen und Handlungs-

empfehlungen zur Verbesserung des Herdenmanagements empfehlen (Purps, 2022).  

Die bisherigen Evaluationen der Weidelandschaft haben gezeigt, dass sich das Weidemanagement in 

einem dynamischen Prozess befindet und ggf. auch zukünftig nicht starr bleiben kann. Detaillierte 

Informationen zu diesem Thema finden sich in Kap. 5.6 und in Kap. 7.1.3.  

4.3.2. Bedenken im Zusammenhang mit der der Deichrückverlegung (DRV)  
In den vergangenen Jahren wurden vor allem auf niedersächsischer Seite immer wieder Zweifel an der 

Wirkung und an der Unbedenklichkeit der DRV geäußert. Die Kritik beinhaltete die Vermutung, dass 

die Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes bei Hochwasser flussabwärts auf Höhe der Gemeinde 

Vietze einen Wasseraufstau an der Elbe von 10 cm verursache, der sich sogar bis zur weiter 

flussabwärts gelegenen Seegemündung erstrecke. In der regionalen Presse war mehrfach zu lesen, 

dass die DRV zu einer stärkeren Hochwassergefährdung von flussabwärts gelegenen Ortschaften 

geführt hätte. 

https://vierlaendergrenzradweg.de/wildpferde/
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in der Elbe sowie in der Seege-Mündung vor und nach dem Bau der Deichrückverlegung Lenzen 

vorliegen.  

Die Untersuchung der morphologischen Veränderungen im Untersuchungsgebiet zeigte, dass in der 

Seege und in der Elbe keine signifikanten Sohlveränderungen im Zeitraum von 2004 bis 2016 

stattgefunden haben. Ebenso konnten in den digitalen Geländemodellen auf dem Vorland der Elbe 

keine signifikanten Sedimentationen erkannt werden. Auf dieser Datengrundlage hat die 

Deichrückverlegung Lenzen keine signifikanten Veränderungen in den Wasserspiegellagen und der 

Morphologie in der Seege-Mündung hervorgerufen.“ Damit konnte auch die weitere Vermutung 

widerlegt werden, dass die Deichrückverlegung die Sandbank beim Fähranleger Lenzen verursacht. 

4.3.3. Unklarheiten bei Betretungsregelungen 
Für die Naturschutzgebiete „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Werder Mödlich“, die den 

überwiegenden Teil des Projektkerngebiets abdecken (siehe Abb. 13), fehlen nach wie vor gültige 

individuelle Schutzgebietsverordnungen. Es existiert für die Gebiete bislang eine rechtskräftige 

Sammelverordnung, die allerdings nicht mit gebietsspezifischen Verordnungsinhalten konkretisiert 

wurde (Damm, 2014). Das Gebiet wird gemäß § 23 BNatSchG behandelt, d.h. ein Betretungsverbot 

existiert nicht. Ein Flächenanteil der Deichrückverlegung befindet sich im Landschaftsschutzgebiet 

„Brandenburgische Elbtalaue“ (siehe Abb. 12), deren LSG-VO enthält kein Betretungsverbot und nach 

§4 Nr.8 ist nur verboten, “mit Kraftfahrzeugen abseits von Straßen und Wegen zu fahren.“  

Da sich die Flächen in der DRV vollständig im Eigentum des Landes Brandenburg befinden und keinerlei 

Nutzungsrechte auf den Flächen liegen, ist ein grundsätzlicher Schutz für das Gebiet gegeben. 

Aufgrund der fehlenden Schutzgebietsverordnungen wurden bislang keine Schilder zu 

Betretungsverboten auf Wegen und dem Deich sowie Verhaltensregeln im Projektgebiet aufgestellt. 

An der Schranke auf dem Altdeich am Gandower Grenzturm ist ein Hinweis angebracht, dass der 

Altdeichweg nicht betreten oder befahren werden soll, weil sich dort ein sensibles Vogelbrut- und 

Rastgebiet befindet (siehe Abb. 23). Dieser Hinweis entspricht allerdings keinem Betretungsverbot 

gemäß NSG-Verordnung. Die Nutzung dieses Altdeichweges ist auf Grundlage der geltenden 

Sammelverordnung in nicht-motorisierter Weise weiterhin möglich und wird auch regelmäßig von 

Fahrradfahrenden, trotz Schranke, wahrgenommen (Igersheim, 2024). Da die 

Störungsempfindlichkeiten und die damit verbundenen Fluchtdistanzen stark art- und saisonspezifisch 

sind, ist eine allgemeine Bewertung von durch touristische Aktivitäten verursachten 

Beeinträchtigungen in diesem Gebietsabschnitt auf bspw. den Bruterfolg jedoch nicht möglich.  

 

Abb. 23: Rechtlich unverbindliche Hinweisschilder zum Betretungs- und Befahrungsverbot  
(Foto: Stefan Jansen) 
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4.3.4. Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner  
„Der Eichenprozessionsspinner [Thaumetopoea processionea L.] bevorzugt lichte Eichenwälder, 

Bestandsränder, Einzelbäume und Siedlungen in warmtrocknen Regionen oder Jahren. Er kommt 

häufig in Kombination mit anderen Eichenschädlingen vor. Bisher tritt er nicht in ganz Deutschland auf, 

ein verstärktes Vorkommen wird z.B. aus den Regionen der fränkischen Platte, Berlin, Brandenburg 

und Nordrhein-Westfalen gemeldet. [...] Brennhaare der Raupen können möglicherweise zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Ursache ist das Nesselgift Thaumetoporin auf den 

Härchen der Larven. Dabei geht nicht nur von frischen Brennhaaren ein Risiko aus, eventuell können 

auch die Brennhaare, die die Raupen in den Gespinstnestern zurücklassen, Reaktionen hervorrufen.“ 
(UBA, 2019). Das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg erhebt seit 2011 Daten in Form 

von Patientenzahlen und ihren Symptomen bei Erkrankungen, die mit dem Eichenprozessionsspinner 

assoziiert sind, aus denen ein abnehmender Trend ersichtlich ist (Land Brandenburg – MSGIV, 2023). 

Dabei stammten bspw. 2020 ca. 56% der Patienten aus den Landkreisen Prignitz, Dahme-Spreewald 

und Potsdam Mittelmark. „Nach 2002 hat sich der Schmetterling in Brandenburg stark ausgebreitet. 

Insbesondere im Nordwesten des Landes werden seit 2010 große Raupendichten festgestellt. 

Bedeutung besitzt der Eichenprozessionsspinner durch die massiven gesundheitlichen Auswirkungen 

der Raupen-Brennhaare, aber auch durch Fraßschäden, die zum Absterben von Eichen führen können“ 
(MLUL, 2017). 

In der Deichrückverlegung wurden im Zuge des Naturschutzgroßprojektes zahlreiche Eichenbestände 

angelegt, die der Eichenprozessionsspinner ebenfalls stark frequentierte. Die Bäume wurden jedes 

Jahr im Mai vollständig kahlgefressen und bildeten im Juni über den Johannistrieb eine zweite, 

verkleinerte Blattgeneration. Dieses Wuchsverhalten dient der Eiche als Überlebensstrategie, 

schwächt sie aber dennoch, was auch bei den angepflanzten Gehölzen im Projektgebiet zu einer 

höheren Mortalitätsrate führte. 

Um die Menschen vor den gesundheitlichen Einschränkungen hervorgerufen durch ein vermehrtes 

Auftreten des Eichenprozessionsspinners zu schützen, organisierte, genehmigte und vollführte der 

Landkreis Prignitz als untere Ordnungsbehörde großangelegte aviochemische Bekämpfungsaktionen 

mittels DIPEL ES. Beim Einsatz dieses Wirkstoffes ist eine Kontaminierung von kleineren temporären 

Reproduktionsgewässern verschiedener Amphibien, darunter der Rotbauchunke, nicht 

auszuschließen. Bisher ist nicht bekannt in welche Konzentrationen eine toxische oder zumindest 

schädigende Wirkung auf die Entwicklung des Laiches und der Larven auftritt. Doch können bereits 

geringste Mengen des Wirkstoffes die Vitalfunktionen, wie Hautatmung, Abwehr von Pilzerkrankungen 

etc., des Amphibiums einschränken. Die in Verbindung mit den Bekämpfungsmaßnahmen 

auftretenden gesetzlichen Regelungen in Naturschutzgebieten, insbesondere der Mindestabstand zu 

Gewässern, und der Erfolg der großangelegten Bekämpfungsmaßnahmen, führte zu einer lokalen 

Einschränkung, sodass bei der letzten Bekämpfungsmaßnahme in der Deichrückverlegung 2013 

ausschließlich der Bereich des Gandower Fährdammes mit einer Fläche von ca. 3 ha beflogen wurde. 

Derzeit sind keine weiteren Bekämpfungsmaßnahmen geplant. Die Befallsintensität wird visuell bei 

Gebietskontrollen ermittelt. Der Besucherverkehr am Fährdamm inklusive des Rundwanderweges in 

der Deichrückverlegung werden durch Informationen im BIZ, Hinweisschilder vor Ort und auch auf der 

Website des Biosphärenreservates auf den Eichenprozessionsspinner aufmerksam gemacht 

(Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, 2023). 

In Abb. 24 sind die Eichenbestände im Projektgebiet zu sehen, die im Jahr 2013 vom 

Eichenprozessionsspinner befallen waren.  
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Abb. 24: Vom Eichenprozessionsspinner im Jahr 2013 befallene Eichenbestände im 
Projektkerngebiet (Quelle: Landesforstbetrieb Brandenburg)  

 

5. Evaluierung der durchgeführten Maßnahmen zur Biotopentwicklung 

(„Fünfjahresbericht“) 
Während die Erfassungen im Rahmen des Projektabschlusses und der ersten Evaluierung 2016/2017 

einen relativ kurzen Zeitraum nach der Maßnahmenumsetzung abdeckten und somit die 

Biotopentwicklung nur in Ansätzen abgebildet werden konnte, geben die vorliegenden 

Untersuchungen bereits fundiertere Hinweise auf die Auswirkungen des Naturschutzgroßprojektes 

„Lenzener Elbtalaue“.  

5.1. Bodenkunde/Bodenhydrologie/Bodenchemie 
Die Entwicklung und der Zustand der Böden nach der Nutzungsaufgabe in der DRV beeinflusst das 
Aufkommen auentypischer Flora und Fauna. Zudem dient ein intakter unverdichteter Boden mit einer 
hohen Wasseraufnahmekapazität als natürlicher Hochwasserschutz. Die Auftragnehmer Eschenbach 
und Becker (Eschenbach und Becker, 2023) führten für das Themenfeld Boden 
Ergänzungsuntersuchungen durch und erläuterten den Kenntnisstand über die Veränderung der Böden 
im Projektgebiet der DRV.  

Methodik 
Die Prüfung von veränderten Bodeneigenschaften hinsichtlich der hydrologischen, physikalischen und 
chemischen Parameter basieren im Wesentlichen auf die Studienergebnisse von Schwartz (Schwartz, 
2001), Krüger (Krüger, 2010) und Gröngröft (Gröngröft et. al., 2017). Dazu wurden an fünf 
Monitoringflächen insgesamt zehn Oberbodenproben (Horizonttiefe: 0 bis 10 cm) entnommen und 
homogenisiert (Details zur Lage und Auswahl siehe Krüger, 2010). Diese Monitoringflächen befinden 
sich auf topografisch unterschiedlichen Niveaus und sind somit den Hochwasserereignissen und damit 
auch dem Sedimenteintrag unterschiedlich ausgesetzt (siehe Abb. 25).  
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Abb. 25: Lage der fünf Monitoringflächen und des Pegels Lenzen im Projektgebiet 

Wenige Meter von den 10 x 10 m großen Monitoringflächen entfernt, erfolgte die Erstellung von 
Leitprofilen, wobei entsprechend der Kartieranleitung Ad-Hoc-AG Boden (2005): Horizontbezeichnung, 
Bodenart, Gefüge, Durchwurzelung, hydromorphe Merkmale, Humusgehalt und Kalkgehalt 
aufgenommen wurden. Die Horizontmischproben wurden für spätere Laboruntersuchungen bei 4°C 
gelagert.  

Für die weiteren Analysen der frischen Feststoffproben erfolgte zunächst eine mehrtägige 
Lufttrocknung, anschließend konnte das getrocknete Material zerstoßen und die Feinbodenfraktion 
(<2 mm) gesiebt werden. Die Fraktion >2 mm wurde erst gewogen und anschließend in Papiertüten 
gelagert. Für die Analyse von Schadstoffen, Kohlenstoff und Stickstoff wurde ein Teil der gesiebten 
Proben mithilfe einer Scheibenschwingmühle auf <0,06 mm gemahlen. Die Messungen der 
Porengrößenverteilung und der Trockenrohdichte wurde mithilfe von 100 cm³ Stechringen 
durchgeführt.  

Die bodenphysikalischen und bodenchemischen Untersuchungen erfolgten nach den in Tab. 4 

aufgeführten Analysemethoden: 

 

Tab. 4: Übersicht der Analysemethoden 

Parameter  Methode 

Bodenart  DIN ISO 11277 (8/2002) mit Humus- und 

Kalkbefreiung, automatisiertes Pipettverfahren mit 

Sedimat (Fa. UGT, Müncheberg) 

Trockenrohdichte  Nach EN ISO 11272 (3/2014) mit je 5 Stechzylindern 

100 cm3 pro Horizont 
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Porengrößenverteilung  Bestimmung des Wasserrückhaltevermögens mit der 

Überdruckmethode unter Einsatz von 

Druckplattenextraktoren (nach EN ISO 11274 (3/2014) 

Organischer Kohlenstoff  Messung von Gesamt-C nach DIN ISO 10694 (8/1996) nach 

trockener Verbrennung mit Elementaranalysator vario MAX 

(Fa. Elementar Analysensysteme Hanau) und anorg. C 

(gaschromatographisch). Berechnung der Differenz 

Stickstoff  EN ISO 16168 (12/2012) nach trockener Verbrennung mit 

Elementaranalysator vario MAX (Fa. Elementar 

Analysensysteme Hanau) 

pH-Wert  DIN 38404-5 (7/2009) 

pflanzenverfügbares P 

und K 

nach Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 

Untersuchungs- und Forschungsanstalten (ed.) (1991) 

effektive KAK und 

Ionenbelegung  

in Anlehnung an DIN ISO 11260 (9/2011), Photometrische 

Bestimmung von NH4 und Bestimmung der ausgetauschten 

Kationen an der AAS 

Metalle im 

Königswasseraufschluss: 

As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Ni, Pb, Zn   

Aufschluss nach DIN ISO 11466 (4/2004) mit Mikrowelle. 

Messung der Metalle an der Flammen- und Graphitrohr-

AAS sowie am Fließinjektionssystem (Hg) 

Metalle im 

Ammoniumnitratauszug: 

As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn  

Aufschluss nach DIN ISO 19730 (7/2009). Messung der 

Metalle an der Flammen- und Graphitrohr-AAS 

Organische Schadstoffe: 

Pestizide (HCHs, DDs, 

PCBe, HCB), PAK, PCB  

PAK nach DIN ISO 18287 (gaschromatographisches 

Verfahren und GC-MS-Nachweis) und LUA-NRW-Merkblatt 

(1994); PCB und OCP nach E DIN ISO 10382 (GC-Verfahren 

mit MSD statt ECD) 

 

Es erfolgte eine bodenkundliche Charakterisierung und die Analyse auf verschiedene bodenchemische 

und -physikalische Parameter hin, deren Zeitreihen schließlich von Eschenbach und Becker 

(Eschenbach und Becker, 2023) ausgewertet wurden.  

 

Ergebnisse und Diskussion 
Dreizehn Jahre nach Öffnung der Deiche und der Nutzungsaufgabe haben die Böden in der DRV 
Veränderungen erfahren, die die eingangs erwähnten Bodenfunktionen beeinflussen. Die zu Grunde 
liegenden Auswertungen haben folgende Veränderungen der Bodeneigenschaften gezeigt: 

Zu den offensichtlichen Veränderungen der Bodeneigenschaften gehören:  

a) Veränderungen des Überflutungsregimes und damit der hydromorphen Merkmale  
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Darüber hinaus sind als indirekte Folgen des veränderten Überflutungsregimes und/oder der neuen 
Nutzungs- und Vegetationsstrukturen folgende Veränderungen von Bodeneigenschaften zu 
beobachten:  

b) Veränderungen der bodenphysikalischen Eigenschaften  
c) Veränderungen der Bodenreaktion, der Kohlenstoffspeicherung und der Nährstoffversorgung  
d) Veränderung der Schadstoffgehalte  

Die Untersuchung der Monitoringflächen im Jahr 2017 ergab, dass die Böden in der DRV die 

Funktionen als Lebensraum, zum Hochwasserschutz und zur Gewässerökologie weitgehend ohne 

Einschränkungen erfüllten – was auch durch die erneuten Untersuchungen 2022 bestätigt wird. 

Durch die Rückdeichung ist die Fläche in unterschiedlichem Ausmaß der freien Überflutung ausgesetzt 

und gleicht sich somit dem Wasserhaushalt eines auentypischen Standortes an. Aus den Pegeldaten 

und den aktuellen Berechnungen ist ersichtlich, dass die Standorte OH, OH-2 und EW von 2017 bis 

einschließlich 2022 zwischen 2,51 % (OH-2) bis 4,54 % (EW) des Gesamtzeitraums überflutet waren. 

Damit ist die Anzahl der Tage, an denen die Flächen überflutet wurden im Zeitraum 2017-2022 geringer 

als zwischen 2010-2016.  

Durch längere Trockenphasen im Sommer können jedoch Mangelsituationen für flachwurzelnde 

Vegetation entstehen. Diese Schwankungen im Wasserhaushalt stellen an die Vegetation und die 

Bodenorganismen besondere Anforderungen, so dass das Vorkommen von besonders an diese 

dynamischen Bedingungen angepasste Spezialisten zu erwartet ist. Durch die landeinwärts Verlegung 

der Deichline ist ein neues Auengebiet in der Größe von 420 ha entstanden. Gerade in Bezug auf den 

Hochwasserschutz wurde so neuer Retentionsraum geschaffen, in dem Wasser im Falle eines 

Hochwassers vorrübergehend gespeichert werden kann. Somit trägt die neu gewonnene Fläche dazu 

bei, die negativen Auswirkungen zukünftiger Hochwässer in einem Maße abzuschwächen, dass dem 

Potential des Gebietes entspricht. Aus dem Monitoring der Bodenentwicklung lassen sich darüber 

hinaus allerdings keine weiteren Schlüsse über eine veränderte Hochwasserretention ziehen. Die 

Lagerungsdichte, aus der auf die Bodenwasserspeicherkapazität geschlossen werden kann, zeigt im 

zeitlichen Verlauf bisher keine wesentliche Veränderung.  

Bei den Bodeneigenschaften sind nur teilweise Trends einer Veränderung ersichtlich. So zeigen die 

Parameter Trockenrohdichte und organischer Kohlenstoffgehalt keine oder nur sehr geringen 

Veränderungen im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2017. 

Da durch das Hochwasser auch Sedimente in die Überflutungsflächen hineintransportiert werden, 

kann dies zu einer Anreicherung oder Abnahme (durch Verdünnen) verschiedener Parameter führen. 

Dies zeigt sich zum Beispiel durch die Erhöhung des pH-Werts in den Flächen, der im Vergleich zu 2017 
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anaeroben Verhältnissen kommen, welches die Entstehung der klimaschädlichen Verbindungen wie 

Lachgas und Methan fördern könnte. Eine Bilanzierung der Stoffflüsse kann mit den erhobenen Daten 

jedoch nicht durchgeführt werden. 

Interessant ist aber, dass die Standorte mit der erhöhten Überflutungsdauer (OH, EW und OH-2) bei 

relevanten Bodenparametern die deutlichsten Veränderungen anzeigen. Dies betrifft insbesondere 

den pH-Wert, der an diesen Standorten höchst wahrscheinlich durch den Eintrag basischerer 

Sedimente erhöht wurde. Ebenso ist die elektrische Leitfähigkeit erhöht, wie auch der Gehalt von 

Verfügbarem Phosphor. Diese Ergebnisse stimmen sehr gut überein mit aktueller Forschung im Bereich 

der Mittelelbe (Vasconez et al., 2023). Auch hier wurde der Einfluss von aktiver Überflutungsdynamik 

auf verfügbare Nährstoffe und die Bodenreaktion festgestellt.   

Es wurde keine deutlich veränderte Schadstoffbelastung der Oberböden durch möglichen 

Sedimenteintrages festgestellt. Die gemessenen Schadstoffe (Spurenmetalle, Pestizid, PAK 

(Polyaromatische Kohlenwasserstoffe) und PCB (Polychlorierte Biphenyle)) zeigen eine sehr 

unterschiedliche Entwicklung im Vergleich zur letzten Datenerhebung. Wenige Schadstoffen 

überschreiten die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) oder 

Sedimentschwellenwerte (IKSE, 2014). Die Spurenmetallgehalte überschreiten zwar bei verschiedenen 

Standorten die für die multifunktionale Nutzung vorgesehenen Vorsorgewerte der BBodSchV, die 

Gehalte liegen aber dennoch in vielen Fällen noch im Bereich der von Krüger et al. (1999) errechneten 

Hintergrundwerte. Bei den PAK hingegen zeigt sich eine Tendenz der Zunahme in den untersuchten 

Flächen. Hier wäre ein möglicher Eintragsweg über die Hochflutsedimente gegeben, dies spiegelt sich 

aber nicht bei der Betrachtung der einzelnen Standorte wider, da auch bei dem nicht stärker 

überfluteten Standort leicht erhöhte Gehalte messbar sind. Insgesamt handelt es sich bei der 

Betrachtung der PAK nur um leichte Tendenzen, die erst durch weitere Untersuchungen abgesichert 

werden müssen.  

5.2. Hydraulik  

5.2.1. Böschungspegel und Hochwasserschutzwirkung 
Zur Validierung der hydronumerischen Modelle der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) wurden auf 

der Wasserseite des Neudeiches nach Vorschlägen der BAW an vier Standorten Böschungspegel als 

Treppenpegel installiert. „Die Wasserspiegellagen können so oberhalb und unterhalb des Gandower 

Fährdammes erfasst werden (siehe Abb. 27). Die Pegellatten beginnen am Deichfuß und reichen am 

oberen Ende bis in den Bereich des Freibords. Die Pegel sind in der Höhenfixierung an den Pegel Lenzen 

(PNP 12,34 über NN) angeschlossen. Eine Ablesung ist somit ab Benetzung des Deichfußes sowie bis 

zu höchsten Wasserständen möglich“ (Damm, 2014). 
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Abb. 27: Lage der Böschungspegel im Projektgebiet (Damm, 2014) 

Gemäß der Vereinbarung werden die Unterhaltung der Pegelanlage und die Ablesung der Pegel im 

Hochwasserfall durch den Deichkontroll- bzw. den Deichwachdienst des Landesamtes für Umwelt, 

Nebenstelle Lenzen, übernommen. Die Daten werden an das Hydrologiereferat übermittelt und gemäß 

der o. g. Vereinbarung von der BAW verwendet, um die aus den numerischen Modellen erhaltenen 

Berechnungsergebnisse zu überprüfen.  

Laut Frau Lysann Jacob, Bereichsingenieurin für das Brandenburgische Landesamt für Umwelt, 

Gewässer- und Anlagenunterhaltung West, Nebenstelle Wittenberge, gab es im Evaluierungszeitraum 

von 2017 bis 2022 kein größeres Hochwasserereignis (Jacob, 2022). Erst bei Wasserständen zwischen 

ca. 4,40 bis 4,60 m werden die Pegel erreicht und eine Ablesung ermöglicht. Die Ganglinien des Pegels 

Wittenberge sind in Abb. 28 dargestellt. Darin ist zu erkennen, dass es im Zeitraum von 2017 bis Ende 

2022 nur kleine Hochwasserereignisse gab, die keine Ablesung der Böschungspegel erforderlich 

machten. Somit liegen keine neuen Daten vor, die die Hochwasserschutzwirkung der Maßnahme 

bekräftigen.
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Abb. 28: Ganglinie der Wasserstände (Tagesmittelwerte) am Pegel Wittenberge vom 01. Januar 2010 bis 31. Mai 2024. Die orange Linie markiert den 
Wasserstand, ab dem der Wassereinstrom durch Schlitz 5 ins Deichrückverlegungsgebiet erfolgt. Erreicht der Pegelstand die lila Linie erfolgt der Einstrom 
auch durch Schlitz 1. (Datenquelle: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV))
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Die nun aufgeführten Werte wurden bereits im Bericht zur ersten Folgeevaluierung dargestellt.  

Tab. 5: Wasserstände an den Neudeich-Böschungspegeln im Deichrückverlegungsgebiet Lenzen 
während des Elbehochwassers 2013 (Anhang 26c in Damm, 2014) 

 

Die Hochwasserschutzwirkung der DRV wurde von der BAW und der BfG anhand von hydrologischen 

Modellen intensiv untersucht. Beide Institutionen belegen übereinstimmend am Beispiel des 

Jahrhunderthochwassers 2013, dass die DRV Lenzen den Hochwasserspiegel stromaufwärts um 

mehrere Dezimeter absenkt. Zu diesem Thema wurden mehrere Studien veröffentlicht. 

In einem Fachbeitrag von Mitarbeiter*innen der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) wird die 

positive Wirkung der DRV Lenzen mit einer Wasserstandsabsenkung des Hochwasserscheitels 

während des Jahrhunderthochwassers 2013 flussaufwärts um bis zu 49 cm angegeben. Selbst am 23 

km entfernten Pegel in Wittenberge betrug die Wasserstandsabsenkung gemäß der Studie noch 8 cm. 

Gemäß den Berechnungen von Promny, Hammer und Busch (Promny, Hammer und Busch, 2014) kann 

„eine deutliche lokale Senkung des Hochwasserscheitels durch Deichrückverlegungen“ belegt werden 

(siehe Abb. 29).  

 
Abb. 29: Modellierte Wasserspiegelabsenkung – Vergleich der Modellzustände mit und ohne DRV 
Lenzen beim Maximalabfluss des Hochwassers 2013 (Promny, Hammer und Busch, 2014) 



53 

 

Von der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) wurde die Absenkung des Wasserspiegels beim 

Sommerhochwasser 2013 mit maximal 37 cm beziffert. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass 

durch die „zunehmende Vegetation im Deichrückverlegungsgebiet […] dieser Effekt bis zum Jahr 2090 

um ca. ein Drittel aufgezehrt“ (Heinzelmann, Alexy und Montenegro, 2016) sein wird, wobei dieser 

Wert vermutlich geringer ausfallen wird, da die Auwaldpflanzungen zum Teil erhebliche Ausfälle zu 

verzeichnen haben (siehe Kap. 5.5). Untersuchungen der Universität Hamburg im Verbundvorhaben 

MediAN weisen zudem nach, dass langfristig der Strömungswiederstand in einem älteren Bestand im 

Vergleich zu einem Jungwald wieder sinkt (TVBL 2023).  

Heinzelmann, Alexy und Montenegro (Heinzelmann, Alexy und Montenegro, 2016) erklären die 

unterschiedlichen Ergebnisse der beiden Bundesbehörden zur Wasserspiegelabsenkung der DRV mit 

den unterschiedlichen Auflösungen und Kalibrierungsarten, die für die verschiedenen Rechenmodelle 

angewendet wurden (Heinzelmann, Alexy und Montenegro, 2016). 

  

Abb. 30: Luftbilder vom Hochwasser 2013 (Fotos: Jan Schormann) 

5.2.2. Grundwassermessungen  
Die Rückverlegung des Elbdeichs beeinflusst den Grundwasserhaushalt, da die ehemals durch Deiche 

geschützten Flächen nun auch der natürlichen Wasserdynamiken der Elbe ausgesetzt sind. Die 

angelegten Flutmulden verstärken indes zusätzlich den Wasseraustausch zwischen dem Oberflächen- 

und Grundwasser (Heinzelmann et al., 2016). Wie bereits durch Damm (Damm, 2014) ermittelt, ist 

eine hohe Einflussnahme der Hochwasserereignisse nach der Deichöffnung auf die gemessenen 

Grundwasserstände zu verzeichnen.  

Mit dem Ziel den Wasseraustausch zwischen Oberflächen- und Grundwasser beim Ein- und Ablaufen 

von Hochwasserereignissen synchron zu ermitteln, hat die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) 

gemeinsam mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) 2011 zu den zwölf vorhandenen 

Grundwassermessstellen noch acht Oberflächenwassermessstellen eingerichtet (siehe Abb. 32). Für 

jede der 20 Messstellen wurden Druckaufnehmer mit integriertem Datalogger ausgebracht, welche 

die Daten mittels Fernübertragung an einen Server sendet (Montenegro, 2016 und 2018). 

Um die Auswirkungen großer wasserbaulicher Maßnahmen wie einer Deichrückverlegung auf das 

Abflussregime vorhersagen zu können, bedarf es der Interpretation von Modellen über die 

Veränderung von Wasserkörperströmungen. Regulär erfolgt die Prognose basierend auf zwei 

separaten Strömungsmodellen für das Oberflächen- und das Grundwasser, ohne die hydraulischen 

Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Wasserkörpern zu berücksichtigen. Die Installation der 

Messstellen dient entsprechend dazu das Verständnis und das Ausmaß der Wechselwirkungen 

zwischen den Wasserkörpern auszubauen und Modellansätze insbesondere zur Beschreibung der 
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Basierend auf diese Erkenntnisse wurde eine Vergleichsstudie unterschiedlicher Modellierungsansätze 

für die Wasserkörperströmungen von Montenegro (2016) verfasst und beschreibt folgendes Ergebnis: 

„Im direkten Vergleich zwischen separatem GW-Modell und gekoppeltem HN-GW-Modell stellte sich 

heraus, dass die gekoppelte Modellierung kaum andere Ergebnisse lieferte als die separate GW-

Modellierung. Bei den hier betrachteten Überflutungsereignissen spielt der Austausch zwischen den 

Wasserkörpern nur zu Beginn und am Ende der Überflutungen eine, wenn auch nachrangige Rolle. 

Wenn das Deichrückverlegungsgebiet durchströmt wird, ist der Anteil an In- und Exfiltration gegenüber 

den oberirdischen Strömungsraten schlicht vernachlässigbar und hat somit kaum Einfluss auf die 

oberirdischen Wasserstände. Die Oberflächenwasserstände stellen sich nach einer kurzen 

Infiltrationszeit auch im Grundwasser ein. […] Der Versuch, mit diesen Daten und einem digitalen 
Geländemodell (DGM) den Wasseraustausch zwischen den Wasserkörpern zu bestimmen, schlug 

jedoch fehl. Die Gründe hierfür liegen in den nicht ausreichend erfassten, komplexen Strömungs-

mustern beim Austausch zwischen den Wasserkörpern.“  

5.2.3. Qualmwassermanagement 
Der Deichneubau und die Schlitzung des Altdeichs verursachten eine Verschiebung der 

Qualmwasserzone landeinwärts. Während die ursprünglich qualmwasserbeeinflusste Zone hinter dem 

Altdeich nun zum Deichvorland gehört und an die Abflussdynamik der Elbe angeschlossen ist, liegt die 

„neue“ Qualmwasserzone landseits des Neudeichs. Im Zuge der Deichbauarbeiten wurde ein 

Entlastungsgraben 50 m landeinwärts vom neuen Deich angelegt, um eine hydraulische Entkopplung 

des Deichrückverlegungsgebietes von den landeinwärts liegenden landwirtschaftlichen Flächen zu 

erreichen. So sollten Vernässungseffekte in den Nutzflächen vermieden bzw. reduziert werden. Im 

Hochwasserfall sollte der Entlastungsgraben zur Abfuhr des Grundwassers und damit der 

Trockenhaltung des Deichfußes dienen (Damm, 2014).  

Gleichzeitig wurde im PEP (Planland, 2005) als Ersatz für den Verlust von qualmwassertypischen 

Lebensräumen landseits des Altdeichs für die neu hergestellte 50 m breite Qualmwasserzone entlang 

des Neudeichs als Entwicklungsziel „qualmwasserdominiertes Nassgrünland“ festgelegt. Zur 

Erreichung dieses Ziel sollte auf den Flächen der Qualmwasserzone eine verzögerte Entwässerung 

erfolgen und teilweise flächenhafte Überstauungen durch geeignete Stauhaltung angestrebt werden. 

Um das Wasser im Grabensystem zurückzuhalten wurden im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes 

vier Staubauwerke eingebaut, deren Lage Abb. 32 zu entnehmen ist. Für den Betrieb sollte nach einer 

zweijährigen Probezeit, im Jahr 2012, die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß §§ 7 Abs. 

1 Nr. 6, 2 Abs. 1 Nr. 3, 3 Abs. 1 Nr. 2 WHG i.V.m. §§ 28 und 50 BbgWG erfolgen (Damm, 2014).  
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Abb. 32: Lage der Staubauwerke in der Qualmwasserzone 

Wie im Projektabschlussbericht (Damm, 2014) dargelegt, hat sich in der ersten Phase nach 

Maßnahmenumsetzung gezeigt, dass die angestrebte Wasserrückhaltung im Entlastungsgraben 

stattfindet, was sich in der Ablaufphase der Hochwasserwellen mit durchgehend höheren 

Grabenpegeln im Oberwasser der Staubauwerke darstellte. Gleichzeitig bewirkte die verzögerte 

Entwässerung keine längerfristige Vernässung der neuen Qualmwasserzone. Vernässungen sind bisher 

nur in den vergleichsweisen kleinflächigen, niedrig liegenden Bereichen der Qualmwasserzone 

aufgetreten. Dies kann durch folgende Faktoren bedingt sein: Vereinzelt wurden dauerhafte 

Restabflüsse durch die Jalousiestaue und aktive Qualmwasseraustritte in der Grabensohle beobachtet. 

Da die Auenlehmdecke nicht auf der ganzen Länge des Grabens durchstoßen wurde, kam es zu 

weiteren, deutlich erkennbaren Qualmwasseraustritten in den landseits des Qualmwassergrabens 

liegenden Grünlandflächen. Aufgrund der eingeschränkten Funktionsfähigkeit sind aktuell die 

Möglichkeiten der Einstaumaßnahme begrenzt (siehe unten). 

Wie geplant wurden in der ersten Phase nach Fertigstellung des Projektes die Pegelstände in den 

Qualmwassergräben durch den Projektträger und der BR-Verwaltung in den Zeiten mit 

Qualmwasseraufkommen abgelesen. Daten der Ablesungen liegen im Evaluierungszeitraum von 2012 

bis Frühjahr 2013 und für das Jahr 2016 vor. Schon im ersten Jahr der Ablesung zeigte sich, dass die 

geplante Vernässung der Qualmwasserbereiche durch die Staubauwerke nicht erreicht werden 

konnte. Kreinsen und Peter (Kreinsen und Peter, 2017) weisen ebenfalls darauf hin, dass sich im 

Elbdeichhinterland Gefährdungen für den Wasserhaushalt ergeben. Der Wasserstand im 

Qualmwasserbereich wird als nicht ausreichend hoch eingeschätzt, da das Wasser nicht auf der Fläche 

zurückgehalten werden kann, sondern durch den Grund- und Schichtenwasserstrom ins Hinterland 

abgeführt wird. Ein weiteres Hindernis für die Erreichung des Entwicklungsziels in der 

Qualmwasserzone waren die äußerst trockenen Verhältnisse in den Jahren 2014 bis 2016, sowie 2018 

und 2019, in denen das DRV-Gebiet kaum geflutet wurde und somit auch kein Qualmwasser anfiel.  
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Um das anfallende Qualmwasser wirkungsvoll zurückzuhalten und höhere Wasserstände in der 

Qualmwasserzone zu erreichen, wurden Optimierungsmaßnahmen vom WBV ergriffen. In den 

weiterführenden Gräben wurden nach Auskunft von Herrn Frank Schröder, Geschäftsführer Wasser- 

und Bodenverband Prignitz (Schröder, 2019) zwei zusätzliche Staue durch Fördermittel des 

Naturschutzfonds Brandenburg und der Karl Kaus Stiftung im Jahr 2018 errichtet. Erste 

Untersuchungen (Beobachtung und Fotodokumentation) haben gezeigt, dass durch die Staubauwerke 

bei trockenen Verhältnissen die Senken vernässt werden (Schröder, 2019). Es erfolgt eine an den 

Hochwasserschutz der Deiche angepasste Regulierung der Staubauwerke, mit dem Ziel, das Wasser 

möglichst lange in den dafür vorgesehenen Bereichen zurückzuhalten (Schröder, 2024). Die 

abschließende wasserrechtliche Genehmigung unter Beteiligung des Landesumweltamtes, des 

Bundesamtes für Naturschutz, des Wasser- und Bodenverbandes und des Projektträgers ist 

mittlerweile erfolgt. Anfang 2025 ist die Eigentumsübertragung der Staubauwerke vom TVBL an das 

LfU geplant. 

Weitere Informationen zum Qualmwassermanagement sind in Kap. 6.2.2 zu finden.  

5.3. Avifauna 
In der Deichrückverlegung haben zahlreiche biotopgestaltenden Maßnahmen mit dem Ziel 
stattgefunden eine dynamische Transformation der offenen Grünlandschaft hinzu einer 
gewässerreichen Aue mit stabilen Seggen- und Schilfrieden mit vielfältigen Gehölzelementen zu 
initiieren. Im Auftrag des Projektträgers wurden von Jansen und Staar (GFN Umweltpartner, 2021) im 
Jahr 2021 folgende Arbeiten durchgeführt:  

• Durchführung einer Revierkartierung ausgewählter Brutvogelarten  

• Auswertung der Daten und Ergebnisse des Brutvogelmonitorings von 2015 bis 2020 unter 

Zuhilfenahme der SPA-Kartierung Unteres Elbetal  

• Auswertung der Wasservogelzähldaten der Naturwacht sowie weiterer verfügbarer Daten 

• Dokumentation und Interpretation der Bestandsentwicklungen der Brut- und Rastvögel im 

Zusammenhang mit Wasserständen der Elbe (Online-Daten der Wasserwirtschaftsverwaltung), 

insbesondere der Niedrigwasserereignisse ab 2016, der Vegetationsentwicklung, insbesondere der 

Anpflanzungen im Projektgebiet und der technischen bzw. nutzungsspezifischen Details 

 

Methodik 
Vorliegende Daten: 

Brutvögel 

In der Vergangenheit erfolgten flächendeckende Revierkartierungen aller Brutvogelarten 1997 und 

1998 vor Projektbeginn (Müller, 2000) und 2008 bis 2013 nach Abschluss der biotopgestaltenden 

Maßnahmen (die Deichöffnung erfolgte Ende 2009) (Maierhofer, 2008, 2009, 2010a, Heinicke, 2016a, 

b). 2016 wurde die erste Folgeevaluation durchgeführt (GFN Umweltpartner, 2016). Zur Auswertung 

für den vorliegenden Bericht (GFN Umweltpartner, 2021) wurden außerdem Daten des 

ehrenamtlichen Ornithologen H.-W. Ullrich zur Verfügung gestellt. 

Rastvögel 

In der ersten Folgeevaluation (GFN Umweltpartner, 2016) wurden Rastvogeldaten aus den Jahren 2007 

bis 2014 analysiert. Es handelte sich um Zählungen von Maierhofer (2010b), Daten aus den 

Wasservogelzählungen der Naturwacht sowie im Rahmen der FFH-Managementplanung im 

Biosphärenreservat (Jansen et al., 2017) zusammengestellte Beobachtungen.  
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Zur Auswertung für den aktuellen Bericht (GFN Umweltpartner, 2021) wurden Daten aus den Jahren 

2015 bis 2020 von der Naturwacht und von H.-W. Ullrich zur Verfügung gestellt.  

Biotopkartierung 

Anders als 2016 war eine detaillierte Analyse von Biotopveränderungen auf Basis älterer und aktueller 

Biotopkartierungen 2021 nicht Bestandteil der avifaunistischen Teilevaluation. Somit erfolgt nur ein 

kursorischer Vergleich aufgrund der Eindrücke des Kartierers.  

Revierkartierung: 

im Rahmen der zweiten Evaluation erfolgten fünf mehr oder weniger flächendeckende 

Tagbegehungen an insgesamt elf Kalendertagen sowie zwei Nachtbegehungen. Einige Begehungen 

wurden bis in den Nachmittag hinein und somit in eine suboptimale Tageszeit hinsichtlich der 

Gesangsaktivität ausgedehnt. Die 4. und 5. Begehung konnte in Teilbereichen erst vormittags 

beginnen, als die teils übermannshohe und von Tau durchnässte Vegetation halbwegs abgetrocknet 

war. Die ausgedehnten monotonen trockeneren Gras- und Staudenfluren wurden vergleichsweise 

großräumig kontrolliert.  

Im Fokus der Erfassung sollten auftragsgemäß vor allem die Brutvögel aus dem Leit- und 

Zielartenkatalog des PEP stehen. Um eine vollständige Vergleichbarkeit mit den früheren Erfassungen 

und zukünftige Aussagen hinsichtlich Gesamtarteninventar zu ermöglichen, wurden anders als 2016 

jedoch sämtliche Arten vollständig erfasst.  

Die Erfassung erfolgte durch Begehung des Gebiets entlang der Deiche, vorhandener Wege und 

querfeldein (bei Durchgang 1 waren einige Teile des Gebiets wegen Überstauung nicht betretbar). Bei 

den Nachtbegehungen wurden die Wege per Fahrrad abgefahren. Alle anwesenden Brutvögel wurden 

über Sichtbeobachtungen mit dem Fernglas, Verhören von Rufen und Gesängen sowie den Einsatz von 

Klangattrappen (zum besseren Nachweis ausgewählter Arten wie Bekassine, Blaukehlchen, 

Mittelspecht, Wachtelkönig) registriert und mit ihren revieranzeigenden Verhaltensweisen 

punktgenau in Luftbildkarten eingetragen. Alle Erfassungsarbeiten wurden durch Herr Jansen 

durchgeführt.  

Ergebnisse und Diskussion 
Im Untersuchungsjahr 2021 wurden 63 Arten als Brutvögel im Gebiet der Deichrückverlegung 
ermittelt. Darunter ergänzen Wendehals und Sprosser erstmalig die Liste die Brutvögel. Die 
Gesamtartenzahl aller Brutvögel ist gegenüber dem Ausgangszustand deutlich angestiegen (siehe Abb. 
33). Die Bestandsermittlung sind entsprechend der Erhebungsjahre teilweise als Mittelwerte 
angegeben: 1997/1998 (Ausgangssituation vor Projektbeginn), 2008/2009 (nach Abschluss der 
biotopgestaltenden Maßnahmen, jedoch vor Deichschlitzung), 2010-2012 (nach Deichschlitzung), 2016 
(erste Folgeevaluation) und 2021 (zweite Folgeevaluation). Die Revierzahlen haben sich gegenüber 
dem Ausgangszustand etwa verdreifacht, was v. a durch Singvogelarten des feuchten Offenlandes 
verursacht wird (siehe Abb. 34). Bezüglich der Zielarten gemäß PEP haben sich vergleichsweise viele 
Vogelarten nach Projektbeginn zunächst häufiger oder haben sich überhaupt erst angesiedelt, sind 
seither aber wieder verschwunden oder rückläufig. Im Folgenden werden die Entwicklungen der 
einzelnen Brutvogelgilden sowie einzelner im Fokus stehenden Ziel- und Leitarten des PEP erläutert. 
Die Gilden sind nach ökologischen Ansprüchen der Vogelarten zusammengestellt. 
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gekennzeichnet waren, sind die Arten- und Revierzahlen der Wasservögel möglicherweise auch 
deshalb besonders gering. Vor allem bei Enten und Flussuferläufer wäre mit der voranschreitenden 
Sukzession und entsprechender Entwicklung dichterer Vegetation im Gewässerumfeld eine 
kontinuierliche Zunahme zu erwarten. Möglicherweise wird dieser Effekt jedoch für die durch 
Trockenheit geprägten Jahre 2016 und 2021 durch die ungewöhnlich niedrigen Wasserstände negativ 
überlagert. Eine deutliche Zunahme 2021 gegenüber 2016 zeigt sich bei Blaukehlchen, 
Drosselrohrsänger und Teichrohrsänger. Drossel- und Teichrohrsänger dürften durch die Entstehung 
zumindest kleinflächiger Altschilfbestände begünstigt worden sein. Das Blaukehlchen zeigt 
überregional eine erhebliche Bestandszunahme und ist auch im übrigen Biosphärenreservat innerhalb 
weniger Jahre vergleichsweise häufig geworden, so dass die Ursache für den starken Bestandsanstieg 
nicht im Deichrückverlegungsgebiet zu suchen ist. 

Die Artenzahl der Brutvögel des feuchten Offenlandes ist über die Jahre relativ konstant (siehe Abb. 
33), die Revierzahlen haben jedoch stark zugenommen (siehe Abb. 34). Insbesondere die mittlerweile 
in hoher Anzahl nachgewiesenen Singvogelarten wie Braunkehlchen, Feldschwirl, Rohrammer und 
Schilfrohrsänger profitieren von einer halbhohen und einer relativ dichten Vegetation in Form von 
Landröhrichten, Altgras- oder Ruderalfluren. Rohrammer, Schilfrohrsänger und Wiesenpieper konnten 
2021 verglichen mit 2016 in deutlich höherer Anzahl ermittelt werden. Die klassischen 
wiesenbrütenden Limikolenarten wie Bekassine, Brachvogel, Kiebitz, Rotschenkel und Uferschnepfe 
traten hingegen in 2008 / 2009 in höheren Zahlen auf und sind inzwischen wieder verschwunden bzw. 
sind deutlich seltener geworden. Hierfür ist sicherlich ein dichteres Aufwachsen der Vegetation in den 
meisten Bereichen, ergänzend auch die relativ niedrigen Wasserstände der letzten Untersuchungsjahre 
ausschlaggebend. Bis auf die Bekassine bevorzugen die Arten kurzgrasige, übersichtliche Habitate, 
deren Flächenanteil im Gebiet deutlich zurückgegangen ist. Der geringe Kiebitzbestand 2021 ist 
gleichwohl nicht erklärbar, da sich die 2016 besiedelten Bereiche in 2021 nicht offensichtlich verändert 
hatten. Dasselbe gilt für die Bekassine, die 2021 erstmals seit Beginn der Untersuchungen gar nicht 
mehr als Brutvogel festgestellt wurde. 

Die Artenanzahl der relativ wenigen Brutvögel des mesophilen bis trockenen Offenlandes ist über die 
Jahre konstant, was auch auf die Zugehörigkeit nur weniger Arten in diese Gruppe zurückzuführen ist 
(siehe Abb. 33). Das Schwarzkehlchen hat das Gebiet im Zuge seiner überregionalen 
Bestandsausbreitung neu besiedelt, sodass die Ursachen nicht primär in Veränderungen innerhalb des 
Gebiets zu sehen sind. Für den 2021 gegenüber 2016 halbierten Bestand ist keine Ursache ersichtlich. 
Die deutlich höheren Bestände beim Fasan 2016 und 2021 zeigen die Zunahme höherer, Deckung 
bietender Vegetation an. Bei der Feldlerche zeigt sich kein eindeutiger Trend. Bei der Schafstelze liegt 
der Bestand 2016 und 2021 vermutlich deutlich höher als ermittelt, da die Art wegen der relativ 
geringen Begehungsintensität nicht vollständig erfasst werden konnte. Die Bestandsangaben für 2011 
und 2012 sind vermutlich überschätzt, sodass es wahrscheinlich nicht zu einer realen Abnahme von 
2010/12 bis 2016/21 gekommen ist. Es gibt jedenfalls keine offensichtlichen Habitatveränderungen, 
die dies erklären könnten. 

Die Brutvögel der Gehölzbiotope des Offenlandes (Hecken, Baumreihen, Gebüsche, Waldränder) 
weisen konstante Werte in der Artenzahl und eine deutliche eine Zunahme der Revierzahlen, 
insbesondere bei Dorngrasmücke, Goldammer, Grauammer und Neuntöter, im Laufe der Jahre auf 
(siehe Abb. 33 und Abb. 34). Der Anstieg der Revierzahlen kann mit dem Aufwachsen entsprechender 
Biotope (Baumgruppen, Einzelsträucher, Hecken) erklärt werden. Dorngrasmücke und Grauammer 
profitieren auch von der Ausbildung dichterer Ruderalfluren mit entsprechendem Deckungsangebot, 
denn ihre Reviere liegen teilweise auch in derartigen Habitaten ohne Gehölzanteil. Die geringen 
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Revierzahlen der Klappergrasmücke 2016 sind teilweise durch die unvollständige Erfassung der Art 
zurückzuführen. Jedoch muss es auch andere, nicht offensichtliche Ursachen geben, denn auch 2021 
war die Art trotz vollständiger Erfassung vergleichsweise selten. Sprosser und Wendehals wurden 
erstmalig als Brutvogel in der Deichrückverlegungsgebiet festgestellt. Diese können als typische Arten 
der Auen gelten, wobei der Sprosser in der Prignitz generell selten auftritt, da diese westlich des 
geschlossenen Verbreitungsgebiets liegt. 

Bei den Artenzahlen von Brutvögeln der Wälder ist eine deutliche Zunahme gegenüber des 
Ausgangszustandes 1997/98 bis 2010/12 erkennbar, 2016 und 2021 liegen die Artenzahlen wieder 
konstant niedriger (Abb. 33). Die Revierzahlen haben bis 2021 stark zugenommen, v. a. direkt nach 
Abschluss der gebietseinrichtenden Maßnahmen 2008/09 und zwischen 2016 und 2021 (Abb. 34). 
Allerdings ist anzumerken, dass in dieser Gruppe die meisten der 2016 nicht quantitativ erfassten Arten 
vertreten sind, sodass für 2016 keine echten Vergleichswerte vorliegen. Ein deutlicher Zuwachs der 
Revierzahlen konnte 2016 nur für die Heckenbraunelle, 2021 bei Amsel, Blaumeise, Ringeltaube, 
Singdrossel, Zaunkönig und Zilpzalp belegt werden. Für die anspruchsvollen Waldarten wie Spechte 
und Greifvögel sind weiterhin nur geringe Revierzahlen nachzuweisen, in den letzten beiden 
Erhebungen sogar in geringerem Umfang verglichen mit den ersteren. Es ist anzunehmen, dass sich 
erst langfristig mit der Entwicklung der neu angelegten Waldbiotope hin zu älteren, für diese Arten 
attraktivere, Waldbeständen eine Zunahme ergibt. Die geringen Revierzahlen des Gelbspötters 2016 
sind teilweise durch die unvollständige Erfassung der Art in diesem Jahr erklärbar, jedoch muss es auch 
andere, nicht offensichtliche Ursachen geben, da der Bestand auch 2021 bei vollständiger Erfassung 
kaum höher lag. Zudem waren 2021 die Revierzahlen beim Fitis unerklärlich niedrig. 

Bei der Bewertung des Gebiets für Rastvögeln konnten Zählungen aus dem Monitoring der Naturwacht 

und ab 2010 und Beobachtungsdaten von H.-W. Ullrich hinzugezogen werden. Im Winterhalbjahr, v.a. 

in den Monaten von Oktober bis März, halten sich im Gebiet regelmäßig größere Rastvogeltrupps zur 

Rast und zur Nahrungssuche auf. Mit hohen Maximalbeständen von gelegentlich über 1.000 Individuen 

im Gesamtgebiet treten Bläss- und Graugans sowie Stockente auf. Für sie hat das Gebiet eine hohe 

Bedeutung als Bestandteil des Rastvogelraums Elbtalniederung im Vogelschutzgebiet.  

Weitere Arten, die regelmäßig im Gebiet vorkommen, aber nur mit maximal wenigen Hundert 

Individuen, sind Saat- und Weißwangengans, Singschwan, Krick- und Pfeifente-, Kranich und Kiebitz. 

Weitere Entenarten, Reiher und Watvögel treten ebenfalls regelmäßig, jedoch mit geringen Beständen 

auf. Damit haben sowohl die Artenzahl als auch die Rastbestände und die Stetigkeit des Auftretens fast 

aller Arten gegenüber der Analyse 2016 deutlich abgenommen.    

Aus den Schlafplatzzählungen der Naturwacht liegen durchgängige Daten für 2018 bis 2020 mit 33 
Zählterminen vor. Demnach übernachten gelegentlich über 1.000 Gänse im Gebiet (Maxima: 2.600 
Saat-/Bläss-/Graugänse am 19.02.2018, 1.400 am 19.11.2018, sonst immer weniger als 1.000). Nur 
zweimal (1.325 Individuen am 19.02.2018, 1.700 am 2.11.2020) traten mehr als tausend Kraniche am 
Schlafplatz auf. Die Größenordnung und Seltenheit dieser Maximalzahlen liegt in etwa auf der Höhe 
der Ergebnisse in der ersten Evaluierung (GFN Umweltpartner, 2016). 

Bedeutung innerhalb des Vogelschutzgebietes  
Die Bedeutung des Deichrückverlegungsgebiets für das Vogelschutzgebiet „Unteres Elbtal“ kann 
anhand der Tabelle 6 nachvollzogen werden. Der dort angegebene Gesamtbestand für das 

Vogelschutzgebiet stammt aus Ryslavy & Putze (2020), für dort nicht aufgeführte Arten aus dem PEP-

Fachbeitrag Fauna (Jansen et al., 2017) bzw. dem Managementplan zum Vogelschutzgebiet (Jansen & 

Kronmarck, 2018). 
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Der Erwartungswert (durchschnittlicher Anteil am Gesamtbestand) beträgt entsprechend dem 

Flächenanteil des Deichrückverlegungsgebiets am Vogelschutzgebiet „Unteres Elbtal“ 0,8%, d.h. 
höhere Werte bedeuten, dass das Deichrückverlegungsgebiet einen überdurchschnittlichen Anteil am 

Gesamtbestand einer Art beherbergt. Als Vergleichswert werden die 2021 ermittelten Bestandszahlen 

der Arten verwendet. 

Tab. 6: Anteil ausgewählter Arten am Gesamtbestand des Vogelschutzgebiets „Unteres Elbtal“ 
(Jansen und Staar, 2021) 

Art Gilde VS-
RL 

RL D RL BB Bestand 
DRV 2021 

Gesamtbesta
nd SPA 

Anteil 
DRV 

Blaukehlchen Gewässer & Röhrichte x 
 

3 16 15-20 91% 

Knäkente Gewässer & Röhrichte 
 

2 3 4 8-12 40% 

Schilfrohrsänger feuchtes Offenland 
  

V 62 150-180 38% 

Schnatterente Gewässer & Röhrichte 
   

8 20-40 27% 

Wiesenpieper feuchtes Offenland 
 

2 2 61 200-250 27% 

Braunkehlchen feuchtes Offenland 
 

2 2 84 500-550 15% 

Wendehals Gehölze des Offenlands  3 2 3 20-25 13% 

Sperbergrasmücke Gehölze des Offenlands x 3 3 10 65-75 10% 

Grauammer Gehölze des Offenlands 
 

V 
 

20 250-300 7% 

Neuntöter Gehölze des Offenlands x 
 

V 29 450-550 6% 

Drosselrohrsänger Gewässer & Röhrichte    5 90-100 5% 

Kranich Gewässer & Röhrichte x 
  

4 77 5% 

Teichrohrsänger Gewässer & Röhrichte 
   

18 400? 4,5% 

Graugans Gewässer & Röhrichte 
   

11 350-450 2,8% 

Feldlerche mesophiles Offenland 
 

3 3 96 6.000? 1,6% 

Kiebitz feuchtes Offenland 
 

2 2 1 65-70 1,4% 

Gartenbaumläufer Wald 
   

3 400? 0,8% 

Feldschwirl feuchtes Offenland 
 

3 
 

79 ? ? 

Schafstelze mesophiles Offenland 
  

V 93 ? ? 

 

Der Bestandsanteil v.a. beim Blaukehlchen, aber auch beim Schilfrohrsänger und beim Wiesenpieper 

ist vermutlich nicht so hoch wie berechnet, da der Gesamtbestand im SPA vermutlich unterschätzt 

wurde. Dennoch ist das Projektgebiet für diese Arten als sehr wichtiges Gebiet innerhalb des SPA 

einzustufen.  

Bei Feldschwirl und Schafstelze existiert keine Schätzung des Gesamtbestands für das SPA, jedoch hat 

hier nach gutachterlicher Einschätzung das Rückverlegungsgebiet sicherlich ebenfalls einen deutlich 

überdurchschnittlichen Anteil am Gesamtbestand. Insgesamt sind Arten aller Gilden vertreten, v.a. 

Arten des feuchten Offenlands, der Gehölze des Offenlands und der Gewässer und Röhrichte.  

Zu beachten ist, dass einige Arten aufgrund der ungewöhnlich niedrigen Wasserstände der Elbe 2021 

wahrscheinlich niedrigere Bestandszahlen als in günstigeren Jahren hatten, v.a. Arten der Gewässer 

und Röhrichte sowie des feuchten Offenlands. In normalen Jahren dürfte das Gebiet daher einen noch 

höheren Anteil am Gesamtbestand des SPA erreichen.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Projektgebiet für viele der charakteristischen und der wertgeben-

den Brutvogelarten des Vogelschutzgebiets eine sehr hohe Bedeutung hat. Das Projektgebiet ist ein 
wichtiger Bestandteil eines Netzes günstiger Rastgebiete im Landschaftsraum der Elbtalniederung. So 
ist es für einzelne Rastvogelarten (Bläss- und Graugans, Stockente, Kraniche am Schlafplatz) von hoher 
Bedeutung. Wie bei allen Rastgebieten im Elbvorland besteht eine starke Abhängigkeit vom Elbpegel, 
d.h. bei Hochwasser ist das Gebiet besonders attraktiv, dann sind jedoch auch andere 
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Elbvorlandflächen günstige Rasthabitate. Bei niedrigen Wasserständen sind die Rastbedingungen wie 
in allen anderen Vorlandflächen deutlich weniger attraktiv.  

Wie schon bei GFN Umweltpartner (2016) festgestellt, ist die Bedeutung des Projektgebiets als 
Rastplatz für Limikolen sicherlich durch die vorliegenden Daten nicht ausreichend belegt. Diese 
Artengruppe ist bei den Zählungen unterrepräsentiert, da von den üblicherweise begangenen Routen 
bei Zählungen die Gewässeruferzonen nicht einsehbar sind, an denen Vertreter dieser Gruppe sich 
bevorzugt aufhalten. Allerdings sind vegetationsarme Ufer, die für diese Arten generell die besten 
Nahrungshabitate darstellen, durch Sukzession nach Durchführung der biotopgestaltenden 
Maßnahmen immer weniger geworden und sind nur noch bei niedrigen Wasserständen vorhanden. 
Bereits Maierhofer (2010) stellte fest, dass „das Gebiet durch die fehlende Bewirtschaftung und den 
Aufwuchs der Anpflanzungen für Limikolen unattraktiver wird“. Generell wird jedoch eingeschätzt, dass 
das Gebiet immer noch eine überdurchschnittliche Bedeutung für Limikolen hat, da mit den 
Flutmulden doch einige sehr große Gewässer vorhanden sind, die es außerhalb des Projektgebiets im 
Elbvorland nur selten gibt. Die vorliegenden Beobachtungsdaten weisen auf eine aktuell deutliche 
geringere Bedeutung der Deichrückverlegung als Rastgebiet gegenüber der Analyse von 2016 hin. 
Hierfür sind in erster Linie die ungewöhnlich niedrigen Wasserstände verantwortlich zu machen. 
Allerdings ist für alle Wasservögel - wie bereits oben bei Limikolen angemerkt - zu beachten, dass die 
tatsächlichen Rastvogelzahlen vermutlich höher liegen als anhand der Zähldaten anzunehmen. Viele 
Gewässer des Gebiets sind vom Deich aus nicht einsehbar (je niedriger die Wasserstände, umso 
schlechter), und eine sehr zeitaufwändige Begehung zu Fuß kann im Rahmen der flächendeckenden 
Wasservogelzählungen im Biosphärenreservat nicht geleistet werden. 

Die Ursachen für die 2021 festgestellte geringere Bedeutung betreffen den gesamten 

Landschaftsraum, d.h. viele oder alle anderen Elbvorlandflächen dürften ebenfalls geringere 

Rastbestände aufgewiesen haben. Die Eignung des Gebiets wird sich durch Sukzession voraussichtlich 

mittelfristig nicht verändern. Erst sehr langfristig, wenn die großen Gewässer von dichten, höheren 

Waldbeständen umgeben sind, werden sich voraussichtlich weniger Rastvögel einfinden, da der offene 

Gebietscharakter dann nicht mehr gegeben ist. 

Jedoch ist derzeit die anhaltende Störungsarmut des Gebietes wegen fehlender Erschließung durch 
Wege sowie ausbleibender Angelnutzung und Jagdbetrieb ein wichtiges wertbestimmendes Merkmal, 
das die DRV zu einem günstigen Lebensraum für alle Rastvögel macht. Die generelle Eignung des 
Gebiets wird sich voraussichtlich mittelfristig nicht verändern. Erst sehr langfristig, wenn die großen 
Gewässer von dichten, höheren Waldbeständen umgeben sind, werden sich voraussichtlich weniger 
Rastvögel einfinden, da der offene Gebietscharakter dann nicht mehr gegeben ist. 

Empfehlungen 
Die fortschreitende Sukzession mit dem allmählichen Verlust besonderer Habitatbedingungen an den 

neu angelegten Gewässern ist für die Brutvögel als nachteilig anzusehen. Ebenso ist aber die bei 

Hochwasser der Elbe nur eingeschränkte Durchströmung des Gebiets ein Problem. In der Regel erfolgt 

nur ein allmähliches Volllaufen von den unteren Deichschlitzen aus, erst bei sehr hohem Elbpegel 

findet vermutlich eine stärkere Durchströmung des Gebiets statt. Hieraus ergibt sich eine deutlich 

geringere Dynamik an den Flutrinnen als wenn das Gebiet vom elbaufwärts gelegenen Ende beginnend 

überflutet und durchströmt würde. In diesem Fall würden wahrscheinlich vegetationsarme Flächen 

immer wieder neu durch Abtrag und Anlagerung von Material durch die Strömung und nicht nur bei 

langer Überstauung durch Absterben der Vegetation entstehen. Unter den derzeitigen Bedingungen 

ist mittelfristig eine fortschreitende Verlandung der Gewässer zu erwarten (Sedimenteintrag und 
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Nährstoffakkumulation durch Gewässerpflanzen). Daher sollte geprüft werden, ob die Sohle der 

oberen Deichschlitzungen weiter abgesenkt werden kann. 

5.4. Fischfauna 
Zur Initialisierung auetypischer Biotope wurden im Gebiet der DRV mehrere permanent 

wasserführende Flutrinnen mit einem Flächenumfang von insgesamt 48 ha angelegt. Der Erdaushub 

wurde für den Deichneubau verwendet. Auengewässer sind für die Fischfauna von erheblicher 

Bedeutung, da sie Laich- und Aufwuchshabitate für viele, teils bedrohte Fischarten bieten. Sobald der 

Bezugspegel der Elbe in Wittenberge eine Höhe von 380 cm erreicht, beginnt der Wassereinstrom ins 

DRV-Gebiet und in die westlichste Flutrinne über den Deichschlitz 5 mit der niedrigsten Sohlhöhe. 

Steigt der Pegel weiter, werden sukzessive alle Flutrinnen an die Elbe angeschlossen. Die Flutrinnen 

wurden so angelegt, dass sie im Hochwasserfall eine gute Durchströmung des Gebietes gewährleisten. 

Als größere Gewässer gibt es im Gebiet der DRV eine westliche, zwei mittlere und eine östliche 

Flutmulde (siehe Abb. 35). 

 
 

Abb. 35: Lage der befischten Flutrinnen im Projektgebiet (Archiv TVBL)  

Die umfangreichen Monitoring Programme zur Auenentwicklung im Projektgebiet umfassen u. a. die 

Entwicklung der Fischfauna in den permanent wasserführenden Flutmulden. Die diesbezügliche 

Erstuntersuchung nach Öffnung des Altdeiches, bei der bereits elf Fischarten festgestellt wurden, fand 

in den Jahren 2009 und 2010 statt (Lewin, Fladung und Frenzel, 2010). Von der Vereinbarung zum 

Monitoring der Flutmulden nach Projektabschluss (Damm, 2014) ist die Hochschule Bremen 

zwischenzeitlich zurückgetreten. Die Untersuchungen der Fischfauna in den Folgejahren wurden von 

Lages (2014), Hempel (2017a) und Streybell (2023) durchgeführt.  



65 

 

5.4.1. Vergleich der Untersuchungen der allgemeinen Fischfauna seit 2009 bis 

2022 
Der Vergleich der vier Bestandskontrollen bzw. Fischbestandsuntersuchungen durch Lewin, Fladung 

und Frenzel (2010), Lages (2014), Hempel (2017a) und Streybell (2023) weist auf eine sich dynamisch 

entwickelnde Fischartengemeinschaft hin (siehe Tab. 7, Seite 69). Nachfolgend sind die wichtigsten 

Ergebnisse der vier Untersuchungen kurz dargestellt. 

Bestandserhebung Lewin, Fladung und Frenzel (2010)  
Die Bestandserhebung durch Lewin, Fladung und Frenzel (2010) wurde im Herbst 2009 und Frühjahr 

2010 und somit fast unmittelbar nach Anlage der Flutmulden in den Jahren 2007 bis 2009 

durchgeführt. Während die Fischfauna im Herbst 2009 lediglich aus drei Fischarten bestand, konnten 

im Jahr 2010 bereits 11 Fischarten gefangen werden. Während die Artenzusammensetzung im Herbst 

2009 durch die Pionierart temporärer Kleingewässer Moderlieschen dominiert wurde (ca. 90 %) und 

ansonsten Hecht und Schleie gefangen werden konnten, waren im Frühjahr 2010 und somit nach 

Einstrom von Elbwasser im Winter 2009/2010 Moderlieschen, Hecht, Schleie, Ukelei, Flussbarsch, 

Wels, Blei, Güster, Hasel, Kaulbarsch und Plötze vorhanden. Der hohe Anteil von juvenilen Hechten 

innerhalb der Flutmulde Ost lässt auf eine erfolgreiche Reproduktion innerhalb der Flutmulde im 

Frühjahr 2010 schließen. Die Mehrzahl der Fischarten wurde in niedrigen Abundanzen gefangen, wobei 

das 0+-Altersstadium dominierte. Dies zeigt bereits die Funktion als Jungfischhabitat. Insgesamt sind 

im Frühjahr 2010 in den Flutmulden Ost und Mitte nur 115 Individuen gefangen worden. Die 

Untersuchung weist jedoch bezüglich der Methodik erhebliche Unterschiede zu den nachfolgenden 

fischkundlichen Bestandserhebungen bis 2022 auf, sodass eine Vergleichbarkeit nur bedingt gegeben 

ist. So wurden andere Befischungsabschnitte untersucht und die Flutmulde West gar nicht befischt.  

Bestandserhebung Lages (2014) 

In der Untersuchung von Lages (2014) wurden die Flutmulden in der Lenzener Elbtalaue (West, Mitte 

und Ost) an drei Terminen zwischen Mai und August des Jahres 2013 jeweils über mehrere Tage 

untersucht. Dabei wurde hauptsächlich die Fragestellung behandelt, inwieweit sie sich als 

Reproduktions- und Aufwuchsgebiet für die Fischfauna eignen. Bei den umfangreichen Befischungen 

von Lages (2014) konnten im Jahr 2013 27 Fischarten aus 8 Familien und beachtliche Jungfischdichten 

festgestellt werden. Eine Besonderheit des Jahres liegt in der Tatsache, dass es im Juni 2013 zu einem 

starken Hochwasserereignis kam, was einerseits eine Junibefischung unmöglich machte und 

andererseits zum Einstrom von Elbwasser mit langer Verweildauer geführt hat.  

Mit Larvenzug- und Uferzugnetz kamen hier andere Methoden als bei der Untersuchung von Lewin, 

Fladung und Frenzel (2010) zum Einsatz. In Bezug auf die Verteilung der gefangenen Fischarten lässt 

sich feststellen, dass die Artenzahl von Ost nach West hin abnahm, sodass in der Flutmulde Ost 25 

Arten, in Flutmulde Mitte 23 Arten und in Flutmulde West 21 Arten gefangen wurden. Gemäß der 

brandenburgischen und der bundesweiten Roten Liste werden sieben dieser Arten mit einem 

Gefährdungsstatus bedacht. Als stark gefährdet gelten die Arten Aal, Karausche und Schlammpeitzger. 

Die Arten Quappe, Moderlieschen, Hasel und Zope stehen auf der Vorwarnliste. Die 2013 

nachgewiesenen Arten Schlammpeitzger, Steinbeißer, Rapfen und Stromgründling werden im Anhang 

II der FFH-Richtlinie geführt. Im Laufe der Befischungen 2013 war vor allem der Anteil juveniler 

Individuen (Altersklasse 0+) in den Flutmulden beachtlich, es wurden sehr hohe Individuendichten 

erreicht. Neben Arten der Cyprinidae (Güster, Gründling) war auch die Anzahl juveniler 

Schlammpeitzger und Steinbeißer im Jahr 2013 bemerkenswert. Den höchsten Anteil wiesen mit etwa 

50 % strömungsindifferente Arten auf, die phytophile und die phyto-lithophile Reproduktionsgilde 
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Tab. 7: Ergebnisse der 2009 bis 2022 durchgeführten Bestandserhebungen (Streybell, 2023) 

Art Spezies 2009/2010  
(Lewin, Fladung und Frenzel, 2010) 

2013  
(Lages, 2014) 

2016/2017  
(Hempel, (2017a) 

2022  
(Streybell, 2023) 

Aal Anguilla anguilla  x x x 

Aland, Nerfling Leuciscus idus    x x x 

Barsch, 

Flussbarsch Perca fluviatilis 

x x x x 

Bitterling Rhodeus amarus   x x 

Brachse, Blei Abramis brama x x x x 

Döbel Squalius cephalus  x  x 

Dreist. Stichling 

(Binnenform) Gasterosteus aculeatus 

 x   

Giebel Carassius gibelio  x  x 

Gründling Gobio gobio  x x x 

Güster Blicca bjoerkna x x x x 

Hasel Leuciscus leuciscus x x   

Hecht Esox lucius x x x x 

Karausche Carassius carassius  x   

Karpfen Cyprinus carpio   x  x 

Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus x x x x 

Moderlieschen Leucaspius delineatus x x x x 

Plötze; Rotauge Rutilus rutilus x x x x 

Quappe, Rutte Lota lota  x x x 

Rapfen Aspius aspius   x  x 

Rotfeder Scardinius erythrophthalmus  x x x 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis  x x  

Schleie Tinca tinca x x x x 

Steinbeißer Cobitis taenia  x x x 

Stromgründling Romanogobio belingi  x   

Ukelei, Laube Alburnus alburnus x x x x 

Wels Silurus glanis  x  x 

Zander Sander lucioperca  x x  

Zope Abramis ballerus  x  x 

Gesamt 11 27 18 22 
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Fazit zu Untersuchungen der allgemeinen Fischfauna  

Die gute Eignung der Flutmulden als Reproduktionshabitat wurde mit den bisherigen Untersuchungen 

der Fischfauna eindrucksvoll nachgewiesen. Seit Beginn der fischbestandskundlichen Untersuchungen 

in den Flutmulden der Lenzener Elbtalaue nach der Deichschlitzung in den Jahren 2009 und 2010 ist 

die Anzahl der dort nachgewiesenen Fischarten von ursprünglich elf auf mittlerweile insgesamt 28 

gestiegen (siehe Tab. 7). Hervorzuheben ist – neben einer insgesamt sehr hohen Dichte von Individuen 

der Altersklasse 0+ (wie 2013 festgestellt) – auch die Reproduktion geschützter beziehungsweise 

gefährdeter Arten (2013, 2016/2017 und 2023 festgestellt).  

Die höchste Artenzahl ist durch Lages (2014) erfasst worden, wonach hier neben der Elektrofischerei 

auch Larvennetze und Uferzugnetze eingesetzt worden sind. Die effizienteste Fangmethode in Bezug 

auf die Artenzahl stellte die Elektrofischerei dar. Während der Rückgang der Artenzahl zum Jahr 

2016/2017 auf jahreszeitliche Faktoren und einen höheren Aufwand 2013 zurückgeführt werden kann, 

erscheint diese Erklärung für die geringere Artenzahl im Jahr 2022 nicht plausibel, da hier sowohl im 

Frühjahr als auch im Herbst in allen drei Flutmulden gefischt worden ist. Im Vergleich zu den 

Ergebnissen von Lages (2014) lässt sich feststellen, dass im Jahr 2022 nur die Art Bitterling 

hinzugekommen ist, die bereits durch Hempel (2017a) gefangen werden konnte. Demgegenüber 

fehlen Dreistachliger Stichling, Hasel, Karausche, Schlammpeitzger und Stromgründling. Während der 

Schlammpeitzger während der Beprobung 2016/2017 noch nachgewiesen werden konnte, fehlten 

Dreistachliger Stichling, Hasel, Karausche und Stromgründling bereits. Während der Dreistachlige 

Stichling und die Karausche, die auf stehende, verschlammte und austrocknungsgefährdete 

Kleingewässer mit ungünstigen abiotischen Verhältnissen spezialisiert ist (Scharf et al., 2011), wenig 

Probleme mit Austrocknungserscheinungen haben, könnte man bei der Hasel ungünstige 

Habitatbedingungen v.a. während der warmen Sommermonate annehmen. So liegt das 

Temperaturoptimum der rheophilen Art zwischen 10 und 20°C, wobei es jenseits der 22°C bereits zu 

Beeinträchtigungen kommt (Wüstemann und Kammerad, 1995). Es ist anzunehmen, dass die 

Habitatbedingungen während der Sommermonate für die Hasel auch in der Stromelbe nicht optimal 

sind und stabile Vorkommen eher in kleineren und kühleren Zuflüssen bestehen. So konnten bei der 

Befischung im Herbst 2022 relativ hohe pH-Werte festgestellt werden, bedingt durch die zunehmende 

Austrocknung der Gewässer und der damit einhergehenden Algenblüte. Diese waren zum 

Befischungszeitpunkt für die vorgefundenen Fischarten aber noch gerade so tolerierbar (Fische 

wirkten recht vital), aber der Ernährungszustand v.a. bei Plötze, Blei, Güster und Flussbarsch war sehr 

schlecht (u.a. geringe Größen) (Streybell, mdl. 2022).  

Die Schwankungen der Artenzahl innerhalb der einzelnen Untersuchungen können neben dem 

wechselnden Reproduktionserfolg auch durch den unterschiedlich starken Einstrom von Elbwasser 

und den damit einhergehenden „Besatz“ durch Fischarten sowie die Bedingungen in den Gewässern 

bei fehlendem Einstrom erklärt werden. Neben dem Stress durch erhöhte Wassertemperaturen und 

damit einhergehenden Sauerstoffmangel könnten die Flutmulden ohne Einstrom aus der Elbe 

außerdem eher zu Fallen für die Fische werden. Mögliche Abhilfe könnten hier Beschattung durch 

Bäume und Strukturverbesserungen durch das Einbringen von Totholz bringen. So war in der 

Flutmulde Mitte 2022 bspw. eine starke Konzentration von Fischen im Bereich einer alten Biberburg 

gegeben (Streybell, mdl. 2022). Problematisch könnte dabei sein, dass nach Beobachtung durch 

Hempel (mdl. 2022) Nutrias und Biber den Aufwuchs an den Gewässern offenbar sehr schnell 

abfressen. 
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5.4.2. Ergebnisse zur Untersuchung des Kieshabitats als Eignung für Winterlaicher 

(Quappen) durch Hempel (2017a) und Streybell (2023) 

Zusätzlich zu den Befischungen der allgemeinen Fischfauna wurde bei den Untersuchungen durch 

Hempel (2017a) und Streybell (2023) der in Flutmulde Ost eingebrachte Laichkies auf seine Eignung als 

Laichsubstrat insbesondere für die winterlaichende Quappe hin untersucht. Der Laichkies wurde als 

biotopeinrichtende Maßnahme im Einstrombereich der Flutmulde Ost auf einer Fläche von 600 m² 

eingebracht (siehe Abb. 42 und Abb. 43).  

 

Die Quappe ist ein Geröll- und Kieslaicher mit pelagischen Larven, die Eiablage geschieht bei niedrigen 

Temperaturen unter vier Grad Celsius.  Um dem Reproduktionsverhalten dieser Art gerecht zu werden, 

waren neben den Elektrobefischungen im Frühjahr und Herbst ergänzend Reusenbefischung (über 

Nacht gestellt) in der Flutmulde Ost in den Wintermonaten vorgesehen. Die Wahl der Fanggeräte fiel 

bewusst auf Reusen statt Stellnetze, da diese sich zum schonenden Nachweis von Quappen deutlich 

besser eignen. Mit dem Stellen von Netzen im Umfeld des eingebrachten Kieses in Flutmulde Ost wäre 

eine Gefährdung potenzieller Laichtiere einhergegangen. Zur Überprüfung der Eignung für 

Winterlaicher wurde zusätzlich zu den genannten Befischungen im Bereich des als Laichsubstrat 

eingebrachten Kieses im Einstrombereich von Flutmulde Ost, das Vorhandensein von Fischeiern 

geprüft. 

Bei Hempel (2017a) war die Erfassung der Quappen in den Mulden an zwei Terminen, zunächst im 

Dezember 2016 und je nach Witterungsverlauf im Januar bis Februar 2017 geplant. Bei dem späteren 

Termin sollte auch das in Mulde Ost eingebrachte Kiessubstrat auf das Vorhandensein von 

Quappeneiern hin untersucht werden. Nach der Durchführung der zwei Befischungstage im Dezember 

kam es im Januar/Februar 2017 zu einer langanhaltenden Eisbedeckung der Flutmulden, die bis über 

den vermuteten Schlupfzeitpunkt der möglicherweise vorhandenen Quappeneier hinaus andauerte. 

Auf die Eisbedeckung folgte direkt das erste Hochwasser des Jahres und damit der Einstrom von 

Elbwasser in das Gebiet. Daher konnten die Befischungen und die Untersuchung des Kieses auf 

Fischeier hin erst im Mai 2017 nachgeholt werden. Denkbar wäre zu dieser Jahreszeit beispielsweise 

das Vorhandensein von Eiern von Brassen oder Steinbeißer gewesen. 

 
 

Abb. 42: Aufbau und Lage des Laichsubstrats im 
Einstrombereich der Flutmulde Ost (Damm, 2014) 

Abb. 43: Zustand des eingebrachten 
Laichsubstrats im Jahr 2016 (BR-

Verwaltung, 2016) 
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Bei den Befischungen im Mai 2017 wurden in Flutmulde Ost, gerade im Bereich des eingebrachten 

Laichkieses, sehr hohe Individuenzahlen von Quappen der Altersklasse 0+ festgestellt (siehe Abb. 38). 

Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Art dort erfolgreich unter dem 

Eis im Januar/Februar abgelaicht hat. Da im Frühjahr 2017 kurzzeitig ein Einstrom aus der Elbe 

stattfand, ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen, dass diese Individuen dadurch aus der Elbe 

eingeschwemmt wurden. Der Laichkies war im Winter/Frühjahr 2016/2017 besonders in den höher 

gelegenen Teilen nur mit Sand durchsetzt, während den Eiern schädigende Schlammablagerungen 

nicht vorhanden waren. Offenbar wird die Ablagerung von Schlamm in diesem Bereich durch das 

gelegentliche Überströmen bei Elbhochwässern vermieden. 

Die im Mai 2017 im Bereich des eingebrachten Laichkieses entnommenen Proben enthielten diverse 

Wirbellose, Fischeier waren nicht enthalten. Aufgrund der bereits fortgeschrittenen 

Wassertemperaturen lag vermutlich die Laichzeit der Brassen bereits etwas zurück. Gefangene adulte 

Individuen der Art zeigten keinen typischen Laichausschlag mehr. Vor dem eigentlichen 

Untersuchungstermin wurde die Flutmulde Ost an mehreren Terminen vergeblich auf Laichaktivität 

von Fischen geprüft. Der Nachweis von Fischeiern gestaltet sich bei höheren Wassertemperaturen 

aufgrund der wesentlich kürzeren Entwicklungszeit deutlich schwieriger als bei niedrigen 

Temperaturen im Winter.  

Auch die durch Streybell (2023) im Februar 2022 durchgeführte Entnahme der Proben im Bereich der 

eingebrachten Laichhabitate brachte für lithophile Arten im Osten der Flutmulde Ost keinerlei 

Nachweis von Fischeiern. Im Probenmaterial waren beispielsweise Daphnien, Ruderfußkrebse, 

Dipterenlarven und Erbsenmuscheln in teils beachtlicher Anzahl vorhanden. Bei den Befischungen im 

September 2022 fehlte die Quappe in der Flutmulde Mitte gänzlich, bei der Flutmulde West lag ihr 

Anteil bei unter 1 %. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Habitatbedingungen für 

Fließgewässerarten über die Sommermonate verschlechtert haben, da im Frühjahr 2022 noch 

Quappen nachweisbar waren (bspw. in Flutmulde Ost mit einem Anteil von > 5 %, siehe beispielhaft 

Abb. 44). Generell ist hervorzuheben, dass auch 2022 die Quappe in der Flutmulde Ost ihre höchste 

Abundanzen aufwies. Insbesondere die Fänge von juvenilen Quappen im Umfeld des angelegten 

Laichhabitats können als Indiz für eine erfolgreiche Reproduktion betrachtet werden (siehe Abb. 45). 

 

 

Abb. 44: Quappe aus der Flutmulde Ost am 
18.05.2022 (Streybell) 

 

Abb. 45: Juvenile Quappen aus der Flutmulde 
Ost am 29.09.2022 (Streybell) 
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Fazit zur Untersuchung des Kieshabitats als Eignung für Winterlaicher  

Die Flutmulden in der Lenzener Elbtalaue bieten in ihrem überwiegenden Teil wenig Strukturen für auf 

Hartsubstrate angewiesene Winterlaicher bzw. weitere Fischarten. Möglich wäre ein Ablaichen der in 

den Flutmulden vorhandenen Quappen auf dem eingebrachten Kiessubstrat in Flutmulde Ost oder in 

den eher selten vorkommenden Bereichen, in denen Totholz oder Baumwurzeln vorhanden sind. 

Teilweise ist auch in etwas tieferen Gewässerbereichen noch Hartsubstrat (größere Steine und 

Raseneisensteinkonkretionen) vorhanden. Der eingebrachte Kies war auch 13 Jahre nach der Öffnung 

der Flutmulden für temporäres Einströmen von Elbwasser nicht von Feinsubstraten überdeckt. Dies ist 

wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das hier einfließende Elbwasser dieses Laichhabitat immer 

wieder frei spült. Nach Aussage von Hempel (mdl. 2022), der die Befischung 2022 begleitete, waren 

die Wassertiefen in den Flutrinnen noch ähnlich wie 2016/2017 und auch an der Sohle, welche sich 

noch als relativ fest darstellte, waren keine großen Veränderungen wahrzunehmen. 

Winterhochwasser mit Einstrom von Elbwasser gab es im Jahr 2022 vom 09.01.2022 bis zum 

15.01.2022 und zwischen dem 11.02.2022 und dem 06.03.2022 (Pegelstand > 380 cm - Bezugspegel: 

Wittenberge). Somit gelangte Elbwasser einerseits vor der Fischeiersuche am 05.02.2022 und 

andererseits nach dieser in die Flutmulden. Es lässt sich daher nicht ohne Zweifel sagen, ob die 

Quappen hier im Jahr 2022 gelaicht haben. Es kann sich theoretisch auch um juvenile Tiere handeln, 

die mit dem Winterhochwasser in die Flutmulde gelangten. Auch könnten die Laichplätze andernorts 

in der Flutmulde liegen und die eingebrachtem Laichhabitate nur als Jungfischhabitat dienen. 

Besonders viele Quappen wurden bereits durch Hempel (2017a) im Umfeld der Laichhabitate 

gefangen.  

In der Beweidung durch die Rinder und Pferde kann grundsätzlich kein wesentliches Problem erkannt 

werden, da die Tiere wahrscheinlich eher die flachen Uferbereiche als Tränken nutzen und tiefere 

Areale wahrscheinlich nur über die Sommermonate aus Gründen der Thermoregulierung aufgesucht 

werden. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass sich der Einfluss der Großherbivoren positiv auf 

andere Artengruppen wie Vögel, Insekten und Amphibien auswirkt, da hierdurch vegetationsfreie 

Flächen geschaffen werden, die zahlreichen auf solche Habitate spezialisierten Arten gute 

Lebensraumbedingungen bieten.  

 

5.5. Auwald 

5.5.1. Auwaldneuanlagen  
Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Evaluation der Auwaldbegründung im 

Deichrückverlegungsgebiet in Lenzen im Jahr 2021 dar. Im Naturschutzgroßprojekt sind die 

„Auwaldpflanzungen“ als Initialpflanzungen mit einer geringen Pflanzendichte von 1500 bis nur 1000 

Stück/ha erfolgt. Es war Ziel, die Auwaldneuanlagen nicht als flächig gleichalte Pflanzungen zu 

begründen, sondern nur Initiale für die Entwicklung von Gehölzbeständen anzulegen. Diese sollten sich 

danach über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten zu einem möglichst naturnahen Wald (mit 

artenreicher ungleichaltriger Struktur) mehr oder weniger schließen. In Abb. 46 kann die Lage der 

Flächen, auf denen Auwaldpflanzungen realisiert wurden, nachvollzogen werden. 
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Abb. 46: Lage und Pflanzungen der Auwaldneuanlagen im Projektgebiet (Purps, 2016) 

Um einen Schematismus so weit wie möglich zu vermeiden, wurden die Initialpflanzungen des 

Naturschutzgroßprojekts ausschließlich in Kreisverbänden gepflanzt. Bei der Erstinventur einer 

repräsentativen Auswahl von 48 Probekreisen im Jahr 2009 waren insgesamt noch 3.444 Pflanzen 

festgestellt worden, was einem Anwuchsprozent von 42 % der in den untersuchten Probekreisen 

ausgebrachten 8.248 Pflanzen entsprach. Die hohen Ausfallraten in den ersten Jahren nach der 

Pflanzung sind auf ausgeprägte Trockenphase im Jahr 2008 zurückzuführen (vgl. Purps, 2010). Nach 

einer ungewöhnlichen Aneinanderreihung von mehreren Extremereignissen (s.u.) in den ersten Jahren 

nach der Deichöffnung in den Jahren 2010-2013 ist die Überlebensrate der gepflanzten Gehölze im 

Deichvorland im Jahr 2021 auf 7% gesunken, im Deichhinterland jedoch seit 2009 mit 40 % fast 

konstant geblieben (Purps, 2021). Die Gehölzdeckung hat im jüngsten Berichtszeitraum von 2016 bis 

2021 jedoch erheblich zugenommen. Bei fast allen Gehölzen war ein erheblicher Dicken- und 

Höhenzuwachs festzustellen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Jahre 2018-2020 von großer 

Trockenheit und Wassermangel in der Vegetationszeit geprägt waren. Gegenüber der Aufnahme von 

2016 sind die (geringen) Rückgänge in der Stammzahl auf biotische Einflüsse zurückzuführen: bei den 

Baumarten Feldulme und Esche sind pilzliche Pathogene (Ulmenwelke und Eschentriebsterben) 

verantwortlich, stellenweise kam es zu Entnahmen durch Biber. An manchen Stellen haben sich die 

Anpflanzungen bereits so weit geschlossen, dass es zu einer natürlichen Reduktion der Stammzahlen 

infolge von Standraumkonkurrenz kommt (Purps, 2021). 

Die Jahre 2010 und 2013 waren von langanhaltenden bzw. hohen Überflutungen in der Vegetationszeit 

geprägt. In den dazwischenliegenden Winterhalbjahren kam es zweimal zu winterlichen Überflutungen 

mit Ausbildung einer geschlossenen, über 10 cm starken Eisdecke, die sich nach sinkenden 

Wasserständen auf die jungen Gehölze senkte und viele Pflanzen dadurch letal beschädigte. Neben 

der Stammzahlreduktion ist es durch die Hochwasserereignisse auch zu einer Verschiebung des 
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Artenspektrums gekommen. Weidenarten haben die Überflutungen zu höheren Anteilen überlebt, 

sind aber ebenfalls stark reduziert worden. Alle Straucharten und mehrere Baumarten der Hartholzaue 

sind im Deichvorland dagegen ausgefallen. Dazu beigetragen hat auch der Einfluss von Wildverbiss, 

nachdem alle Wildschutzzäune im Deichvorland nach den Hochwasserereignissen 2010/2011 

abgebaut werden mussten. Mutmaßlich wäre die Überlebensrate der jungen Gehölze im Deichvorland 

ohne die Aneinanderreihung von vier außergewöhnlichen Hochwasserereignissen in den ersten Jahren 

nach der Deichöffnung wesentlich höher. In der Folgeperiode 2013 - Sommer 2023 ist es zu keinen 

weiteren Extremereignissen gekommen. 

Im Deichhinterland ist ohne Einflüsse von Hochwasser, Eisgang und Wildverbiss die Gehölzanzahl bei 

ansonsten vergleichbaren Bedingungen seit 2009 weitgehend stabil geblieben. Durch natürliche 

Sukzession hat hier die Gehölzdichte stellenweise sogar leicht zugenommen. Die Wildschutzzäune 

waren im Deichhinterland überwiegend über mehrere Jahre funktionsfähig. 

Die nach der ersten Evaluierung der Auwaldetablierung durch Purps (2010) erfolgte Einschätzung der 

Entwicklungsprognose musste nach den 2016 und 2021 erfolgten Wiederholungsaufnahme deutlich 

verändert werden (s.u.). Die Flächen im Deichvorland entwickeln sich wegen der festgestellten 

erheblichen Abnahme der Gehölzdichten wesentlich anders als 2010 angenommen. Die im 

Deichhinterland aufgenommen Flächen weisen dagegen inzwischen eine deutlich bessere Prognose 

auf. Der flächenhafte Charakter der einzelnen Pflanzungen ist durch die Senkung der Pflanzenzahl im 

Deichvorland weitgehend aufgehoben, die Mittelpunkte oder das Muster der Pflanzkreise sind nach 

der drastischen Stammzahlreduzierung nur noch in den wenigsten Fällen erkennbar. Die einzelnen 

Flächen mit Auwaldneuanlagen sind nicht nur in sich sehr inhomogen sondern auch im Vergleich 

untereinander wegen der Vielzahl der Wirkfaktoren sehr unterschiedlich entwickelt. In nachstehender 

Tab. 8 ist daher für jede Einzelfläche chronologisch entsprechend den Pflanzjahren der aktuelle Status 

kurz charakterisiert.  

Tab. 8: Status der Gehölzentwicklung auf den Pflanzungsflächen 1-25 im Erhebungsjahr 2021 

Fläche Größe 
[ha] 

Aktueller Status (Purps, 2021) 

14 
2,11 

Truppweise entwickelter Weichholzauwald im Stangenholzalter mit 

Freiflächen 

16 
2,00 

Sehr heterogene entwickelte mehr oder weniger halboffene Fläche mit 

Trupps aus Gehölzen der Weich- und Hartholzaue 

18 
2,00 

Truppweise entwickelter Vorwald aus Strauchweiden mit einzelnen Eichen 

und Ulmen, halboffener Charakter der Fläche  

19 1,60 Einzelgehölze in Brennnessel-Staudenflur 

22 
1,70 

Halboffenes Waldstadium der Hartholzaue, zahlreiche Bäume durch Biber 

gefällt 

13 
4,82 

Westliche Teilfläche: Initialstadium Weichholzauwald aus Gehölzgruppen im 

Stangenholzalter; östliche Teilfläche: Einzelgehölze in Gras-/Staudenflur  

15 4,09 Einzelgehölze in Staudenflur/Grünlandbrache 

3-1 
7,70 

Fast ohne Gehölze im südlichen Teil, im nördlichen Teil Einzelgehölze in 

Staudenflur 

5 
4,95 

Wüchsiges Initialstadium von Weichholzauwald aus Gehölzgruppen im 

Stangenholzalter 

6 3,77 Einzelne Gehölzgruppen, wenige Einzelbäume, große Bereiche ohne Gehölze   

17 3,94 Einzelgehölze in Staudenflur/Grünlandbrache 
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2 
4,98 

Arten- und strukturreiche Auwaldinitialisierung im 

Deichhinterland/Qualmwasserbereich 

7 
5,25 

perspektivisch fast ohne Gehölzgruppen, wenige einzelne Bäume und 

Sträucher  

10 
3,96 

Einzelgehölze in Grünlandbrache und Initialstadien einer Weichholzaue 

Senken 

23 1,60 Zahlreiche Einzelgehölze in Grünlandbrache  

11-1 4,67 Einzelgehölze in Rohrglanzgrasröhricht und Staudenflur 

8 
1,95 

Artenreiche – und strukturrreiche Auwaldinitialisierung der Hartholzaue im 

Deichhinterland/Qualmwasserbereich 

9 
2,14 

Artenreiche – und strukturreiche sehr lückige Auwaldinitialisierung im 

Deichhinterland/Qualmwasserbereich der Hart- und Weichholzaue 

11-2 6,80 Initialstadien einer Weichholzaue in Senken, große Bereiche ohne Gehölze 

24 
1,65 

Arten- und strukturreiche Auwaldinitialisierung der Hartholzaue im 

Deichhinterland/Qualmwasserbereich 

25 
2,05 

Arten – und strukturrreiche Auwaldinitialisierung der Hartholzaue im 

Deichhinterland/Qualmwasserbereich 

3-2 1,78 ohne Gehölze 

21 
4,54 

Artenreiche- und strukturreiche Auwaldinitialisierung 

(Deichhinterland/Qualmwasserbereich) 

4 
2,00 

Wüchsiges Initialstadium von Weichholzauwald aus Gehölzgruppen im 

Stangenholzalter  

SUMME 82,05  

 

In die Abschätzung einer Entwicklungsprognose der Auwaldneuanlagen ist das im Gebiet im Rahmen 

der Evaluation festgestellte Potenzial der Naturverjüngung von Auwaldgehölzen eingeflossen. 

Spontane Naturverjüngung ist bei allen Evaluierungsdurchgängen seit 2009 auf den 

Untersuchungsflächen in den untersuchten Probekreisen mit erhoben worden. Darüber hinaus 

wurden auch Flächen außerhalb der Probeflächen der Evaluation auf Vorkommen spontaner 

Gehölzverjüngung betrachtet. Demnach ergibt sich folgendes Bild:   

Nur im deichgeschützten Deichhinterland ist bisher die erwartete spontane Gehölzentwicklung durch 

Naturverjüngung eingetreten. Weißdorn, Rosen und Schlehen, letztere auch durch Ausläufer, keimen 

spontan in Einzelexemplaren in lockerer Verteilung. Im Deichvorland konnte diese Entwicklung im 

Offenland grundsätzlich nicht beobachtet werden. Sowohl auf Flächen mit Auwaldneuanlagen als auch 

außerhalb in den ausgedehnten Bereichen der Grünlandbrachen und Röhrichte fehlt die 

Naturverjüngung von Gehölzen. Es handelt sich großflächig um ertragsstarke ehemalige 

Grünlandstandorte mit Röhrichten und stabilen Brachenstadien aus konkurrenzstarken Obergräsern. 

Selbst in den Randbereichen von Gehölzelementen (z.B. Fährdamm, ältere Auwaldneuanlagen) fehlt 

die Gehölzverjüngung in den Grünlandbrachen und Röhrichten. Das Bild wandelt sich auf den gleichen 

Standorten jedoch bei einer Beschattung durch Gehölze. Innerhalb geschlossener Gehölztrupps und 

Auwaldneuanlagen im Stangenholzalter finden sich regelmäßig u.a. spontan gekeimte junge 

Weißdorne, Eichen und Ulmen. Nur ausnahmsweise ist nach 2010 auch in unbeschatteten Bereichen 

im Deichvorland Gehölzverjüngung beobachtet worden, dies gilt nur für einen einzigen kleinräumigen 

Bereich eines ertragsschwächeren Standortes, der eine konkurrenzschwächere Grünlandbrache trägt. 

Einen weiteren Sonderfall stellt die Vermehrung der Feldulme durch Ausläufer dar. Diese lässt sich im 

Gebiet sowohl im Deichvor- wie Deichhinterland beobachten und sichert das Überleben dieser Art.  
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Gänzlich anders ist das Potenzial für Naturverjüngung von Gehölzen auf Standorten, wo der 

Mineralboden freigelegt worden ist. An Stellen mit offen liegendem Mineralboden nach tiefgründiger 

Bodenverwundung ist im Gebiet regelmäßig Naturverjüngung zu beobachten. Dies betrifft die 

Randbereiche der neu angelegten Flutmulden, die nordöstlich des Fährdamms vertiefte Rinne und 

Sonderstandorte wie den ehemaligen Materiallagerplatz zwischen den Flächen 10 und 13. An diesen 

Stellen steht bzw. stand in den vergangenen Jahren offener Mineralboden als Keimbett für Weiden- 

und Pappeln über einen längeren Zeitraum zur Verfügung. Je nach Feuchteverhältnissen 

(Wasserstand) kommt es ähnlich wie in den Buhnenfeldern der Elbe zu einer lebhaften 

Naturverjüngung der Gehölze der Weichholzaue. Da die Flutmulden an den tiefsten Geländepunkten 

liegen, dürfte sich langfristig mehr oder weniger an allen Gewässerrändern ein Saum aus Weiden und 

Schwarzpappeln einstellen. 

Abschätzung einer Entwicklungsprognose der Auwaldneuanlagen des Naturschutzgroßprojektes 

Im Naturschutzgroßprojekt sind zwischen 2004 und 2009 insgesamt auf 82 ha 

Auwaldinitialpflanzungen angelegt worden. Wegen der beschriebenen hohen Ausfallraten und auf 

diesen Flächen gegenwärtig nicht feststellbaren Naturverjüngung wird es auf 20,3 ha der angelegten 

Pflanzflächen nach jetziger Einschätzung in absehbarer Zeit zu keiner über Einzelgehölze hinaus 

gehenden Gehölzentwicklung kommen. Dies betrifft die Pflanzflächen 3-1 (teilweise), 6, 7, 11-2 

(teilweise) und 3-2; zur Lage der Fläche siehe Abb. 46. Auf 24,31 ha wachsen in absehbarer Zeit nach 

gutachterlicher Einschätzung Einzelgehölze bis Gehölzgruppen auf, so auf den Pflanzflächen 13 

(teilweise), 19, 3-1 (teilweise), 17, 10 (teilweise), 23 und 11-1. Für die Flächen 10, 17 und 23 wird es 

vermutlich noch zu einer Verbesserung der Prognose kommen. Zum einen entwickeln sich auf diesen 

Flächen durch ausgebrachten Einzelschutz mehrere Bäume gut (s. Abb. 46), zum anderen sind in den 

Jahren 2022 und 2023 hier Nachpflanzungen im Rahmen des Projektes MediAN erfolgt (s.u.). 

Auf 31,79 ha wachsen Initialstadien von Auwäldern, die voraussichtlich mittelfristig zu halboffenen 

parkartigen Waldstadien heranreifen werden. Die betrifft Pflanzflächen 14, 16, 18, 22, 13 (teilweise), 

5, 2, 10 (teilweise), 9, 11-2 (teilweise), 21 und 4. Auf 5,65 ha werden sich mehr oder weniger auf 

gesamter Fläche artenreiche lichte Auwaldstadien einstellen, es handelt sich um die Pflanzflächen 8, 

24 und 25. Letztgenannte Flächen liegen ausschließlich im Deichhinterland. 

Untersucht und dokumentiert wurde außerdem das Wuchsverhalten von drei Auwaldneuanlagen aus 

den Jahren 1996-1998. Hier konnte die Wuchsentwicklung von den Hauptbaumarten Stieleiche und 

Flatterulme in unterschiedlichen Pflanzverbänden aufgenommen und mit den Werten der 

Ersterhebung 2009 verglichen werden. Die dichte Reihenpflanzung „Oberholz“ weist die Bäume mit 
den höchsten Schlankheitsgraden auf. Die Bäume sind bei potenziellen Kronenbelastungen weniger 

stabil als die Gehölze aus benachbart wachsenden weitständigeren Pflanzverbänden. Flatterulmen 

sind auf allen Flächen gegenüber den Stieleichen vorwüchsig und weisen die geringsten Ausfallraten 

auf. 2021 weisen die fast 30 Jahre alten Flatterulmen bereits maximale Höhen von über 20 m auf. 

Stieleichen erreichen maximale Höhen bis 17,5 m. Auch in diesen bereits herangewachsenen 

Beständen konnte keine Wuchsdepression infolge der Trockenjahre 2018-2020 festgestellt werden.  

In der Diskussion wird auf die Bedeutung der unterschiedlichen Hochwasserereignisse und weiterer 

Standortfaktoren für die Gehölzentwicklung eingegangen. Auch die Rolle phytophager Tierarten wird 

anhand der im Gebiet in den vergangenen Jahren gemachten Beobachtungen diskutiert.  
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Empfehlungen bezüglich des Projektgebietes (Purps, 2022): 

Die Ergebnisse der Evaluation zur Auwaldentwicklung zeigen, dass mit den umgesetzten Maßnahmen 

die Initialisierung einer Auwaldentwicklung erfolgreich eingeleitet worden ist. Besonders eindrücklich 

ist, dass die Auwaldentwicklung gleich zu Beginn des Prozesses nach der Öffnung des Deiches von der 

immanenten Auendynamik wesentlich geprägt wurde. Die initiierte Auwaldentwicklung im Deichvor- 

und Deichhinterland unterscheidet sich durch die Ausbildungen der jungen Gehölzanlagen deutlich. 

Die jungen Auenökosysteme im Übergang von Offenland- zu Gehölzbiotopen unterscheiden sich aber 

auch erheblich im Deichvorland untereinander. Dies macht das Gebiet zu einem herausfordernden 

Forschungs- und Erfahrungsraum für die Entwicklung von Auenökosystemen an einem Tieflandstrom 

in Mitteleuropa. Für die zukünftige Gebietsbetreuung werden folgende Maßnahmen empfohlen:  

- Monitoring der Überflutungsdynamik und Auwaldentwicklung. Weite Flächen im Gebiet befinden 

sich im Bereich der Zone des unteren Hartholzauwaldes (vgl. Schindler et al., 2022) mit Übergängen 

zum Weichholzauwald. Der Ein- und Ausstrom des Elbwassers erfolgt ungesteuert, wird aber durch die 

Sohlhöhe in den Ein- und Auslaufschlitzen bestimmt. Vor dem Hintergrund der in jüngster Zeit (seit 

2013) ausgebliebenen größeren Hochwasserereignisse ergibt sich die Frage, ob durch eine Absenkung 

der Schlitzhöhen die Überflutungshäufigkeiten und damit auendynamische Prozesse gefördert werden 

können. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht trivial, weil gegenwärtig die Verweilzeit niedriger 

Hochwasserereignisse durch die herrschenden Schlitzhöhen länger ist als bei abgesenkten Sohlhöhen. 

Insofern werden an dieser Stelle ökosystemare Folgeabschätzung auf Basis von in situ-Messungen mit 

Modellvergleichen empfohlen.  

- Die Ausfallraten der Auwaldinitialisierungen waren im Deichvorland hinsichtlich der Schwarzpappel 

und der Arten der Hartholzauenwälder am höchsten. Für diesen hochgradig bedrohten FFH-

Lebensraumtyp sollten auch zukünftig die bestehenden Potenziale für dessen Förderung und 

Entwicklung im Projektgebiet genutzt werden: in den letzten Jahren sind an einigen Stellen punktuell 

Nachpflanzungen von Einzelgehölzen der Hartholzaue erfolgt, so auf dem Altdeich und im Bereich des 

Grenzturms. Im Rahmen des Forschungsvorhabens MediAN konnten 2023 im Gebiet ebenfalls weitere 

Gehölze als Einzelbaumpflanzzungen und in Kleinstgruppen in Lücken der Auwaldneuanlagen des 

Naturschutzgroßprojektes nachgepflanzt werden. Die erfolgten Nachpflanzungen auf den 

Auwaldflächen 10, 11-2, 23 und Fläche 17 sind in den kommenden Jahren zu erhalten und zu fördern, 

bis sie sich etabliert haben.  

- Im Projektgebiet sind etliche Jungbäume aus Pflanzungen im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts 

zu finden, die noch nicht aus der Verbisshöhe von Rehen und Hirschen entwachsen sind. Hier sollte 

das Beispiel von Fläche 23 Schule machen (siehe Abb. 47) und die bereits etablierten Bäume mit einem 

Einzelschutz versehen werden, damit sie Baumhabitus erreichen können. 

- Die Evaluierung der Auwaldentwicklung sollte in Abständen von 5 Jahren fortgesetzt werden, um den 

weiteren Prozess zu dokumentieren. Dafür sollte das Evaluationskonzept fortgeschrieben werden. 

Flankierend sind Forschungsvorhaben und studentische Abschlussarbeiten einzuwerben, die die im 

Gebiet vorhandenen Fragestellungen zur weiteren Auwaldentwicklung klären helfen. Zu diesem 

Spektrum zählen u.a. Fragen zu den interspezifischen Konkurrenzverhältnissen der Auwaldgehölze, 

wachstumskundliche Analysen z.B. zur Flatterulme, Erhebung und Dokumentation von 

Strukturparametern, Sukzession und Fluktuation charakteristischer Arten der Krautschicht von 

Auenwäldern sowie Anpassungen an Trockenstress.  
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- Erarbeitung eines Konzeptes zur Gestaltung der Regulation von Schalenwild im Projektgebiet auf 

Basis eines evidenzbasierten Systems (vgl. Voigt, 2023). Große Säugetiere spielen für die 

Ökosystementwicklung im Projektgebiet eine wesentliche Rolle. Ihre Rolle ist ambivalent, wie es am 

Beispiel des Bibers sehr augenfällig ist. Zurzeit finden regelmäßig Bejagungen von Schalenwildarten im 

Gebiet statt, ohne dass hierfür ein fachlicher Rahmen existiert.   

 

Abb. 47: Erfolgreicher Einsatz von Wuchshüllen auf Fläche 23 (Oktober 2021), die Bäume waren 
2016 infolge regelmäßigen Verbisses nur ca. 1 m hoch 

 

5.5.2. Auwald-Nachpflanzungen  
Aufgrund der hohen Ausfälle bei den Auwaldpflanzungen im Gebiet der DRV (siehe Kap. 5.5.1.) haben 

nach Auskunft von Herrn Torsten Hennig, einem Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung in 

den Jahren nach dem offiziellen Projektabschluss Auwald-Nachpflanzungen stattgefunden (Hennig, 

2018). Aufgrund der hohen Kosten für Pflanzmaßnahmen war dies bis 2022 nur in sehr begrenztem 

Umfang möglich.  

Außerdem ist unweit des Gandower Grenzturms eine Freifläche mit Flatterulmen mit 

Einzelbaumschutz bepflanzt worden. Diese ca. 5 ha große Fläche, betitelt als „Einheitswald“, wird stets 

am Jahrestag der Öffnung der innerdeutschen Grenze in Regie der Verwaltung des 

Biosphärenreservates in Kooperation mit Schulen sukzessive aufgestockt. Anlässlich des 30. 

Jahrestages der Wiedervereinigung wurden erstmalig 2020 symbolische 30 Flatterulmen gepflanzt. Bis 

2022 konnte der Einheitswald (2021: 31 Flatterulmen, 2022: 39) auf insgesamt 100 Jungbäume 

erweitert werden.  
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Nach Hennig (2024) gab es 2018 und 2022 an der Rüstertrift und östlich der Halboffenen 

Weidelandschaft Anpflanzversuche mit Weidesetztstangen, welche aber aufgrund der starken 

Trockenheit, und durch Verbiss- und Fegeschäden erfolglos blieben.  

In den Jahren 2022 und 2023 hat das BUND-Auenzentrum darüber hinaus im Rahmen des MediAN-

Forschungsvorhabens (Laufzeit: Februar 2017 – Dezember 2023) mehrere Hartholzauwaldgehölze 

nachgepflanzt. Dies erfolgte auf den bereits angelegten Auwaldentwicklungsflächen des 

Naturschutzgroßprojektes, welche von großen Ausfällen betroffen waren. Zur Auswahl kamen die 

Flächen 10, 11-2, 17 und 23, wo auf Hartholzauwaldstandorten nach hohen Ausfallraten größere 

gehölzfreie Lücken vorhanden waren (siehe Abb. 46). Es wurden zweijährige Jungpflanzen in 

Kleingruppen gepflanzt. Um die Junggehölze vor Wildverbiss schützen zu können, sind verschiedene 

Schutzformen angewendet worden. Zum einen wurden die Gehölze mit zwei verschiedenen Varianten 

von Einzelbaumschutz aus Holz versehen (siehe Abb. 49 & Abb. 50). Zum anderen erfolgte die 

Pflanzung in Kleinstgattern mit einer Grundfläche von 5m*5m (siehe Abb. 48). Im Vorfeld hat die 

Untere Wasserbehörde diese kleinteilige Form des Zaunschutzes in einem Überflutungsgebiet nach § 

78 des Wasserhaushaltgesetzes genehmigt. Auf den genannten Flächen sind insgesamt 50 

Kleinstgatter mit Baum- und Straucharten der Hartholzaue angelegt worden. Im Zuge dieser 

„Nachbesserungen“ sind auf allen Flächen auch stark verbissenene Bäume geschützt worden, die 
vermutlich noch aus Pflanzungen des Naturschutzgroßprojektes stammen. Hierfür wurden 

Estrichmatten um die bisher buschig gewachsenen Gehölze angebracht und mit Hilfe herkömmlicher 

Pflanzstäbe befestigt (siehe Abb. 51). Nach dem Hochwasser 2024 wurden keinerlei Schäden an den 

Estrichmatten festgestellt. Alle nachgepflanzten oder in den Jahren 2022ff durch Einzelschutz 

geschützten Gehölze werden durch Mitarbeitende des Biosphärenreservates in Kooperation mit dem 

BUND-Auenzentrum in den Folgejahren betreut bzw. gepflegt werden.   

 

 

Abb. 48: Kleingatter auf Fläche 23 im Osten der Deichrückverlegung Lenzen (TVBL, 2023) 
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Abb. 49: Walthmeyer 
Verbissschutz aus Holz  
(TVBL, 2023) 

 

Abb. 50: WaldWUNDER 
Verbisschutz aus Holz 
(TVBL, 2023) 

 

Abb. 51: Estrich-Matte als 
Verbissschutz (TVBL, 2023) 

Die bisherigen Erfahrungen mit den plastikfreien Einzelschutz sind in Tab. 9 zusammengefasst. Der 

Einfluss des Winterhochwassers in den ersten Monaten des Jahres 2024 ist noch nicht systematisch 

ausgewertet. Überwiegend haben die eingesetzten Wuchshüllen das Hochwasserereignis jedoch 

überstanden. Grundsätzlich stellen die plastikfreien Varianten somit eine gute Alternative zu den 

Standard-Plastikhüllen dar, zumal in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Modelle verfügbar sind 

(siehe Reetz, 2021, 2023). 

Tab. 9: Bisherige Erfahrungen mit den verwendeten Verbissschutz-Varianten ohne Plastik (TVBL, 
2024) 

Verbissschutz Verwendung Vor- & Nachteile 

WaldWUNDER Schutz von durch 

starken Verbiss 

verbuschter 

Naturverjüngung und 

von einzelnen 

Jungpflanzen 

Vorteile: 

- Abbau entfällt: können im Gelände verrotten 

- Kein enger Wuchsraum für Gehölze, die so 

   mechanisch stabiler aufwachsen können 

Nachteile: 

- Kein Mikroklima / „Kamineffekt“ mit beschleunigtem 

   Höhenwuchs: Plagiotrope Triebe wachsen aus Gatter 

   heraus und können dort weiterhin verbissen werden 

Walthmeyer Einzelschutz von 

Pflanzungen im Vor- 

& Hinterland 

Vorteile: 

- Abbau entfällt: können im Gelände verrotten 

- Mikroklima / „Kamineffekt“ mit beschleunigtem 

   Höhenwuchs 

Nachteile: 
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- Handling beim Aufbau etwas anspruchsvoller 

- Wuchsraum in der Hülle ohne Verwendung von 

   Querhölzern sehr klein 

Estrichmatten Einzelschutz von 

durch starken Verbiss 

verbuschter 

Naturverjüngung 

Vorteile: 

- Einfaches Handling 

- Kein enger Wuchsraum für Gehölze, die mechanisch 

   stabiler aufwachsen können 

- Hochwasserresistent 

Nachteile: 

- Kein Mikroklima / „Kamineffekt“ mit beschleunigtem 

   Höhenwuchs 

- Muss abgebaut werden 

- Standardhöhe nur 1 m 

Kleingatter Hochwasserneutraler 

Schutz von 

Pflanzungen im 

Vorland 

Vorteile: 

- Pflanzen wachsen in Kleingruppen auf und können im 

   Jungwuchsalter eine höhere mechanische Stabilität 

   entwickeln 

- Baum-Strauchgruppen können angelegt werden 

Nachteile: 

- Kein Mikroklima / „Kamineffekt“ mit 

   beschleunigtem Höhenwuchs 

- Aufbau relativ teuer 

- Muss in Stand gehalten & abgebaut werden 

 

Dem FFH MP für die Gebiete „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und „Gandower Schweineweide“ 

(Kreinsen und Peter, 2017) ist zu entnehmen, dass auf einigen Flächen das Entwicklungsziel 

„Weichholzauwald“ oder „Hartholzauwald“ entsprechend der aktuell kartierten 
Baumartenzusammensetzung und somit teilweise abweichend von der Zielplanung des PEP (Planland, 

2005) vergeben wurde. Dies betrifft beispielsweise aus Auwaldpflanzungen (Hartholzauwald) 

hervorgegangene Flächen, die sich aktuell jedoch eher zu Weichholzauwaldbeständen entwickeln und 

nur sehr langfristig die Entwicklung in Richtung Hartholzaue einnehmen können. Dies betrifft vor allem 

Flächen mit einem Geländeniveau von wenigen Dezimetern oberhalb der Mittelwasserlinie. Diese 

Flächen sind der unteren Hartholzauwaldzone zuzuordnen und im Gebiet der Deichrückverlegung 

nicht selten.  

5.5.3. Sukzessionsfläche   
Ein Großteil des Gebietes innerhalb der Deichrückverlegung ist Sukzessionsfläche. Auch hier soll 

großflächig Auwald entstehen. Im Rahmen einer Masterarbeit (Hallerbach, 2024) wurde 2023 die 

Naturverjüngung der Arten Stieleiche (Quercus robur), Flatterulme (Ulmus laevis) und Weißdorn 

(Crataegus spec.) untersucht. Die Erfassung erfolgte in Transekten methodengleich zu einer 2017 

erfolgten Aufnahme im Rahmen einer Bachelorarbeit (Streichhahn, 2019). Die vergleichende 

Auswertung beider Datensätze zeigte folgende Ergebnisse:  

Trotz geringer Überflutungen und extremer Sommertrockenheit in den Jahren 2018 - 2020 und 2022 

wurde im Jahr 2023 gegenüber 2017 insgesamt eine Verzehnfachung der Anzahl von Jungbäumen 

festgestellt. Der Zuwachs zeigte sich jedoch nur bei U. laevis und C. spec., während Q. robur auf 

gleichbleibend geringem Niveau blieb. Die Jungbäume aller drei Arten wuchsen ausschließlich unter 
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oder im direkten Umfeld von Altbäumen sowie Stellen mit Bodenstörung (ehem. Materiallagerplätze 

vom Deichbau) auf, wo die Konkurrenz zur Krautschicht geringer ist. In den dicht und hoch 

bewachsenen Offenlandbereichen konnten nahezu keine Jungbäume nachgewiesen werden. Alle 

Jungbäume zeigten starke Verbissspuren und konnten nur im seltenen Einzelfall aus der Äsungshöhe 

herauswachsen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die etablierten Jungbäume ein gut ausgeprägtes 

Wurzelgeflecht aufweisen und mit entsprechendem Verbissschutz innerhalb weniger Jahre 

aufwachsen könnten. Somit wird empfohlen, vorhandene Naturverjüngung im Gebiet gezielt vor 

Verbiss zu schützen (siehe dazu auch Kap. 7.2, Abschnitt „Auenwald“) und damit den Aufwuchs von 

Gehölzgruppen zu unterstützen, die auf lange Sicht durch Ausdunkeln der Krautschicht wiederum dazu 

beitragen, dass sich unter ihnen gute Bedingungen für Naturverjüngung einstellen (Hallerbach, 2024).  

Um den Sukzessionsprozess zu unterstützen, wurden in den vergangenen Jahren durch die Verwaltung 

des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg und unter Mitwirkung des BUND-

Auenzentrum immer wieder vereinzelt Initialpflanzungen in der Fläche durchgeführt, wie z. B. das 

sogenannte „Einheitsbuddeln“ mit Partnerschulen der Verwaltung und dem BUND-Auenzentrum. Das 

Einheitsbuddeln erfolgte erstmalig 2020 aufgrund des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung 

Deutschlands und wurde bislang jährlich wiederholt.   

Im Jahr 2018 wurden Landwirte aufgrund der anhaltenden Dürre vor große Herausforderungen 

gestellt: Der erst Aufwuchs war spärlich, hernach ist kaum neues Futter gewachsen. Die Versorgung 

der im Elbtal weit verbreiteten Mutterkuhherden war gefährdet. Landwirte und Tierhalter baten 

darum, ihre Tiere in das Gebiet der Deichrückverlegung treiben zu dürfen. Nach vielen Überlegungen 

und Absprachen mit dem TVBL und BfN hat das Biosphärenreservat einige Teilstücke für die Beweidung 

freigegeben. Die Abb. 52 zeigt die Lage dieser Flächen. 

 

Abb. 52: Flächenskizze Beweidungsflächen für in Futternot geratene Landwirte und Tierhalter (Skizze 
erstellt unter Verwendung von Geobasisdaten: Digitales Luftbild LGB © GeoBasis-DE/LGB, 2018) 
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Nach Fortsetzung der Dürreperiode bis in das Jahr 2019 hinein wurde einem Landwirt, der um 

wiederholte Nutzung einer Weidefläche bat, die Erlaubnis erteilt, die Fläche 4 einmalig beweiden zu 

dürfen.  

Im Monitoring der Vegetationsaufnahmen wurden keine ersichtlichen Auswirkungen der Beweidung 

auf die Vegetation festgestellt (siehe Kap. 5.6).  

 

5.6. Errichtung einer halboffenen Weidelandschaft 

Einleitung 
Laut PEP sollte durch die Halboffene Weidelandschaft „…der Erhalt von Offenlandstrukturen, 
Schaffung von Grenzlinien und Ökotonen und Steigerung der Diversität erreicht werden. […] Ziel des 

Beweidungsregimes sollte eine ganzjährige, extensive Beweidung auf möglichst großen, nicht 

unterteilten Flächen, abgesehen von den Zwängen der Hochwasserereignisse“ (Planland, 2005) sein. 

Im Rahmen der Evaluation wird untersucht, inwieweit die Ziele der biotopeinrichtenden Maßnahme 

„Förderung einer Halboffenen Weidelandschaft“ erreicht wurden. Im Fokus stehen hierbei die nach 

der letzten Evaluierung eingeleiteten Maßnahmen einerseits und die Zielerreichung aller seit 

2009/2010 durchgeführten Maßnahmen andererseits. 

Methoden 
Es sind 12 Vegetationsaufnahmen in der halboffenen Weidelandschaft (im Folgenden HOW) laut PEP 

nach dem Evaluationskonzept (siehe TVBL, 2021 Anlage 2.1) und in Fortschreibung der Evaluierung 

2016 (siehe Nabel, 2016a) erhoben worden. Die Anzahl der Einzelaufnahmen ist mit der erheblichen 

Verkleinerung der HOW reduziert worden. Es wurde die Artmächtigkeit nach Braun-Blanquet (Reichelt 

und Wilmanns, 1973) sowie die Strukturparameter Gesamtdeckung [%], Deckung der Moosschicht und 

der Streuschicht [%], minimale Höhe der Krautschicht 1 und 2 und die maximale Höhe der Krautschicht 

2 erfasst. 

Erstmalig sind zusätzlich die Entwicklung von Vegetationsstrukturen der gesamten Fläche in den Jahren 

2017 und 2020 anhand von Luftbildauswertungen und mit Geländekartierungen dokumentiert und 

interpretiert worden. Betrachtet wurden auch die seit 2017 in die Beweidung einbezogenen 

Gehölzelemente.  

Begleitend zur Veränderung der Beweidungsintensität (s.u.) sind die Entwicklung der Bestände der 

wertgebenden Brutvogelarten laufend beobachtet worden und zwischen den Jahren 2017 und 2021 

bilanziert worden. Neu in die Evaluierung aufgenommen wurden Erhebungen zur Gesundheit der 

Weidetiere, die über die bisherige veterinärmedizinische Betreuung der Pferdeherde hinausgingen. 

Ausgangssituation und Maßnahmenumsetzung seit 2017  

Laut Pflege- und Entwicklungsplan (Planland, 2005) waren innerhalb der Deichrückverlegung 

ursprünglich zwei Bereiche mit einer Größe von zusammen ca. 85 ha zur Beweidung vorgesehen. 

Weiterhin sollte ein Vorlandbereich von ca. 40 ha beweidet werden. Als Orientierungswert wurde eine 

Besatzdichte von 0,4 bis 0,5 GV/ha als optimal angesehen. Diese sollte aus einer Herde von 80 bis 90 

Tieren der Pferderasse „Liebenthaler Wildlinge“ erreicht werden. Perspektivisch war auch eine 
Mischbeweidung mit Pferden und Rindern (z.B. Wasserbüffeln) angedacht. Der westliche Teil der 

Weideflächen wurde jedoch bereits nach 2009 aus logistischen Gründen (u. a Erreichbarkeit der Fläche 

zur Bewirtschaftung, relativ tiefe Lage der Fläche) aufgegeben. Auch die Vorlandflächen sind aus 

gleichen Gründen seitdem nicht mehr beweidet worden.  
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Im Jahr 2017 ist die Umsetzung der Maßnahme zur Errichtung der Halboffenen Weidelandschaft neu 

vergeben worden. Dabei wurde das Management der „Halboffenen Weidelandschaft“ nach 
Auswertung des Berichtes zur Evaluation der biotopeinrichtenden Maßnahme „Förderung einer 
halboffenen Weidelandschaft“ (Jansen & Kronmarck, 2016; Nabel, 2016a) neu ausgestaltet. Die 

langfristige finanzielle Absicherung und die unter den gegebenen Bedingungen (rezenten Aue) 

bestmögliche Entwicklung einer halboffenen Weidelandschaft unter Berücksichtigung der genannten 

Empfehlungen waren hierfür maßgebend. Die Maßnahmenfläche ist im Zuge der Neuvergabe von 55 

ha auf 29 ha Weidefläche verkleinert worden, vgl. Abb. 53. Dies hatte auch eine Anpassung der 

Herdengröße bei den Pferden auf 18 Tiere zur Folge. 

 

Abb. 53: Das seit 2017 beweidete Gebiet liegt im Osten der DRV Lenzen (rot umrahmt), daneben 
Gebiete (mit Schraffur), die bis 2016 zwar mitbeweidet, aber von den Pferden kaum angenommen 
wurden (Kernzone des Biosphärenreservates), Blick nach Süden mit der Elbe im Hintergrund 

In der für die neue Vergabe erstellten landschaftspflegerischen Ausführungsplanung (Purps, 2017) sind 

folgende Ziele formuliert worden:  

„Die extensive Beweidung des wüchsigen Auengrünlands, der angrenzenden Säume und der 

Gewässerufer soll aus landschaftsökologischer Sicht zu einer abwechslungsreichen und mehr oder 

weniger halboffenen Landschaftskulisse führen. Es soll sich ein Vegetationsmosaik aus kurz- und 

langwüchsigen Grasbeständen entwickeln, bei dem sich intensiver und weniger stark beweidete 

Flächen in enger räumlicher Folge abwechseln. In den weniger stark beweideten Flächen sollen Gehölze 

mittelfristig bis langfristig vorwiegend spontan aufwachsen können.  

Der flächige Erhalt von Offenlandstrukturen und die Schaffung von Grenzlinien und Ökotonen (= 

Übergangsbereiche) soll zu einer Steigerung der Diversität beitragen. Das damit bewirkte 

Landschaftsbild einer naturnahen Weidelandschaft hat einen hohen landschaftsästhetischen Wert, so 

dass hierdurch ein besonderer Naturerlebnisraum mit hoher Attraktivität für den regionalen Tourismus 

entwickelt wird.   

Innerhalb der Weidefläche soll es zu keinen scharfen Abgrenzungen zwischen Gehölzelementen und 

Offenland kommen. Wechselfeuchtes Weidegrünland, Hochstaudenfluren, Klein- und Großröhrichte, 

Flutrasen, Einzelbäume, Gebüsche aus dornenbewehrten Sträuchern, Weidengebüschen, kurzwüchsige 

Weiderasen und Schlammfluren sollen ein eng verzahntes Mosaik bilden. Insbesondere am Rand der 
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Die Mischbeweidung erfolgte ab dem Jahr 2018. Es sind sieben Rinder (Mutterkühe mit Kälbern und 

Färsen aus extensiver Freilandhaltung) zeitgleich mit der Pferdeherde im Gebiet zum Einsatz 

gekommen. Die Weideführung von Pferden und Rindern gestaltete sich problemlos, da die Rinder nach 

ihrem ruhigen Wesen für den Einsatz zur Mischbeweidung ausgewählt wurden.  

Im Jahr 2021 hat der beauftragte Tierhalter einen Hengst erworben und eine Nachzucht in der 

Pferdeherde eingeleitet. Intention des Betriebes ist die Verjüngung der Pferdeherde, da sich das Alter 

der Stuten der Altersgrenze nähert. Die Nachzucht glückte, fast ausnahmslos wurden alle Stuten 

trächtig. In den Jahren 2022 und 2023 kamen jeweils über 10 Fohlen spontan auf der Weidefläche zur 

Welt. Als Voraussetzung für die Nachzucht wurde eine binnendeichs gelegene Weidefläche am Bösen 

Ort auf der gegenüberliegenden Deichseite durch den Betrieb vom Trägerverbund Lenzen e.V. 

gepachtet. Diese Weidefläche diente als Ausweichflächen bei Hochwasser und damit als Winterweide. 

Ergebnisse der Vegetationsuntersuchungen  

Die Vegetationsaufnahmen erfolgten als Wiederholungsaufnahmen an den 2016 dokumentierten 

Stellen (Nabel, 2016a). Von den 12 Aufnahmeflächen lag die Hälfte der Aufnahmen (n4, n6, 9, 10, 11, 

12) in beweideten, die andere Hälfte (2, 4, n5, 13, 15, 16) in grundsätzlich unbeweideten Bereichen. 

Die Lage der Flächen ist in Abb. 54 dargestellt. Zwei (unbeweidete) Flächen (2,4) liegen außerhalb der 

Kartenabbildung in der ehemaligen westlichen Maßnahmenfläche.  

 

Abb. 54: Lage der Vegetationsaufnahmen in der Weidelandschaft Ost (Purps, 2023) 

Die Entwicklung der Vegetation auf den 12 Aufnahmeplots zeigte im Vergleich zu den Aufnahmen von 

Nabel (2016a) keine wesentlich veränderte Tendenz. Je nach Beweidungsintensität war das 

Vegetationsgefüge offener bei stärkerer oder geschlossener bei schwächerer Beweidung. Die weniger 

intensiv beweideten Partien werden im Aspekt von wüchsigen Obergräsern und Hochstauden und 
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Ackerkratzdistel (Cirsium arvense) geprägt. Die Artenzahlen sind in den intensiv beweideten Partien 

am höchsten. Die absoluten Artenanzahlen in den einzelnen Aufnahmeflächen sind weitgehend 

konstant - mit einigen geringfügigen Zunahmen - geblieben. Einige überflutungsintolerante Arten wie 

Wiesen-Sternmiere (Stellaria graminea) und Rot-Schwingel (Festuca rubra) sind wieder aufgetreten. 

In der Periode 2016-2021ff setzte sich die Serie der nahezu hochwasserfreien Jahre fort. Denn es kam 

nur zu sehr kurzen Überflutungen des Weidegebietes in den Monaten Februar-April in geringer Höhe 

(Elbpegel von 500 cm nicht überschritten). 

Um zusätzlich zur punktuellen Diversität („Alpha-Diversität“) den Arten- und Strukturwechsel 

innerhalb der Fläche („Beta-Diversität“) beurteilen zu können, erfolgte in den Jahren 2017 und 2020 
eine Erfassung der Flächen mit intensiver Beweidung und Abgrenzung von Flächen mit nur schwacher 

Beweidung. Die intensiv beweideten Flächen hatte Nabel (2016a) als kurzrasige artenreiche 

Weiderasen beschrieben, die durch die ausschließliche Pferdebeweidung besonders gefördert 

wurden.  

 

Abb. 55: Intensiv und weitgehend unbeweidete Flächen in der Halboffenen Weidelandschaft im Jahr 
2017 

Die Weiderasen waren entlang der gemulchten Zauntrassen und in den feuchten Geländesenken mit 

Flutrinnen zu beobachten. Außerdem waren sie im Jahr 2017 kleinräumig verteilt über die Fläche zu 

finden (s. Abb. 55). Das kartierte Muster spiegelt noch die Situation vor der Intensivierung und 

Umstellung der Beweidung auf eine Mischbeweidung wider.  
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Abb. 56: Intensiv und weitgehend unbeweidete Flächen in der Halboffenen Weidelandschaft im Jahr 
2020 

Im Jahr 2020 hat der Anteil der intensiv beweideten Flächen deutlich zugenommen. Die schmale 

linienförmige Ausbildung der Weiderasen ist in ein unregelmäßiges und über die gesamte Fläche 

verteiltes Mosaik aus intensiv und mehr oder weniger unbeweideten Flächen aufgegangen. Die 

Übergänge von beweideten zu unbeweideten Flächen sind weniger scharf und als allmähliche 

Übergangszone im Gelände ausgebildet. Die 2020 beobachtete Entwicklung hat sich in den Folgejahren 

fortgesetzt. Es sind weiterhin auch Flächen vorhanden, die von den Weidetieren kaum zur 

Nahrungsaufnahme genutzt werden, sondern als Ruheplätze und als Kotplätze dienen (mit Ausbildung 

von Geilstellen).  

Die Erhöhung der Besatzstärke auf über 0,5 GV und die Ergänzung der Pferdeherde durch eine kleine 

Mutterkuherde hat zu einer Minderung der von Nabel (2016a) beschriebenen Unterbeweidung und 

strukturellen Verarmung der Projektfläche geführt. Die sogenannte Beta-Diversität hat offensichtlich 

zugenommen. 

Der in die Beweidung seit 2017/18 mit einbezogene Weidengürtel um die Flutmulde ist durch das 

Fraßverhalten der Pferde aufgelichtet worden. Innerhalb des schmalen Weichholzauenwaldes haben 

sich Triftwege und ein Mosaik aus höherem und niedrigerem Weidengebüsch ausgebildet. Die Führung 

des Weidezaunes wurde in den einzelnen Weidejahren verändert, so dass nicht alle Weiden in die 

Beweidung einbezogen worden sind, sondern in jedem Jahr wechselnde unbeweidete Partien 

existierten. Ein flächenmäßiger Rückgang des Weidenwaldes konnte in dem hier betrachteten 

Zeitraum seit 2017 bis einschließlich 2023 nicht festgestellt werden.  

Die Naturverjüngung auf der Fläche findet schwerpunktmäßig in den mäßig beweideten 

Übergangszonen zwischen stark beweideten Weiderasen auf der einen Seite und bracheartigen 

unbeweideten Partien auf der anderen Seite statt. Wie in anderen Auen-Beweidungsprojekten wirkt 
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die extensive Beweidung als „grüner Motor“ – so die Bezeichnung in den Niederlanden -, weil die 

Konkurrenzkraft des vorhandenen Grünlands gebrochen wird und sich junge Gehölze halten können. 

Die weitere Entwicklung der Gehölze wird durch den Verbiss verzögert. In der Regel müssen sich erst 

„Kugelbüsche“ entwickeln, aus denen dann nach Jahren ein mittiger Trieb unverbissen aufwachsen 

kann (Purps, 2024). 

Einfluss des Weidemanagements auf Brutvogelarten des Offenlandes  

Die im vorigen Abschnitt zu den Ergebnissen der Vegetationsuntersuchungen (S. 87) beschriebenen 

Veränderungen der Vegetationsstrukturen im Weidegrünland spiegelt sich auch in der Abundanz der 

Brutvogelarten des Offenlandes wider. So gab es im Verlauf der Untersuchungsjahre 2017 bis 2021 bei 

den Brutvögeln der offenen Grünlandbereiche deutliche Bestandsänderungen (Purps, 2024). Einen 

Vergleich der in der Untersuchungsfläche festgestellten Arten zeigt Tab. 10. Es wurden vornehmlich 

die Zeigerarten für offenes Grünland (Feldlerche und Wiesenpieper), für Grünland mit höherem Anteil 

an Sitzwarten (Braunkehlchen und Grauammer) sowie als Arten der Hecken Neuntöter und 

Sperbergrasmücke ausgewählt. 

Es zeigt sich, dass es eine Bestandsabnahme bei Braunkehlchen und Grauammer gab, diese beiden 

Arten sind auf das Vorhandensein geeigneter Sitzwarten angewiesen (Purps, 2024). Diese Entwicklung 

zeichnete sich bereits von 2017 bis 2019 auf der beweideten Fläche ab, auch hier konnte vornehmlich 

eine Bestandsabnahme beim Braunkehlchen ermittelt werden. Der Bestand der Grauammer nahm 

nicht ganz so deutlich ab, hier wurden 2017 7 Reviere gezählt und 2021 dann 3 Reviere.  

Erstaunlich ist der sehr starke Bestandsanstieg bei der Feldlerche von 2 Revieren 2017 auf 24 Reviere 

2021. Die Feldlerche benötigt offene Flächen mit niedriger Vegetation als Bruthabitat.  

Der Bestand des Neuntöters hat sich in dem 5-jährigen Zeitraum kaum verändert, er bewegt sich 

zwischen 5 – 7 Paare. Die Sperbergrasmücke wurde 2017 nicht festgestellt, 2021 waren es 3 Reviere. 

Tab. 10: Anzahl Reviere im Bereich der beweideten Flächen 2017 und 2021 

 Art 2017 2021 

Braunkehlchen 21 9 

Feldlerche 2 24 

Grauammer 7 3 

Wiesenpieper 8 4 

Schwarzkehlchen 1 3 

Blaukehlchen 0 1 

Neuntöter 5 7 

Sperbergrasmücke 0 3 

 

Die wertgebenden Brutvogelarten des Grünlands und des strukturierten Offenlands sind auch mit der 

Umstellung der Weideführung im Gebiet präsent geblieben, auch wenn es Verschiebungen in der 

Abundanz gab. Eine Zunahme der Anzahlen der Braunkehlchen wäre bei einer Reduzierung der 

Beweidungsintensität wahrscheinlich, was dann jedoch auf Kosten der anderen Arten erfolgen dürfte.  
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5.7. Stromtalwiesenförderung 
Im Auftrag des Projektträgers wurde von Terwei (2021) aufbauend auf den Erhebungen der ersten 

Evaluation untersucht, inwieweit die Ziele der biotopeinrichtenden Maßnahme „Förderung von 
Stromtalwiesen“ erreicht wurden und sich die Zielarten erfolgreich auf den Projektflächen 

etablieren konnten. Die folgende Zusammenfassung der Untersuchung basiert auf der Langfassung 

von Terwei (2021) in der Anlage 1.7. 

Die Förderung von Stromtalwiesen auf geeigneten Standorten ist sowohl Teil des PEP (Planland, 2005) 

als auch Projektziel für das NSGP „Lenzen-Elbtalaue“. Eine Renaturierung artenreicher Bestände ist 

aufwändig, da die Samen nur geringe Ausbreitungsgeschwindigkeiten aufweisen und dadurch den 

Ausbreitungsprozess der Zielarten verlangsamen und weiterhin die Samen dieser Arten in der 

Bodendiasporenbank kaum vertreten sind (Bischoff 2002, Bischoff 2009). Zudem sind die 

Grasnarbe und die Streuschicht des Grünlandes in der Regel sehr dicht, sodass Keimlinge der 

Zielarten sich nur schwerlich etablieren können (Bischoff 2002, Hölzel und Otto, 2004). 

Zwecks Überwindung dieser Hemmnisse, zur Revitalisierung und Entwicklung von artenreichen 

Brenndoldenwiesen durch Renaturierungsmaßnahmen, erfolgte gemäß des PEP (Planland, 2005) 

nach dem Abtrag des Oberbodens auf geeigneten Flächen, eine Beimpfung diasporenhaltigem 

Mahdgut für Stromtalwiesen. Die Umsetzung der Saatgutübertragung wird ausführlich bei 

Trägerverbund Burg Lenzen (2014) und Nabel (Nabel, 2016) beschrieben. Diese erfolgte in vier 

Blöcken in den Jahren 2007/2008 an den Standorten „Lütkenwischer Werder“ und auf der 
binnendeichs gelegenen Fläche „Qualmwasserzone-Melkerweg“ (siehe Anlage 1.7). Im Vorfeld der 

Beimpfung durch das von zwei Flächen in Niedersachen und von einer Fläche im Überflutungsbereich 

der Aland in Sachsen-Anhalt stammende Mahdgut wurden die Empfänger-Flächen durch eine 

streifenweise Bodenbearbeitung mittels mehrfaches Scheiben und Kreiselegge vorbereitet, da das 

Pflügen des schweren Auenbodens nicht möglich war. Nicht alle angelegten Streifen auf den 

ausgewählten Flächen konnten aufgrund des Mangels an Mahdgut beimpft werden, wobei im 

Nachhinein nicht mehr eindeutig feststellbar ist, welche Streifen ausgelassen wurden. Stellenweise 

wurde im Jahr 2008 manuelle Nachsaaten und -pflanzungen insbesondere auf der Fläche 

„Lütkenwischer Werder“ durchgeführt. 

Erste Daten zur Evaluierung des Maßnahme Erfolges wurden von Nabel (2016b) in Form von 

Vegetationsaufnahmen bereits 2007 vor der Beimpfung erfasst. Weitere Daten stammen aus den 

Jahren 2009, 2016 (durch Nabel erhoben) und 2021 (durch Terwei erhoben) außerhalb und innerhalb 

der beimpften Flächen. Die wiederkehrenden Vegetationsaufnahmen fanden auf den Flächen 

„Lütkenwischer Werder“ und „Melkerweg“ jeweils innerhalb von 4 Paaren von 5x5 m großen Plots 
statt. Jedes Paar bildet ortsnahe, idealerweise zum Vergleich geeignete Plots ab, wovon ein Plot auf 

einer beimpften und der andere Plot auf einer nicht-beimpften Fläche liegt. Zusätzlich wurden ab dem 

Jahr 2016 nach Zielarten entlang der Streifen gesucht und teils mit GPS erfasst. Dabei ist zu beachten, 

dass aufgrund von abweichenden Maßnahmenumsetzungen die Aufnahmen aus 2007 insbesondere 

des Standorts „Lütkenwischer Werder“ verworfen werden mussten. Alle Aufnahmen auf den Plots 

(2007, 2009, 2016, 2021) beinhalteten die Abschätzung der Artmächtigkeit nach Braun-Blanquet 

(Reichelt und Wilmanns, 1973), woraus sich Häufigkeitszahlen ermitteln lassen. Soweit es möglich war, 

wurden Strukturparameter wie u. a. die Gesamtdeckung [%], die Deckung der Moos-, Kraut- und 

Streuschichten [%] und die Höhen der Krautschichten dokumentiert. Im Jahr 2021 wurden zusätzlich 

sowohl in der Fläche am Melkerweg als auch auf dem Lütkenwischer Werder jeweils zwei 

Transekte quer zur Richtung der Mahdgutstreifen abgeschritten und es wurden dabei alle 





93 

 

 

Abb. 57: NMDS-Ordination zum Vergleich der Artenzusammensetzung der verschiedenen 
Aufnahmeplots; dargestellt sind die beiden Flächenbehandlungen Mahdgutübertrag (M; Symbol mit 
schwarzem Rand) und Kontrolle (K, Symbol mit grauem Rand), die verschiedenen Aufnahmejahre 
(farbig) und die beiden Teilflächen Melkerweg (MW, Quadratsymbole, links) und Lütkenwischer 
Werder (LW, Kreissymbole, rechts) (2 Dim., Stresswert = 0,1467034) (Terwei, 2021). 

Zudem weist die Ordination darauf hin, dass die Maßnahmendurchführung mit der Bodenbearbeitung 

und/ oder die Beimpfung der Untersuchungsplots Auswirkung auf die Artenzusammensetzung hat, die 

sich in der eindeutigen Clusterung der behandelten und der Kontrollplots äußert (Abb. 57).  

Ein positiver Effekt der Flächenbehandlung lässt sich ebenfalls an der mittleren Artenzahl auf den 

Untersuchungsplots wiedererkennen (Abb. 58). In allen Untersuchungsjahren, in beiden 

Untersuchungsflächen, ist eine höhere mittlere Artenzahl auf den Maßnahmenplots im Vergleich zu 

den Kontrollplots dokumentiert. Jedoch verringert sich dieser Unterschied mit zunehmendem 

zeitlichem Abstand zu der Maßnahmendurchführung, welche auch durch eine generelle Abnahme 

der Gesamtartenzahlen auf sowohl Kontroll- als auch Maßnahmenflächen gekennzeichnet ist. 

Allgemein ergab die Vegetationsuntersuchung 2021, dass die Flächen am Melkerweg deutlich 

arten- und strukturreicher verglichen mit den Flächen auf dem Lütkenwischer Werder sind. 
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Abb. 58: Vergleich der mittleren Artenzahlen zwischen den Jahren 2007, 2009, 2016 und 2021 und 
den Untersuchungsplots mit Mahdgutübertragung (M) und ohne (Kontrolle, K) und den beiden 
Flächen Lütkenwischer Werder (LW, links) und Melkerweg (MW, rechts); die Artenzahlen wurden 
aufgeschlüsselt in die im Text aufgeführten Zielarten, die charakteristischen Arten für den LRT 6440 
(ohne die bereits in der ersten Gruppe erscheinenden Zielarten; nach LUGV, 2014a) und die 
sonstigen Arten. 

Hinsichtlich der im Fokus stehenden 15 PEP-Zielarten der Stromtalwiesen konnten im Zeitraum von 

2009 bis 2021 tatsächlich alle Arten, ausgenommen die Polei-Minze und das Gottes-Gnadenkraut, 

zumindest einmal und auf einer der beiden Teilflächen Melkerweg und Lütkenwischer Werder 

gefunden werden. Zusätzlich konnten im Jahr 2009 und 2016 auf verschiedenen Mahdgutstreifen am 

Melkerweg wenige Exemplare des Graben-Veilchens dokumentiert werden. Jedoch ist die sichere 

Bestimmung des Graben-Veilchens auf deren Blütenzeitraum im Frühjahr begrenzt, weshalb deren 

Identifizierung während des Begehungszeitraumes im Juli 2016 aber nicht sicher durchgeführt werden 

konnte.  

Sowohl auf den Flächen des Melkerweges als auch auf dem Lütkenwischer Werder kommen die 

Zielarten Großer Wiesenknopf und Färber-Scharte vor. Allerdings treten beide Arten auf dem 

Lütkenwischer Werder auch nur sehr vereinzelt im Jahr 2021 auf. In diesem Teilgebiet sind vor allem 

das Nordische Labkraut und auch die Gewöhnliche Brenndolde relativ häufig, beides Arten die auch 

schon ursprünglich auf der Fläche vorkamen und sich in der Abundanz nicht nennenswert zwischen 

den Untersuchungsplots auf den Mahdgutstreifen und auf den Kontrollflächen unterscheiden. Am 

Melkerweg hingegen lassen sich über den Gesamtzeitraum insgesamt acht Zielarten nachweisen und 

der Langblättrige Blauweiderich einmalig, der mit einem einzigen Individuum im Jahr 2016 

dokumentiert wurde. Relativ häufig erscheint am Melkerweg die Rasen-Schmiele und auch die Färber-

Scharte, wobei die Rasen-Schmiele auch hier schon vor Beginn der Mahdgutübertragung gleichmäßig 

auf der Fläche vorkam und sich die Abundanz der Art ebenfalls nicht nennenswert zwischen den 

Untersuchungsplots auf den Mahdgutstreifen und auf den Kontrollflächen unterscheidet. Die Färber-

Scharte hingegen taucht erst 2021 auf den Kontrollplots auf, nach dem sie davor nur auf den 

Mahdgutstreifen und dort auch nur in geringer Abundanz zu finden war. Daneben sind vereinzelt auch 

der Große Wiesenknopf, das Wasser-Greiskraut, die Gewöhnliche Wiesensilge und die Gelbe 

Wiesenraute am Melkerweg präsent. 
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Unabhängig von der Gesamtzahl der Zielarten zeigt sich bei Betrachtung des relativen Deckungsanteils 

(bezogen auf alle dokumentierten Arten) ein sehr unterschiedliches Bild zwischen den beiden 

Untersuchungsflächen (Abb. 59). Während auf dem Lütkenwischer Werder die vorhandenen Zielarten 

eher vereinzelt und in geringer Anzahl auftreten, können am Melkerweg zum Teil Deckungsanteile von 

über 40 % nachgewiesen werden. Generell nimmt dort die Deckung mit Zielarten sogar seit 2009 stetig 

zu bzw. bleibt seit 2016 stabil. Dies ist im Wesentlichen auf die beiden Arten Rasen-Schmiele und 

Färber-Scharte zurückzuführen - Arten, die bereits vor Durchführung der Maßnahme auf der Fläche 

vorhanden waren. 

 

Abb. 59: Anteil der Zielarten (ZA) an der Gesamtdeckung (= 1) für die einzelnen Untersuchungsplots im 

Bereich Melkerweg (links) und im Bereich Lütkenwischer Werder (rechts) (nicht gefüllte Kreise/gestrichelte 
Linien = behandelte Flächen (m), gefüllte Kreise/durchgezogene Linien = Kontrollflächen (k)).  

 

Empfehlungen 
Um Aussagen über den langfristigen Erfolg zukünftiger Renaturierungsmaßnahmen, aber auch für die 

Bewertung der Auswirkungen von Eingriffen auf die Vegetation zu treffen, besteht ein hoher Bedarf 

an Zeitreihenuntersuchungen und detaillierten Analysen der steuernden Faktoren (Schneider et al., 

2017a). Dabei ist sowohl eine regelmäßige (bspw. jährliche) Datenaufnahme als auch ein 

Gesamtuntersuchungszeitraum von mindestens ein bis zwei Jahrzehnten notwendig, um die 

vorherrschenden Prozesse realistisch abbilden zu können.  

Entsprechend ist eine Fortsetzung der Erfassung − besonders vor dem Hintergrund sich verändernden 
Aspekten wie dem Klimawandel empfehlenswert. Das Monitoring sollte im Zuge dessen für eine 

statistisch fundierte Auswertung verbessert werden. So schlagen Harnisch u. a. (2014) für das 

Monitoring von Renaturierungsflächen eine Einrichtung von fünf gleichmäßig verteilten 

Dauerbeobachtungsflächen von 5x5 m je ha Mahdgutübertragungsfläche vor (weitere Details zur 

Verbesserung der Erfassungsmethoden siehe Langfassung von Nabel, 2016). 

Bezüglich der Maßnahmen zur Wiederansiedlung wird eine Wiederholung mit manuellen Nachsaaten 

oder Nachpflanzungen auf künstlichen Störstellen auf weiteren artenarmen und Entwicklungsflächen 

des LRT 6440 aufgrund möglicherweise besseren Erfolgs dringend angeraten (Valkó et al., 2016). Die 

im Managementplan (Kreinsen und Peter, 2017) vorgeschlagenen Maßnahmen „Aushagerung“ und 
„Anpassung der Mahdtermine“ kommen sicherlich dem Standort zugute, die Wahrscheinlichkeit einer 
spontanen (Wieder-)Ansiedlung von Stromtalarten ist aber sehr gering (vgl. Bonn und Poschlod, 1998; 

Hölzel und Otte, 2003). 

Bezüglich der Nutzung bzw. der Pflegemaßnahmen sind die aktuell im Pachtvertrag für die Fläche 

„Melkerweg“ festgesetzte Regelungen (u. a. zweischürige Mahd) für die Erhaltung und Entwicklung 

des Bestandes geeignet, auch wenn eine extensive Beweidung nicht prinzipiell auszuschließen ist, da 
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sie einigen wertgebenden Arten der Stromtalwiesen zugutekommen könnte. Während für gut 

ausgebildete LRT 6440 eine regelmäßige Mahd die bessere Pflegemaßnahme ist, wäre für die nicht mit 

„A“ bewerteten Beständen des LRT 6440 im Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe-Brandenburg“ 
(auch im Vorland) eine extensive Ganzjahresbeweidung mit verschiedenen Tierarten wünschens- und 

empfehlenswert. Dies gilt ebenfalls für die schon als Weide genutzte Fläche des „Lütkenwischer 
Werder“. 

5.8. Sozioökonomische Evaluation 
Neben den ökologischen Effekten des Naturschutzgroßprojektes sind durch das Projekt auch sozio-

ökonomische Veränderungen, insbesondere bei der Land- und Gewässernutzung (Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Fischerei (hauptberuflich), Angeln (Freizeit), Jagd), sowie im Bereich Tourismus 

angestoßen worden. Diese Auswirkungen wurden in der ersten ex-post Evaluation (2005-2009) im 

Jahre 2009 untersucht. Hierdurch konnten die durch das Naturschutzgroßprojekt ausgelösten 

Veränderungen in der Region, vor allem für den touristischen Bereich, sowie den Bereich der 

öffentlichen Wahrnehmung des Projektes nach Abschluss der Baumaßnahmen jedoch nur bedingt 

erfasst werden, da sich die Bauarbeiten am Altdeich (Deichöffnung und Wegebau) verzögerten und 

noch bis in die erste Hälfte des Jahres 2010 erstreckten.  

Nach einem Zeitraum von weiteren sieben Jahren ist mit der zweiten ex-post Evaluation (siehe TVBL 

2021, Anlage 1.8) im Jahr 2016 untersucht worden, inwieweit sich angepasste, nachhaltige 

Bewirtschaftungsformen in der Landnutzung und in der Tourismusbranche etablieren konnten und 

welche Akzeptanz und welches Image sich das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ in den 

zurückliegenden Jahren regional und überregional nach Abschluss des Projektes erarbeiten konnte.  

Nach einem Zeitraum von weiteren sechs Jahren (2016-2022/2023) sollte mit einer weiteren 

sozioökonomischen Evaluation ermittelt werden, ob sich die Akzeptanz des Projekts bei der regionalen 

Bevölkerung verändert hat. Darüber hinaus sollte festgestellt werden, inwieweit sich die 

Deichrückverlegung/das Naturschutzgroßprojekt als touristische Attraktion entwickelte, inwieweit es 

von den touristischen Dienstleister*innen der Region genutzt, ggf. (gemeinsam) vermarktet wird und 

welche Veränderungen es im Bereich der Gästegruppen der Region gibt. Darüber hinaus sollten erneut 

geäußerte Bedenken aus der Region aus dem Beginn der und neuere Problematiken aufgegriffen und 

überprüft werden. Diesen Fragen sollte in den Evaluationsbereichen „Flächenmanagement“, 
„Tourismus“ und „Amt Lenzen“ mit Hilfe von Dokumentenanalysen und Befragungen von 
Schlüsselpersonen nachgegangen werden. 

Mit der Evaluation 2016 und 2022/2023 wurde jeweils ein Projektteam der Hochschule für Nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (HNEE) unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Peters in Zusammenarbeit mit dem 

wissenschaftlichen Mitarbeiter Dipl. Ing. (FH, M. Sc.) Sven Christian beauftragt. Die 

Untersuchungsergebnisse von Peters und Christian (Peters und Christian, 2017, 2023) werden im 

Folgenden zusammengefasst wiedergegeben. 

Methodik  

Folgende Hauptfragestellungen wurden in der sozio-ökonomischen Evaluation 2016 untersucht: 

− Konnte die durch das Naturschutzgroßprojekt bewirkte Reduzierung der landwirtschaftlichen 

Nutzung durch andere regionalwirtschaftlich relevante Nutzungen kompensiert werden? 

− Welche Akzeptanz hat das Naturschutzgroßprojekt heute bei den regionalen Akteuren? 

Die genannten Fragestellungen wurden methodengleich zur Evaluation des Jahres 2009 durchgeführt, 

so dass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt ist. Die Untersuchungen wurden in der Zeit 
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vielfältige Arbeitsstellen entstanden, die in direktem Zusammenhang mit der Deichrückverlegung und 

den daraus resultierenden Fragestellungen standen und stehen. Es ließ sich feststellen, dass sich die 

Deichrückverlegung als überregionales touristisches Thema etabliert hatte und dadurch eine gute 

Außendarstellung für die Region erzeugt wird. 

Auch 2022/2023 ist das Naturschutzgroßprojekt in der öffentlichen Wahrnehmung in Lenzen und 

Umgebung nicht mehr so präsent wie noch in den Jahren bis 2009. Insgesamt hat sich die 

Zustimmungsrate zum Projekt im Jahr 2022 zum Jahr 2016 dennoch noch einmal deutlich erhöht auf 

jetzt fast 85 % der 32 Befragten (siehe Tab. 11). Nur noch vier Befragte (12,5 %) sehen das Projekt eher 

mit gemischten Gefühlen. Ein Tourismusanbieter lehnt das Projekt ab. 

Tab. 11: Angaben der befragten Land- und Gewässernutzer*innen, Tourismusanbieter*innen und 
Schlüsselpersonen zu ihrer aktuellen Einstellung zum Naturschutzgroßprojekt im Vergleich der Jahre 
2004, 2009, 2016 und 2022 (Peters und Christian, 2023) 

 

„Wie ist Ihre 
Einstellung 

zum Projekt 

heute 

(Stichtag 01. 

November 

2022)?“             
(n = 32) 

 

 
Landnutzer* 

innen                       
(n = 6) 

 
Tourismus-
anbieter* 

innen               
(n = 25) 

 
Schlüssel 
personen          

(n = 1) 

 
Befragung 

2022  
Gesamt n = 

32 
(% Werte in 

Klammern) 

 
Befragung 

2016  
Gesamt n = 

34 
(% Werte in 

Klammern) 

 
Befragung 

2009  
Gesamt n = 

51 
(% Werte in 

Klammern) 

 
Befragung 

2004  
Gesamt n = 

12  
(% Werte in 

Klammern) 

lehne ich ab 0 1 0 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%) 4 (33%) 

sehe ich mit 

gemischten 

Gefühlen 

2 1 1 4 (12,5%) 8 (22%) 13 (25%) 5 (42%) 

ist mir 

gleichgültig 
0 0 0 0 (0%) 1 (3%) 3 (6%) 0 (0%) 

befürworte 

ich 
4 23 0 27 (84,5%) 26 (72%) 34 (67%) 3 (25%) 

 

Wie gut sich die Befragten über das Naturschutzgroßprojekt informiert fühlen, ist in Tab. 12 

wiedergegeben. Es erfolgte auch hier die Unterteilung in die einzelnen Befragungsgruppen. 

Tab. 12: Angaben der befragten Land- und Gewässernutzer*innen, Tourismusanbieter*innen und 
Schlüsselpersonen, wie gut sie sich über das Naturschutzgroßprojekt informiert fühlen im Vergleich 
der Jahre 2009, 2016 und 2022 (Peters und Christian, 2023) 

 

Informationsstand zum Naturschutzgroßprojekt im Jahr 2022 im Vergleich zu 2016 & 2009 aus Sicht der 
Befragten  

 

„Wie gut fühlen Sie 
sich über das 

Naturschutz-

großprojekt 

informiert?“ (n = 32) 
 

Landnutzer
*innen                       
(n = 6) 

Tourismus-
anbieter* 

innen               
(n = 25) 

Schlüssel- 
personen          

(n = 1) 

Befragung 2022        
Gesamt n = 32 

(%Werte in 

Klammern) 

Befragung 2016        
Gesamt n = 38 

(%Werte in 

Klammern) 

Befragung 2009        
Gesamt n = 51 

(%Werte in 

Klammern) 

eher gut 3 6 0 9 (28 %) 19 (48 %) 24 (48 %) 

teils - teils 2 7 0 9 (28 %) 10 (26 %) 22 (44 %) 

eher schlecht 1 4 1 6 (19 %) 5 (13 %) 3 (6 %) 

keine Antwort 0 8 0 8 (25 %) 5 (13 %) 1 (2 %) 
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Ergebnisdarstellung der Auswirkungen auf Tourismus, Freizeitnutzung 

und Naherholung 2016 und 2022/2023 
Während im Vergleich von 2010 zu 2016 ein Rückgang von Beherbergungsanbieter*innen und der 

Bettenanzahl im Amt Lenzen-Elbtalaue zu verzeichnen war, stiegen die Zahlen 2022 wieder an. Gab es 

2016 insgesamt 42 touristische Dienstleister*innen mit 39 Beherbergungs- und 

Gastronomieunternehmungen, so waren es im Jahr 2022 48 touristische Dienstleister*innen mit 46 

Beherbergungsbetrieben bzw. Gaststätten, Cafés, Bistros. Gründe für den Rückgang bei der Zahl der 

Anbieter bei der Erhebung 2016 waren vor allem altersbedingt (Rückzug privater Anbieter nach 

Renteneintrittsalter) sowie bei mindestens zwei größeren Anbietern fehlende Wirtschaftlichkeit. 

Dagegen hatte sich die Bettenauslastung der anderen Anbieter von 2010 zu 2016 erhöht (18 % in 2010 

zu 22 % in 2016). Die Arbeitsplatzsituation stellte sich relativ ausgeglichen dar. Diese Entwicklung folgt 

dem Trend im Land Brandenburg. Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass sich der Tourismus 

im Amt Lenzen-Elbtalaue in den letzten Jahren professionalisiert hat.  

Von 2010 zu 2016 konnte die Region ihren Einzugsbereich etwas erweitern. So kamen in diesem 

Zeitraum mehr Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet (+ 8,5 %) und etwas mehr Gäste aus Europa (+ 

1 %), während Gäste aus den angrenzenden Bundesländern (- 2,5 %) und der Region (- 1,8 %) etwas an 

Bedeutung verloren haben. Die Herkunft der Gäste im Jahr 2022 im Vergleich zu 2016 blieb im Prinzip 

unverändert (siehe Abb. 60 und Abb. 61). Nur leicht haben Gäste aus den angrenzenden 

Bundesländern abgenommen (-1,5 %) und es kommen unwesentlich mehr Gäste aus Regionen 

außerhalb Europas (+0,5 %). Vertieft konnte festgestellt werden, dass für viele Anbieter die Gäste aus 

den Städten Hamburg und Berlin weiterhin die zahlenmäßig bedeutendste Gruppe ist. 

 
Abb. 60: Gästeherkunft im Jahr 2016 (Peters 

und Christian, 2023) 

 
Abb. 61: Gästeherkunft im Jahr 2022 (Peters 

und Christian, 2023) 

 

Bei den Gästegruppen zeigte sich, dass die Altersgruppe 50+ die Hauptgästegruppe ist. Die 2016 

festgestellte Spezialisierung bei einigen Anbieter*innen im Amt Lenzen besteht weiterhin. So ist der 

Bereich an der Löcknitz stärker durch Gästegruppen wie Geschäftsreisende und Seminarteilnehmende 

geprägt. Die Gästegruppe der Verbandssportler*innen bzw. Tänzer*innen und Musiker*innen ist 

derzeit nicht mehr vertreten, da beide Anbieter ihre Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen 

geschlossen haben. Demgegenüber konnte die Gästegruppe der Kinder- und Jugendgruppen wieder 

festgestellt werden, da das Schullandheim wiedereröffnet wurde. Der Anteil von 

Monteuren/Berufstätigen in der Stadt Lenzen als Gästegruppe (Sonstige) nimmt nun eine etwas 

größere Rolle ein (ca. 10 % - 90 % Anteil, je nach Anbieter*innen verschieden). Des Weiteren gibt es 

eine gewisse Spezialisierung auf saisonalen Jagdtourismus (10 % bei einigen Anbieter*innen). Am 

Elberadweg (Lenzerwische) dominiert die Gästegruppe der Radfahrenden, die auch als Kultur- und 
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Ein größerer Teil der Befragten nahm keine Kategorisierung vor, da sie keine Aussagen darüber treffen 

konnten. Die in der Befragung 2009 geäußerten Bedenken eines steigenden Grundwasserspiegels und 

vermehrter Qualmwasseraustritte haben sich somit nicht bewahrheitet. Dies ist den meisten Akteuren 

im Gebiet inzwischen bewusst und die Grundlage dafür, dass das Vertrauen in das 

Naturschutzgroßvorhaben in der Region gewachsen ist. Dies beweist zudem die Kompetenz und 

Umsicht der beteiligten Wissenschaftler*innen, des TVBL sowie des Bundesamtes für Naturschutz. Auf 

diese Kompetenz und den Erfolg in Lenzen kann bei zukünftigen Projekten verwiesen werden.  

Die sozioökonomische Evaluation von 2023 kann als eine Art Rückblick angesehen werden, da sie die 

in der Region kommunizierten Ziele aus den Anfangsjahren mit dem derzeitigen Status des Projektes 

vergleicht und sich ggf. noch vorhandenen Problemen zuwendet, die ihre Ursache ggf. in der DRV 

haben. Eine solche Überprüfung schafft Vertrauen in der betroffenen Region. Dass die Annahmen zum 

Grundwasserspiegel, zu den Qualmwasseraustritten und zum Hochwasserschutz wie prognostiziert 

eingetreten sind, beweist die Kompetenz und Umsicht der beteiligten Wissenschaftler*innen, des 

Trägerverbundes Burg Lenzen sowie des Bundesamtes für Naturschutz. Auf diese Kompetenz und den 

Erfolg in Lenzen kann bei zukünftigen Projekten verwiesen werden. Insgesamt zeigt auch die hohe 

Zustimmungsrate zum Projekt bei der letzten Befragung in 2022/2023 von fast 85 % der Befragten, 

dass es über die Jahre gelungen ist, ein solches großes Projekt in der Region einzuführen und regional 

zu verankern. 

Die Langfassung des Untersuchungsberichts des Projektteams der Hochschule für Nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (HNEE) sowie eine kürzere Zusammenfassung sind in der Anlage 1.8 zu finden.  

5.9. Kontinuierlich durchgeführtes Monitoring  
Wie im Projektabschlussbericht dargelegt (Damm, 2014), liegen im Projektgebiet mehrere 

Monitoringflächen Dritter, darunter Flächen der Ökosystemaren Umweltbeobachtung (ÖUB) und 

Bodenkundliche Dauerbeobachtungsflächen des Landes Brandenburg. Darüber hinaus findet 

regelmäßig in sechsjährigem Kartierintervall eine SPA-Kartierung als Brutvogelmonitoring der SPA-

Anhang I-Arten statt. Ergänzend stehen die Daten der im Gebiet regelmäßig in acht Monaten jeweils 

zur Monatsmitte durchgeführten ehrenamtlich DDA-Wasservogelzählungen zur Verfügung.  

Ökosystemare Umweltbeobachtung (ÖUB) 
Seit 1997 betreibt die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde im Auftrag des 

Brandenburgischen Landesumweltamtes Daueruntersuchungsflächen in drei Biosphärenreservaten 

nach einem standardisierten Verfahren. Ziel ist die langfristige Erfassung, Dokumentation und 

Bewertung der regionaltypischen Ökosystementwicklung zur Optimierung von Nutzungs- und 

Naturschutzstrategien. Dabei werden die Kompartimente Wasser, Boden, Vegetation und Fauna 

anhand ausgewählter Indikatorparameter untersucht und mit äußeren Faktoren (Klima, Immissionen 

etc.) ergänzt (Damm, 2014). 

Im Projektgebiet (Kerngebiet und „übriges Projektgebiet“) befinden sich mehrere 

Untersuchungsflächen (siehe Abb. 62). Standortbeschreibungen mit Lage und Steckbrief der 

Untersuchungsflächen sind unter https://lanuweb.hnee.de/oeub/pdf/Elbe-Steckbriefe.pdf zu finden. 

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen wurden in der Broschüre „Lebensräume im Wandel – 

Ökosystemare Umweltbeobachtung in den Biosphärenreservaten Brandenburgs“ zusammengefasst, 
welche online unter http://lanuweb.fh-eberswalde.de/oeub/pdf/16_Jahre_OEUB_Broschuere.pdf 

zum Download bereitsteht.  

https://lanuweb.hnee.de/oeub/pdf/Elbe-Steckbriefe.pdf
http://lanuweb.fh-eberswalde.de/oeub/pdf/16_Jahre_OEUB_Broschuere.pdf


106 

 

 

Abb. 62: Standorte der ÖUB-Flächen: a) Stillgewässer: „Qualmgewässer bei Lenzen“, b) 
Fließgewässer: „Graben bei Lenzen“, c) Grasland feuchter, mineralischer Standorte: „Drei-Felder-
Versuch“ und „Lenzener Werder“, d) Wälder und Forsten: „Revier Lenzen, Fl. 103“ und „Revier 
Lenzen, Fl. 325“ (LUGV, 2015) 

Bodenkundliche Dauerbeobachtungsflächen  
Das Landesmessnetz der Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) auf Basis des BBodSchG umfasst zwei 

Standorte im Deichrückverlegungsgebiet. Beide befinden sich auf Grünlandflächen mit der Bodenart 

Vega-Gley. BDF 31 liegt in der östlichen Weidelandschaft (Koordinaten (ETRS 89): N:5884000 

E:267000) und BDF 32 in der ehemaligen westlichen Weidelandschaft (Koordinaten (ETRS 89): 

N:5885000 E:265000). Die Lage der Flächen ist Abb. 63 zu entnehmen. 

Abb. 63: Lage der bodenkundlichen Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) (Eigene Bearbeitung auf 
der Grundlage von Daten der BR-Verwaltung) 



https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/boden/fachdaten/bodendauerbeobachtung/
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Tab. 13: Bedeutung der FFH-Gebiete für Rastvogelarten im Projektgebiet (Auszug aus Jansen & Kronmarck, 2018a) 

  Vogelarten 

FFH-Gebiete 
Bläss-

gans 

Gänse-

säger 

Goldregen-

pfeifer 

Grau-

gans 
Kiebitz Kormoran Kranich 

Krick-

ente 

Lach-

möwe 

Löffel-

ente 

Pfeif-

ente 

Sing-

schwan 

Spieß-

ente 

Stock-

ente 

Tundra-

Saatgans 

Weiß-

wangen

gans 

657 Elbe xx ** x   xx ** xx x         xx xx **   xx xx ** x 

105 Elbvorland xx **   x xx ** xx x xx x x   xx xx ** x xx xx ** xx 

109 Werder 

Mödlich 
x     x x           x     x x   

112 Lenzen-

Wustrower 

Elbniederung 

xx     xx     xx xx   xx xx     xx xx   

310 Gandower 

Schweineweide 
x     x     x               x   

xx / x = überregionale / regionale Bedeutung als Rastgebiet; ** / * = überregionale / regionale Bedeutung als Schlafplatz  

 



109 

 

5.10. Weitere Forschungs- und Projektaktivitäten Dritter 
Neben den bereits erwähnten und für den vorliegenden Bericht ausgewerteten Untersuchungen 

werden im Projektgebiet weitere Forschungs- und Projektvorhaben umgesetzt. In Tab. 14 sind alle dem 

Projektträger und der Biosphärenreservatsverwaltung bekannten Forschungs- und gutachterlichen 

Aktivitäten aufgelistet. 

Tab. 14: Weitere Forschungs- und Projektaktivitäten Dritter im Projektgebiet 

Thema / Projekt Inhalte / Fachbereiche 
Forschungs-
einrichtung / 
Büro 

Laufzeit Ansprechpartner*in 

Amphibien Wiederholungserfassungen 

der Amphibienfauna im 

Deichrückverlegungsgebiet, 

mit Schwerpunkt auf 

Rotbauchunken 

Universität 

Hamburg, 

Tierökologie und 

Naturschutz 

seit 2009  Dr. Julian Glos 

Auwald-Sukzession Keimung, Etablierung und 

Verbreitung von Hartholz-

Auenwaldarten 

Bundesanstalt für 

Gewässerkunde 

2016-2019 Dr. Kristin Ludewig 

Vegetationsentwicklung  Analyse von 

Vegetationsveränderungen 

und Sukzessionsverlauf  

von Offenland in der 

Flussaue am Beispiel von 

Dauerbeobachtungsflächen  

im 

Deichrückverlegungsgebiet 

Lenzen/Elbe 

Bundesanstalt für 

Gewässerkunde 

seit 2011 

kontinuierlich 

Dr. Peter Horchler, Dr. 

André Terwei  

Hartholz-Auenwald Ökosystemleistungen, 

Innovative 

Pflanzmethoden, 

Etablierung von 

lebensraumtypischen 

Krautschichtarten 

Universität 

Hamburg, 

Helmholtz-

Zentrum für 

Umweltforschung 

GmbH, 

Senckenberg 

Gesellschaft für 

Naturforschung, 

Technische 

Universität Berlin, 

BUND-

Auenzentrum, 

Loki Schmidt 

Stiftung 

2017-2023 Prof. Dr. Kai Jensen, 

Dr. Kristin Ludewig 

Landschafts- und 

Vegetationsökologie 

Hydrochore Ausbreitung 

von Ziel-Pflanzenarten 

Universität Kassel -2009; 2010-2011 Sebastian Schäfer 

Stechmückenmonitoring Biologie & Phänologie Institut für 

Tropenmedizin 

Hamburg 

2023-2028 Dr. Renke Lühken 

Fluss 2D-Modellierung an der 

unteren Mittelelbe 

zwischen Wittenberge und 

Geesthacht 

Bundesanstalt für 

Gewässerkunde 

2012-2015 Dr. Markus Promny 

Fluss Untersuchung der Wirkung 

der Deichrückverlegung 

Bundesanstalt für 

Gewässerkunde 

2013 Dr. Markus Promny 
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Lenzen auf das Hochwasser 

vom Juni 2013 an der 

unteren Mittelelbe 

Fluss Untersuchung zur 

Verbesserung der 

Hochwassersituation an 

der Mittelelbe von 

Tangermünde bis 

Geesthacht 2D 

Modellierung Mittelelbe 

Bundesanstalt für 

Gewässerkunde 

2016-2024 Wiebke Schramm, Dr. 

Markus Promny, 

Marcus Hatz 

Fluss Abflussverbessernde 

Maßnahmen Mittelelbe, 

Hydraulik Seege-Niederung 

und Einflussfaktoren (2d-

hn-Modell) 

Institut für 

Wasserwirtschaft 

und Umweltschutz 

GmbH/Hochschule 

Magdeburg 

Stendal 

2023 Prof. Dr.-Ing. Bernd 

Ettmer 

 

6. Folgemanagement 

6.1. Öffentlichkeitsarbeit 
Der TVBL als Betreiber des Europäischen Zentrums für Auenökologie, Umweltbildung und 

Besucherinformation erklärt sich im Rahmen des Folgemanagements bereit die Öffentlichkeitsarbeit 

zu übernehmen (siehe TVBL, 2021 Anlage 2.2). Aktuelle (Forschungs)ergebnisse und gewonnene 

praktische Erfahrungen werden in die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt integriert und die Unterlagen 

für die Führungen und Vorträge zum Projekt entsprechend aktualisiert.  

Weitere Informationen zu diesem Themenkomplex sind auch in Kap. 4.1.5 Maßnahmen zur 

Besucher*innenlenkung und in Kap. 4.2.3 Entwicklung der Burg Lenzen als Europäisches Zentrum für 

Auenökologie, Umweltbildung und Besucherinformation zu finden.  

6.1.1. Naturerlebnis-, Informations- und Umweltbildungsangebote 

Besucherinformationszentrum 
Das BUND-Besucherinformationszentrum (BIZ) auf Burg Lenzen bietet ideale Voraussetzungen, die 

Projektinhalte und -zielstellungen an die breite Öffentlichkeit und Fachpublikum gleichermaßen zu 

vermitteln. Neben der Informationsstelle und einem Shop verfügt das BIZ über eine umfangreiche 

Dauerausstellung, die zum Saisonstart im April 2024 aktualisiert wurde. Im Dezember 2024 wurde die 

Ausstellungserneuerung durch ein neues Modell der Deichrückverlegung ergänzt und damit 

abgeschlossen. Durch animierte Projektionen wird die Funktionsweise der DRV an verschiedenen 

Pegelständen der Elbe verdeutlicht. Weiterhin wird die Entwicklung des Gebiets von der Zeit der Slaven 

bis heute dargestellt und die Entstehung des Grünen Bandes thematisiert. Das neue digitale Modell 

wurde mit Fördermitteln des Landes Brandenburg umgesetzt. Über die Ausstellung hinaus ist das BIZ 

Ansprechpartner für Informationen und Flyer rund um das Naturschutzgroßprojekt und bietet 

Führungen ins Projektgebiet an (Biwer und Gerstner, 2015).  

Führungen 
Ins Gebiet der DRV werden regelmäßig Führungen für verschiedene Zielgruppen und mit 

unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten durchgeführt. Ein Teil der Exkursionen findet an 

festgelegten Terminen statt und wird in der regionalen Presse beworben. Die überwiegende Anzahl an 

Führungen wird auf Anfrage von Besuchsgruppen durchgeführt. Um die Inhalte des 
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Naturschutzgroßprojektes verschiedenen Zielgruppen zugänglich zu machen, werden Führungen in 

unterschiedlichen Formaten als geführte Radtouren, Wanderungen sowie Bootstouren mit dem 

eigenen Umweltbildungsboot angeboten (siehe Tab. 15). Bootstouren konnten zunächst ab 2017 nicht 

mehr angeboten werden, da das Boot vom Eigentümer abgezogen wurde. Seit August 2024 werden 

auf dem Solarboot „Smüster Elw“, dessen Anschaffung mit Fördermitteln der Deutsche Postcode-

Lotterie realisiert wurde, wieder Bootstouren angeboten. Die thematische Ausrichtung der Führungen 

variiert saisonal. Im Frühjahr und im Herbst finden beispielsweise Veranstaltungen zur 

Rastvogelbeobachtung statt.  

Zu den Teilnehmenden der Führungen gehören Einheimische und Tourist*innen gleichermaßen. 

Darüber hinaus werden Fachführungen für Vertreter*innen aus den Bereichen Naturschutz, 

Hochwasserschutz etc. und für Universitäten gebucht. Auch internationale Gruppen nahmen in 

vergangenen Jahren an Führungen in das Naturschutzgroßprojekt teil, beispielsweise eine Delegation 

der japanischen Umweltstiftung „Ecosystem Conservation Society Japan“) oder Vertreter*innen der 
„Royal Society for the Protection of Birds“ aus Großbritannien (siehe Abb. 65). 

Die Führungen werden überwiegend vom Projektträger und teilweise von der Naturwacht des 

Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe-Brandenburg durchgeführt. Andere Anbieter der Region 

werden als Dienstleister*innen mit eingebunden. Für die touristische Vermarktung bzw. Wissens- und 

Erlebnisvermittlung stehen seit dem Jahr 2016 geprüfte Kultur- und Landschaftsführer in der Region 

bereit. Diese haben auch das Naturschutzgroßprojekt im Programm. 

Weitere Führungen ins Gebiet der DRV wurden von Mitarbeiter*innen des Biosphärenreservats 

durchgeführt, darunter Exkursionen mit dem Bund Deutscher Forstleute, den Offizieren des 

Landeskommandos Brandenburg, Kolleg*innen des Nationalparks Müritz und des Biosphärenreservats 

Schorfheide-Chorin, Schüler*innen zum Einheitsbuddeln am Tag der Deutschen Einheit und 

Teilnehmer*innen der Fachtagung Partizipation in Europäischen Biosphärenreservaten. 

Tab. 15 Vom Projektträger durchgeführte Führungen im Projektgebiet 

Jahr Bootstouren 
Führungen 
(Wanderungen & 
Radtouren) 

davon Führungen 
für Fachpublikum 

2012 10 10 6 

2013 26 11 4 

2014 15 9 6 

2015 7 16 7 

2016 13 14 5 

2017 0 13 3 

2018 0 15 3 

2019 0 13 4 

2020 0 8 1 

2021 0 10 1 

 

Umweltbildung 
Die vom Projektträger konzipierten Umweltbildungsangebote gliedern sich in Projekte mit begrenzter 

Laufzeit und in Angebote, die ganzjährig stattfinden und über das BIZ gebucht werden können.  
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eine Aktualisierung des Flyers. Beibehalten wurde die ansprechende Grafik von Bernd Streiter eine als 

Farbzeichnung gestaltete Projektgebietskarte als zentrales Element auf der Innenseite des Flyers. Wie 

bei den vorherigen Auflagen wurde der Flyer an das Corporate Design der „Nationalen 
Naturlandschaften“, der Dachmarke der Nationalparke, Naturparke und Biosphärenreservate, 
angelehnt (siehe Abb. 64). Die Druckauflage betrug 10.000 Stück und es wurde bereits nachgedruckt. 

Der Flyer ist auch als PDF-Datei auf der Internetseite des TVBL verfügbar (TVBL, 2014). Demnächst soll 

der Flyer nochmals überarbeitet werden, um die Evaluationsergebnisse einfließen zu lassen sowie das 

aktuelle Corporate Design der Nationalen Naturlandschaften zu übernehmen. 

 

 

Abb. 64: Aktualisierter Projektflyer im Jahr 2019 (TVBL, 2019) 

6.1.2. Veranstaltungen und Vorträge 

Die Deichrückverlegung bei Lenzen ist nach wie vor sowohl bei internen als externen Veranstaltungen 

als Best Practise Beispiel für den ökologischen Hochwasserschutz gefragt. Die jeweils aktuellen 

Erkenntnisse aus den Untersuchungen werden fortlaufend in die Projektdarstellung integriert. 

Veranstaltungen in der Region (Auswahl) 
Forschertreffen  

Jeweils im Herbst 2011, 2014 und 2017 fand ein Forschertreffen zum Naturschutzgroßprojekt statt, 

das von der Biosphärenreservatsverwaltung initiiert und organisiert wurde. Während der eintägigen 

Veranstaltungen wurden aktuelle Forschungsaktivitäten von Hochschulen, Bundesbehörden und 

anderen in das Projekt involvierten Personen vorgestellt. Die Forschertreffen dienen dazu, die im 

Projektgebiet durchgeführten Forschungsvorhaben zu koordinieren, sich zu vernetzen und über die 

Forschungsergebnisse auszutauschen. 



https://www.bund.net/fluesse-gewaesser/lebendige-elbauen/das-projekt/
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• Vortrag „Wie kann die Resilienz von Flussauen erhöht werden? - Praxisbeispiele von der 

Mittelelbe“, BUND-Webinar: Widerstandsfähigkeit von Flussauen im Klimawandel 

(16.01.2024) 

• Exkursion „Elbtalaue bei Hochwasser“ für die Öffentlichkeit (27.01.2024)  

• Leitung Workshop „Konflikte und Konfliktbearbeitung bei der Umsetzung von 
Naturschutzprojekten“ beim Grüner Naturschutzkongress Sachsen-Anhalt, Halle 

(16.02.2024) 

• Vortrag „Renaturierung von Auen für Mensch, Natur und Klima - Praxisbeispiele an der 

Elbe“ Fachgespräch Auen, Potsdam (09.04.2024) 

• Vortrag „Wie kann die Widerstandskraft von Flussauen gestärkt werden? - Praxisbeispiele an 

der Elbe“ Boden und Klima: Online-Workshop (12.04.2024) 

• Öffentliche Aktion „Müllsammeln in der Deichrückverlegung nach dem Hochwasser“ 
(07.04.2024) 

• Vortrag „Renaturierung von Auen für Mensch, Natur und Klima - Praxisbeispiele an der Elbe“ 
beim „Fachgespräch Auen“ vom Haus der Natur und NABU Brandenburg, Potsdam 

(09.04.2024) 

• Impuls bei der Veranstaltung „Untersuchungen zur Verbesserung der Hochwassersituation an 
der Mittelelbe von Tangermünde bis Geesthacht"; Schiffsbereisung (11.04.2024) 

• Vortrag „Wie kann die Widerstandskraft von Flussauen gestärkt werden? Praxisbeispiele von 
der Mittelelbe“, Webinar „Ganzheitliches Wassermanagement in Stadt und Land“ des 
Europäischen Bodenbündnis (ELSA e.V.) und des Klima-Bündnis (12.04.2024) 

• Exkursion mit den Berlin-Brandenburger Herpetologen in das Gebiet der Deichrückverlegung 

(14.04.2024) 

• Vortrag „Rückgewinnung und Entwicklung von Auen - Praxisbeispiele von der Mittelelbe“, 
Austausch mit dem LfU Brandenburg, W 26 Gewässerentwicklung/Moorschutz, Burg Lenzen 

(16.04.2024) 

• Exkursion „Lasst uns über Bäume reden - 25 Jahre Auwaldentwicklung in der 

Deichrückverlegung Lenzen“ für die Öffentlichkeit (04.05.2024) 

• Exkursion „Allrounder Aue“ für die Öffentlichkeit (06.07.2024) 

• Vortrag „Dike relocation and large scale floodplain restoration on the Elbe river near 
Lenzen“, 14th European Conference on Ecological Restoration – Bridging Science, Practice, 

and Policy of Nature Restoration in Tartu, Estonia (26.-30.08.2024) 

• Projektvorstellung bei Schiffbereisung im Rahmen der Festveranstaltung “30 Jahre BUND-

Auenzentrum” (25.10.2024) 

• Vortrag „Renaturierung von Auen für Mensch, Natur und Klima - Projekterfahrungen von der 

Flusslandschaft Elbe“ Niedersächsische Gewässerlandschaften, Soltau (28.11.2024) 

• Vortrag „Auwälder für den Klimaschutz“ beim 33. Internationalen Donaukongress 

(7.12.2024) 

6.1.3. Veröffentlichungen 

Presse 
Im Evaluierungszeitraum wurde in der regionalen und überregionalen Presse immer wieder über das 

Naturschutzgroßprojekt berichtet. Die Themenschwerpunkte bildeten insbesondere nach dem 

Hochwasser 2013 die positive Hochwasserschutzwirkung der DRV Lenzen, das Naturschutzgroßprojekt 

als Oase der Biodiversität und als naturtouristische Destination sowie Ankündigungen und Berichte zu 

Veranstaltungen und Führungen (siehe Abb. 65). Die regionalen Presseartikel zur DRV werden in 
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− Märkische Allgemeine (2022): Nachwuchs bei den Wustrower Wildpferden in der Elbtalaue  

− Lauenburgische Landeszeitung (2022), Die Burg Lenzen als Ausgangspunkt für viele 

touristische Angebote in der Flusslandschaft Elbe TMB (Tourismus-Marketing Brandenburg 

GmbH) Prignitz: Naturerlebnis am großen Strom  

− JAHR MEDIA GmbH & Co. KG: Mein Pferd (2019): Wilde Pferdeherden in Deutschland, 
Lenzener Elbtalaue  

− Andreas Riedmiller, Lust auf NaTour (2016): Prignitz, Lenzen, Flusslandschaft Elbe 

Brandenburg     

− Planet Wissen (2021): Renaturierung von Auenlandschaften, Das Renaturierungsprojekt 

"Lenzener Elbtalaue" 

In den letzten Jahren ist vor allem regional (in der Märkischen Allgemeinen) über die Wildpferde und 

die Auenlandschaft berichtet worden. Die überregionale Aufmerksamkeit scheint leicht abgenommen 

zu haben. Alle Berichte und Artikel, die seit dem Ende des Projektes 2011 erschienen sind, sind so 

verfasst worden, dass der Leser für die Region und im speziellen für das Gebiet der Deichrückverlegung 

interessiert wird. Das Image einer besonderen Destination wird transportiert (Auenerlebnis, 

Wildpferde etc.). Dieses Image befördert das Interesse an der Region Elbtalaue und stellt eine 

bundesweite kostenlose Werbung für das Projektgebiet, für die Region, wie auch für die regionalen 

Anbieter dar.  

 

 

Der Tagesspiegel, 07.06.2024 Prignitz Express, 22.03.2023 

 
Elbe-Jeetzel-Kiebitz, 15.02.2023 

Abb. 65 Ausgewählte Presseartikel in der Lokalpresse in den Jahren 2023 und 2024  



https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/beitraege/2022/Podcast-FeldWaldKrise/schlitzt-die-deiche.html
https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/beitraege/2022/Podcast-FeldWaldKrise/schlitzt-die-deiche.html
https://www.rbb-online.de/doku/u-w/wo-brandenburg-am-schoensten-ist-entdeckungen-in-der-natur.html
https://www.rbb-online.de/doku/u-w/wo-brandenburg-am-schoensten-ist-entdeckungen-in-der-natur.html


https://doi.bafg.de/BfG/2015/BfG-1848.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/warum-wirmehr-auenwald-brauchen-burg-lenzen-bund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/warum-wirmehr-auenwald-brauchen-burg-lenzen-bund.pdf
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Hochwassersituation an der Mittelelbe von Tangermünde bis Geesthacht – 2D-Modellierung 

Mittelelbe. Bericht der Bundesanstalt für Gewässerkunde BfG-2175, Koblenz. DOI: 10.5675/BfG-2175. 

Verfügbar unter: http://doi.bafg.de/BfG/2024/BfG-2175.pdf. 

Heinrich-Böll-Stiftung & BUND (Hrsg.) (2025): Wasseratlas 2025 - Daten und Fakten über die Grundlage 

allen Lebens. Kap. Biodiversität - Nasse Lebensräume. 

https://www.boell.de/de/2024/11/26/wasseratlas-2025 

Ehlert, T., Buchta, R., Kleinwächter, M., Quick, I. (eingereicht): Bedeutung renaturierter Auen für einen 

intakten Landschaftswasserhaushalt am Beispiel der Mittleren Elbe und der Unteren Havelniederung. 

Korrespondenz Wasserwirtschaft, Schwerpunktheft "Landschaftswasserhaushalt“ 

6.2. Vereinbarungen zum Folgemanagement 

6.2.1. Landwirtschaftliche Nutzung auf Eigentumsflächen des Projektträgers 
Die Karte in Abb. 66 zu den Eigentumsflächen des Projektträgers stammt aus dem 

Projektabschlussbericht (Damm, 2014). Entsprechend der Anforderungen aus dem PEP (Planland, 

2005) zur Erreichung der Entwicklungsziele wurden und werden mit den pachtenden 

landwirtschaftlichen Betrieben in den Pachtverträgen für die Flurstücke 2, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21 und 

24 der Flur 108, Gemarkung Lenzen sowie das Flurstück 37 der Flur 104, Gemarkung Wustrow folgende 

Bewirtschaftungsauflagen vereinbart (Damm, 2014):  

− Verzicht auf Düngung  

− Verzicht auf Pflanzenschutzmaßnahmen  

− Nachsaat und Pflegeumbruch sind nicht erlaubt  

− Besatzdichte 1 GVE/ha in jeder Teilfläche nicht überschreiten  

Für die Stromtalwiesen-Entwicklungsfläche Flurstück 6 der Flur 108, Gemarkung Lenzen wurden 

erweiterte Bewirtschaftungsauflagen aufgenommen: 

− zweischürige Mahd ohne (oder mit extensiver) Nachbeweidung in jährlicher Absprache der 

Mahdtermine mit dem Eigentümer bzw. dem fachlichen Vertreter des Natur-

schutzgroßprojektes, nach Projektende voraussichtlich dem Vertreter des Biosphä-

renreservates  

− Mahd in Blöcken von innen nach außen  

− Zweite Nutzung nicht vor der Samenreife von Silaum silaus, Centaurea jacea, Cnidium dubium 

u. a. bzw. nicht vor dem 1. September  

− Keine Düngung (auch keine P, K-Grunddüngung)  

− Keine Pflanzenschutzmaßnahmen  

− Kein Grünlandumbruch, keine Schlitz- oder Übersaat  

− Tolerierung der vom Naturschutzgroßprojekt initiierten Maßnahmen zur floristischen 

Verbesserung der Stromwiesen laut Pflege- und Entwicklungsplan und diesbezüglicher 

aktueller methodischer Anpassungen  

− Keine Entwässerung  

Der Trägerverbund Burg Lenzen e.V. hat für seine Flächen im Kerngebiet als Eigentümer im Jahr 2020 

die Pachtverträge für weitere 10 Jahre verlängert. Beim Flurstück 37, Flur 104 in der Gemarkung 

Wustrow wurde dabei neu verhandelt, dass der Pächter ca. 2 ha der gepachteten Fläche für das 

Betreiben der Wildpferdehaltung zur Nutzung überlässt. Ebenso sind unter bestimmten Umständen 

http://doi.bafg.de/BfG/2024/BfG-2175.pdf
https://www.boell.de/de/2024/11/26/wasseratlas-2025
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auf den Flurstücken 2, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21 und 24 in Flur 108 die Flächen als Ausweichflächen für 

die Pferde und sonstigen Weidetiere der halboffenen Weidelandschaft in der DRV zur Verfügung zu 

stellen, sofern die Wasser- und Bodenverhältnisse dies zulassen. 

Für die Stromtalwiesen-Initialisierungsfläche auf dem Lütkenwischer Werder wurde eine freiwillige 

Beschränkung auf eine extensive, spätherbstliche Nachbeweidung mit dem Nutzer vereinbart (Damm, 

2014).  

6.2.2. Einrichtungen des Naturschutzgroßprojektes  

Besucher*innenlenkung 
Die Einrichtungen des Naturschutzgroßprojektes zur Besucher*innenlenkung, darunter die 

Hinweisschilder, die Informationstafeln und die Beobachtungsplattform „Auenblick“ werden 
entsprechend der in Kap. 4.1.5 dargestellten Vereinbarungen auch zukünftig unterhalten. Lediglich die 

Vereinbarung zur Unterhaltung des Gandower Fährdamms wird zukünftig an aktuelle Entwicklungen 

angepasst.  

Verkehrssicherung Gandower Fährdamm 
Für die Unterhaltung des Weges auf dem Gandower Fährdamm wurde zwischen dem Projektträger 

und dem Forstamt Kyritz am 28.01.2010 ein Vertrag abgeschlossen, der die 

Verkehrssicherungsarbeiten inklusive kleinerer Reparaturen der Wegeoberfläche beinhaltet (siehe 

TVBL, 2021 Anlage 4.2). Die Kontrollgänge zur Verkehrssicherung wurden in den Jahren nach dem 

offiziellen Projektende, wie vertraglich festgelegt, zweimal jährlich durchgeführt und jeweils mit einem 

Protokoll dokumentiert. Notwendige Baumfällungs-, Beräumungs- und Instandsetzungsarbeiten 

wurden durch Mitarbeiter*innen des Forstamtes Kyritz übernommen und dem Projektträger in 

Abb. 66: Eigentumsverhältnisse im Projektgebiet   
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6.2.3. Hydraulik und Entwicklung in Schlitz 5 bzw. Schlitz 1 
Gemäß dem Planfeststellungsbeschluss zur DRV sollte eine Arbeitsgruppe zum zukünftigen Umgang 

mit dem fünften Schlitz des Altdeiches mit der niedrigsten Sohlhöhe eingerichtet werden. Als 

Teilnehmende waren der Projektträger, das Brandenburgische Landesumweltamt, die Untere und 

Obere Wasserbehörde, die Biosphärenreservatsverwaltung, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 

sowie das Bundesamt für Naturschutz vorgesehen. Gegenstand der Arbeitsgruppe sollte die fachliche 

Einschätzung sein, „ob die Sohltiefe des Haupteinstromes angemessen ist, oder ob ggf. eine Korrektur 

zu erfolgen hat“, da das Biosphärenreservat eine tiefere Sohlhöhe befürwortet hat, um möglichst eine 
naturnahe Auendynamik zu erreichen (siehe TVBL, 2021 Anlage 5.1). Die Leitung und Einberufung der 

Arbeitsgruppe wurde laut dem „Ergebnisprotokoll der Beratung zwischen den Referaten Ö5 und GR5 
des LfU zur Bildung einer Arbeitsgruppe beim Vorhaben „Deichrückverlegung Lenzen“ dem 
Referatsleiter Ö5 übertragen (siehe TVBL, 2021 Anlage 5.1). 

Herr Jens Martin, Sachbearbeiter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Referats W21, LfU, (Martin, 

2017) teilte zu dieser Thematik per Email mit, dass das Thema nach dem ersten Treffen der 

Arbeitsgruppe zur Begleitung der Schlitzung des Altdeiches im X.BA der Elbedeichsanierung 

„Deichrückverlegung Wustrow – Lenzen“ nicht weiter verfolgt wurde und verwies auf ein 

entsprechendes Protokoll der Arbeitsgruppe vom 04.10.2011 „Protokoll der zweiten Sitzung der 
Arbeitsgruppe zur Begleitung der Schlitzung des Altdeiches im X.BA der Elbedeichsanierung 

‚Deichrückverlegung Wustrow – Lenzen‘“ (Martin, 2017). Unter TOP 3 findet sich die Entscheidung, 

dass die „Vertiefung des Schlitzes 5 […] von den Anwesenden als nicht erforderlich angesehen [wird], 
da daraus keine maßgeblichen Auswirkungen auf die Pflanzungen im DRV-Gebiet zu erwarten sind 

(siehe TVBL, 2021 Anlage 5.2). 

6.2.4. GIS-Betreuung 
Die aktuellen sowie auch historische Geodaten sind auch für die Öffentlichkeit über die Plattform 

`GEOBROKER`, einem Online-Vertriebssystem der Landesvermessung und Geobasis Berlin-

Brandenburg (LGB) für Karten, Daten und Dienste, zugänglich. Unter der Spezifizierung Biotope, 

geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG) und FFH-Lebensraumtypen im Land 

Brandenburg sind entsprechend die Kartierungsergebnisse für das Naturschutzgroßprojekt hinterlegt.  

Des Weiteren werden bundesweit Vogelbeobachtungen durch Ehrenamtliche und Mitarbeiter*innen 

der Naturwacht in der Online-Datenbank 'ornitho' unter Geodatenbezug erfasst und archiviert. 

Zusätzlich ermöglicht die kartengestützte Koordinatenerfassung der Datenbank 'Multibase' die 

einheitliche Erfassung unterschiedlicher Artengruppen durch Mitarbeiter*innen der Naturwacht und 

Verwaltung des Biosphärenreservates.  

Die Flächenverwaltung der Eigentumsflächen des TVBL sowie des BUND Landesverbandes 

Niedersachsen e.V. erfolgt durch den TVBL. Die entsprechenden Flächendaten liegen als GIS-Dateien 

vor. 

6.2.5. Grundbuchliche Sicherung  
Im Projektabschlussbericht ist vermerkt, dass die Eintragung der im Bodenordnungsverfahren Lenzen 

erworbenen Flächen in die Grundbücher erst am Ende des Verfahrens erfolgt (Damm, 2014). Zum 

Projektende war das Bodenordnungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen.  

Gemäß Projektabschlussbericht wurden die „textlichen Einträge für die Grundbücher der im Projekt 
erworbenen Flächen mit dem BfN und dem Land Brandenburg abgestimmt und liegen der 

verfahrensführenden Behörde mit Antrag um Eintragung in die Grundbücher vor. Nach Auskunft des 
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Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Neuruppin vom 

9.08.2011 wurde die Änderung der Grundbücher beim Grundbuchamt Perleberg beantragt. Letzteres 

teilte am 13.09.2011 auf telefonische Anfrage mit, dass die Eintragung noch nicht erfolgt sei, der 

Projektträger aber bei Vollzug schriftlich unterrichtet werde.“ (Damm, 2014) 

Für alle in Tab. 16 aufgelisteten Flächen ist die grundbuchliche Sicherung inzwischen erfolgt. Die 

Auszüge aus den entsprechenden Grundbüchern liegen dem Projektträger vor.  

Tab. 16: Flächenerwerb - Aus Projektmitteln erworbene Flurstücke in der Qualmwasserzone des 
Deichrückverlegungsgebietes (Flächenangaben in Hektar) (Damm, 2014) 

 

6.2.6. Deich- und Wegeunterhaltung 

Deichunterhaltung 
Die Gesamtheit der Deichanlagen ist weiterhin im Eigentum und in der Verantwortung des Landes 

Brandenburg, welches für die Unterhaltung und alle weiteren Maßnahmen verantwortlich ist. 

Ausgeführt werden die nötigen Maßnahmen durch den Wasser- und Bodenverband Prignitz. Gemäß 

des Managementplans für die FFH-Gebiete 112 „Lenzen-Wustrower Elbniederung“ und 310 
„Gandower Schweineweide“ erfolgt die „Pflege der Hochwasserschutzdeiche durch eine 2-mal jährlich 

stattfindende Schafbeweidung (April/Mai, August/September) mit entsprechender Nachmahd. 

Weiterhin erfolgen eine Treibgutbeseitigung und ein Schleppen der Böschung bzw. des Schutzstreifens 

(meist im März). Die Maßnahmen auf dem Neudeich finden im Bereich der Böschungen, der Krone und 

der beidseitigen 5 m breiten Schutzstreifen statt“ (Kreinsen und Peter, 2017). 

Des Weiteren führt der FFH-Managementplan aus, dass „der Altdeich (die komplette Wasserseite, die 
Landseite der unverstärkten Altdeichreste inkl. des jeweiligen 5 m breiten Deichschutzstreifens und 

die Rampen) [weiterhin unterhalten wird], um die Funktion als Leitdeich zu erhalten. In der Regel 

erfolgt hier ebenfalls eine Schafbeweidung (1. Schafhutung möglichst früh im Mai, Fertigstellung bis 

1.6.; 2. Schafbeweidung frühestens 10 Wochen nach der ersten Pflege ab Ende Juli und Nachmahd ab 

August). Auf dem Deichunterhaltungsweg erfolgt ebenfalls eine Treibgutberäumung und Schleppen 

mit Wiesenegge im März/April. Die beidseitigen Bankette werden auf einer Breite von 2 m gemäht (1. 

Mahd bis 1.6.; 2. Mahd ab August)“ (Kreinsen und Peter, 2017). 
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Wegeunterhaltung 
„Die Rüsterdrift ist nur noch als Zufahrt für die Nutzung des unmittelbaren Elbvorlandes im Bereich 
des sogenannten Pappelwerders (etwa vom ersten bis zum dritten Deichschlitz) von Bedeutung“. 

Abhängig von der Intensität der Nutzung dieser bisherigen Weideflächen kann der landwirtschaftliche 

Betrieb eine Unterhaltung des aktuell stellenweise in schlechtem Zustand befindlichen unbefestigten 

Weges durchführen. Aus naturschutzfachlicher Sicht des Biosphärenreservates ist eine Unterhaltung 

des Weges nicht erforderlich und eine Wegeaufgabe könnte erwogen werden“ (Damm, 2014).  

Der Fährdamm wird im Bereich der Deichrückverlegung für die nachhaltige touristische Nutzung 

einmal jährlich in Verantwortung der Biosphärenreservatsverwaltung gepflegt (Gehölzrückschnitt).  

6.3. Kosten des Folgemanagements 
Die Kostenübersicht für das Folgemanagement seit dem offiziellen Projektabschluss ist in Tab. 17 

dargestellt. Der Projektträger erzielte in dem Zeitraum von 2012 bis 2023 Einnahmen aus Pacht- und 

Grundabgabenerstattungen in Höhe von insgesamt 127.212,31€. Demgegenüber fielen in diesem 
Zeitraum Ausgaben von insgesamt 181.508,65€ an. Die Ausgaben setzen sich aus den folgenden Posten 
zusammen: „Rückzahlung Projektmittel, Grundabgaben, Verkehrssicherung“. Darin enthalten sind die 
Kosten für die Verkehrssicherung auf dem Gandower Fährdamm sowie die Grundsteuer für die 

Eigentumsflächen des Projektträgers. Die Kostenposition „Betreuung, Öffentlichkeitsarbeit 
Berichterstellung (Personal)“ enthält u. a. die Ausgaben für die Betreuung der Flächen, des „Auenblick“ 
und der Infotafeln, sowie Kosten für Vorträge und Führungen in das Projektgebiet und die Koordination 

und Erstellung der jeweiligen Evaluationsberichte. Die Kosten für „Evaluierung sowie Berichterstellung 
(an Dritte)“ setzen sich aus dem Gutachten zur Evaluierung der Fischfauna und der Studie zur 
sozioökonomischen Evaluierung sowie einem Werkvertrag zur Mitwirkung bei der Erstellung des 

Evaluierungsberichtes zusammen.  
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Tab. 17: Kostenübersicht für das Folgemanagement - Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 

Jahr   Einnahmen   Ausgaben 

    
Pacht- und 

Grundabgabenerstattung 
  

Rückzahlung 

Projektmittel, 

Grundabgaben, 

Verkehrssicherung 

Betreuung, Öffentlichkeitsarbeit 

Berichterstellung (Personal) 

Evaluierung sowie 

Berichterstellung (an Dritte) 

2012   9.176,96 €    3.270,28 €                                        4.000,00 €    

2013   9.176,96 €    2.329,36 €                                        4.000,00 €    

2014   9.176,96 €    1.807,52 €                                        4.000,00 €    

2015   9.313,41 €    663,18 €                                         6.500,00 €    

2016   9.313,41 €    2.353,78 €                                         7.000,00 €    

2017   9.313,41 €    2.072,94 €                                         12.000,00 €  19.060,00 €  

2018  9.358,87 €  1.523,90 € 9.500,00 € 1.020,00 € 

2019  9.358,87 €  1.523,90 € 11.163,84 €  

2020  9.358,87 €  1.548,31 € 9.500,00 €  

2021  14.505,61 €  1.666,14 € 9.500,00 €  

2022  14.516,91 €  1.666,14 € 16.015,35 € 10.281,60 € 

2023  14.642,07 €  1.637,36 € 19.500,00 € 13.203,05 € 

              

Summen   127.212,31 €   22.062,81 € 115.881,19 € 43.564,65 €  

              

Gesamteinnahmen   127.212,31 €      Gesamtausgaben 181.508,65 € 
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7. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Im vorliegenden Kapitel werden die Evaluierungsergebnisse für die einzelnen Projektmaßnahmen 

zusammenfassend ausgewertet, potenzielle Zielkonflikte benannt und gegebenenfalls 

Anpassungsvorschläge daraus abgeleitet. Darüber hinaus wurden die Empfehlungen der 

Gutachter*innen und weiterer Fachexpert*innen für das Naturschutzgroßprojekt und zukünftige DRV-

Projekte integriert. 

7.1. Zusammenfassende Auswertung der Evaluierungsergebnisse und 

Entwicklungsprognosen 
Mit der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes wurden die beiden Hauptziele verfolgt, eine von 

fließgewässerdynamischen Prozessen geprägte, naturnahe Auenlandschaft wiederherzustellen und 

gleichzeitig eine entscheidende Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Region zu erreichen.  

7.1.1. Flächensicherung und Störungsminderung 
Im Rahmen der Projektumsetzung und in den Folgejahren wurden die notwendigen Voraussetzungen 

zur langfristigen Sicherung der o.g. Projektziele geschaffen. Entscheidend hierfür ist, dass ein Großteil 

des DRV-Gebietes in der zukünftigen Kernzone des BR liegt, für die eine von 

„fließgewässerdynamischen Prozessen geprägte und von menschlicher Nutzung weitgehend 

unbeeinflusste Entwicklung vorgesehen ist“ (Kreinsen und Peter, 2017). Darüber hinaus wurden die 

Zielsetzungen des PEP (Planland, 2005) weitgehend in die aktuelle FFH-Managementplanung 

aufgenommen. 

In der „faktischen“ Kernzone findet weder eine Angel- noch eine forstwirtschaftliche Nutzung statt. In 

den Vereinbarungen zur Jagd ist seit 2014 geregelt, dass eine Regulierung des Wildbestandes nur unter 

forstlichen Zielstellungen, d. h. zur Sicherstellung der Naturverjüngung erfolgen soll (Kreinsen und 

Peter, 2017). Trotz der Aufkündigung der Vereinbarung zur Angelnutzung seitens des Anglervereins 

werden die von der Biosphärenreservatsverwaltung vorgegebenen Verbote der Angelnutzung im 

Gebiet des Naturschutzgroßprojektes akzeptiert und in der Öffentlichkeitsarbeit auf diese 

Einschränkung verwiesen. Wie die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigten, konnten durch 

die Maßnahmen zur Besucher*innenlenkung, insbesondere die Integration des Deichkronenradweges 

auf dem Neudeich in die Wegeführung des internationalen Elberadweges und Ausweisung eines 

Rundwanderwegs, im östlichen Teil des DRV-Gebietes, eine weitgehende Störungsminderung für das 

DRV-Gebiet erreicht werden (Kap. 4.1.5). Hinweise zur Besucher*innenlenkung und Vermarktung des 

Runderwanderwegs (Kreinsen und Peter, 2017; Peters und Christian, 2017) wurden mit der Darstellung 

des Weges im Rahmen des Projektes „Wanderbare Prignitz“ durch den Tourismusverband Prignitz 
2021 adressiert. 

7.1.2.   Hochwasserschutz und Überflutungsdynamik 
Im Hinblick auf die Hochwasserschutzwirkung hat die Deichrückverlegung ihre Funktionsfähigkeit beim 

Hochwasser 2013 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem der Hochwasserspiegel laut Studien der 

BfG und der BAW um mehrere Dezimeter abgesenkt und die hochwassersenkende Wirkung 

flussaufwärts sogar noch bis zum Pegel Wittenberge nachgewiesen werden konnte.  

Im Gebiet der DRV hat sich der Anteil des Abflusses, der bei Hochwasser über den Flussschlauch 

abgeführt wird, verringert, so dass eine Abnahme des Feststofftransports und eine Verringerung 

langfristigen Sohleintiefung im Ausleitungsbereich erreicht werden könnte. Durch die 

Wiedereinleitung des Abflussanteils aus dem rechten Vorland am westlichen Ende der DRV kommt es 
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wiederum zu Sohleintiefungen.  Eine trendbehaftete Entwicklung der Flusssohle kann allerdings erst 

langfristig verlässlich nachgewiesen werden (Faulhaber, 2017).  

Seit der Schlitzung des Altdeiches unterliegen die zurückgewonnenen Überflutungsflächen wieder 

weitgehend der natürlichen Überflutungsdynamik der Elbe. Die Wiederherstellung der 

Überflutungsdynamik wurde anhand von Messdaten der Böschungspegel und der 

Oberflächenwassermesspegel der BAW im Evaluierungszeitraum belegt. Dabei ist jedoch zu bemerken, 

dass der Einstrom der Elbe in das Projektgebiet erst deutlich über dem Mittelwasserniveau von 2,80 

m am Pegel Wittenberge (Referenzzeitraum 2000-2010) bzw. 2,43 m (Pegel Wittenberge, 

Referenzzeitraum 2010-2020) erfolgt und sich dies als hemmender Faktor für eine naturnahe 

Auenentwicklung erweisen kann. Dieser Aspekt wird auch im Gutachten zur Entwicklung der Avifauna 

(siehe 5.3) sowie der Fischfauna (siehe 5.4) aufgegriffen. 

Die Modelle der Oberflächenströmung der BAW haben sich hinsichtlich der Prognosefähigkeit 

bewährt. Gleichwohl verbleibt auch bei großem Aufwand (Messungen, Modellierungen) eine 

Unschärfe, die bei praktischen Entscheidungen zu berücksichtigen ist (Faulhaber, 2017). 

Ein weiteres positives Ergebnis des Projektes ist die erfolgreiche Aktivierung der Grundwasserdynamik 

im Projektgebiet. Das von der BAW installierte Grundwassermesssystem war in der Lage, das Ein- und 

Ablaufen sämtlicher Hochwasserereignisse aufzuzeichnen. Die Messungen zeigen eine deutliche 

Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts im Gebiet.  

Nach Auswertungen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) zur Entwicklung des 

Abflussregimes und der Saisonalität der Hoch- und Niedrigwasserabflüsse der Elbe zwischen 1931 und 

2010 zeigt sich der Trend eines früheren Einsetzens der Niedrigwasserabflüsse (IKSE 2022). Im 

Zeitraum 1991 - 2010 traten diese 6 bis 7 Wochen früher ein, sodass das Abflussminima bereits Mitte 

August festgestellt wurden (IKSE 2022). Als Hauptursache werden die steigenden Lufttemperaturen 

und die dadurch verstärkte Verdunstung sowie das frühere Abtauen der Schneedecke und das 

häufigere auftretende Tauwetter im Winter angegeben (IKSE 2022). Der Trend scheint sich in dem 

vergangenen Jahrzehnt noch weiter zu verstärkt zu haben. So waren die Elbauen inkl. der DRV seit dem 

Jahrhunderthochwasser 2013 bis einschließlich 2023 durch nur geringfügige und kurze Überflutungen 

geprägt (siehe Abb. 28). Insbesondere die Jahre 2018 und 2019 zeichneten sich durch eine extreme 

und ungewöhnlich lange Sommerdürre aus. Zum Jahreswechsel 2023/2024 traten nach über 10 Jahren 

erstmals wieder Hochwasserstände über dem Mittleren Hochwasser auf, welche zu einer mehr als 10-

wöchigen Durchströmung des Gebietes bis Mitte März führten. Da die Überflutungsdynamik der 

bestimmende Faktor für den Ablauf auetypischer Prozesse ist, hatten die enormen Schwankungen 

einen großen Einfluss auf die Entwicklung auetypischer Lebensräume im Projektgebiet. 

Auch von den Gutachter*innen wurde darauf hingewiesen, dass die Entwicklung in der DRV von 

extremen klimatischen Bedingungen geprägt waren.  Mit der prognostizierten Zunahme von Dürren 

an der Elbe (IKSE 2022) muss die Häufigkeit und Dauer von Überflutungen in das Gebiet der DRV im 

Blick behalten und ggf. abgewogen werden, ob eine Vertiefung eines oder mehrerer Schlitze für 

notwendig für eine natürliche Auenentwicklung erachtet wird.  

 

7.1.3. Wiederherstellung naturnaher Auenlebensräume 
Die Auswertung der Gutachten zu den biotopeinrichtenden Maßnahmen zeigt, dass sich das DRV-

Gebiet aktuell in einem Übergangsstadium hin zu einer naturnahen Auenlandschaft befindet und 
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Konzentration von Fischen im Bereich einer alten Biberburg gegeben (Streybell mdl. 2022). 

Problematisch könnte dabei sein, dass nach Beobachtung durch Hempel (mdl. 2022) Nutrias und Biber 

den Aufwuchs an den Gewässern offenbar sehr schnell abfressen. 

Bei den Befischungen im Jahr 2016 und 2022 wurden in Flutmulde Ost, gerade im Bereich des 

eingebrachten Laichkieses, sehr hohe Individuenzahlen von Quappen der Altersklasse 0+ festgestellt. 

Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Art dort erfolgreich abgelaicht 

hat. Zum Schutz der Quappeneier, sollte auf Empfehlungen der Gutachter v.a. im Winter Störungen im 

Bereich des Laichsubstrates vermieden werden. Die Flutmulden in der Lenzener Elbtalaue bieten in 

ihrem überwiegenden Teil allerdings wenig Strukturen für auf Hartsubstrate angewiesene 

Winterlaicher bzw. weitere Fischarten. Möglich wäre ein Ablaichen der in den Flutmulden 

vorhandenen Quappen auf dem eingebrachten Kiessubstrat in Flutmulde Ost oder in den eher selten 

vorkommenden Bereichen, in denen Totholz oder Baumwurzeln vorhanden sind. Teilweise ist auch in 

etwas tieferen Gewässerbereichen noch Hartsubstrat (größere Steine und 

Raseneisensteinkonkretionen) vorhanden. Der eingebrachte Kies in Flutmulde Ost war auch 13 Jahre 

nach der Öffnung der Flutmulden für temporäres Einströmen von Elbwasser nicht von Feinsubstraten 

überdeckt. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das hier einfließende Elbwasser dieses 

Laichhabitat immer wieder frei spült. Nach Aussage von Hempel (mdl. 2022), der die Befischung 2022 

begleitete waren die Wassertiefen in den Flutrinnen noch ähnlich wie 2016/2017 und auch an der 

Sohle, welche sich noch als relativ fest darstellte, waren keine großen Veränderungen wahrzunehmen. 

In der Beweidung durch die Rinder und Pferde kann grundsätzlich kein wesentliches Problem erkannt 

werden, da die Tiere wahrscheinlich eher die flachen Uferbereiche als Tränken nutzen und tiefere 

Areale wahrscheinlich nur über die Sommermonate aus Gründen der Thermoregulierung aufgesucht 

werden. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass sich der Einfluss der Großherbivoren positiv auf 

andere Artengruppen wie Vögel, Insekten und Amphibien auswirkt, da hierdurch vegetationsfreie 

Flächen geschaffen werden, die zahlreichen auf solche Habitate spezialisierten Arten gute 

Lebensraumbedingungen bieten. 

7.1.4. Wahrnehmung des Projektes in der Öffentlichkeit 
Insgesamt genießt das Naturschutzgroßprojekt „Lenzener Elbtalaue“ eine hohe Akzeptanz bei der 
regionalen Bevölkerung. Die Zustimmungsrate zur DRV und zum Naturschutzgroßprojekt hat sich nach 

der Erhöhung im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2009 (nahezu drei Viertel der Befragten) bei der 

Evaluation im Jahr 2022 nochmals erhöht auf 85 %. Die in der Befragung 2009 geäußerten Bedenken 

eines steigenden Grundwasserspiegels und vermehrter Qualmwasseraustritte haben sich nicht 

bewahrheitet. Dies ist den meisten Akteuren im Gebiet inzwischen bewusst und die Grundlage dafür, 

dass das Vertrauen in das Naturschutzgroßvorhaben in der Region gewachsen ist.  

Bei einigen Themen besteht weiterhin Kommunikations- bzw. Vermittlungsbedarf. Dies betrifft die 

naturschutzfachlichen Ziele des Projektes, die trotz des umfassenden Informationsangebotes bei 

Vorträgen und Führungen nicht bei allen Befragten uneingeschränkt bekannt zu sein scheinen sowie 

einzelne Zweifel an der Unbedenklichkeit der DRV bspw. hinsichtlich des Hochwasserschutzes sowie 

von Sohlumlagerungen im Bereich der Fähre Lenzen sowie der Seegemündung (siehe Kap. 4.3.2).  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die DRV als überregionales Thema etabliert hat und dadurch 

eine gute Außendarstellung für die Region erzeugt. In der Fachöffentlichkeit wird das 

Naturschutzgroßprojekt bundesweit deutlich positiv wahrgenommen. 
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7.1.5. Sozioökonomische Entwicklung  
Die DRV kann heute als eine von mehreren Bausteinen für die wirtschaftliche Perspektive im Tourismus 

(„Naturraum Elbe“ als Destination) im Amt Lenzen-Elbtalaue gelten. Der Tourismus im Amt Lenzen-

Elbtalaue hat sich in den letzten Jahren professionalisiert. Darüber hinaus konnte die Region ihren 

Einzugsbereich etwas erweitern. Es zeigt sich allerdings im Vergleich zur Phase kurz nach der 

Umsetzung der DRV, dass die Wirkung der DRV auf die heutigen Veränderungen der Region weniger 

deutlich zu Tage tritt. Externe, schwer beeinflussbare Faktoren, wie der demographische Wandel oder 

die periphere Lage, haben einen wesentlich größeren Einfluss auf die Gebietsentwicklung. Insgesamt 

fällt der Umsatz im Vergleich zu 2010 ähnlich aus. Die Arbeitsplatzsituation stellt sich relativ 

ausgeglichen dar. Diese Entwicklung folgt dem Trend im Land Brandenburg (Peters und Christian, 

2017). 

Das Projektgebiet selbst scheint für viele Tourismusanbieter zu unspektakulär, um es separat zu 

vermarkten. Vielmehr müssen touristische Angebote entwickelt werden, die die Besonderheiten der 

Flächen in einen größeren Kontext einbinden. „Auenwildnis“ oder „Erlebnis Elbe“ könnten Themen 
sein, um alle Tourismusanbieter anzusprechen und die Vermarktung dieser Destination koordiniert zu 

betreiben. Ein spezielles Segment des „Fachtourismus“ bietet sich dagegen uneingeschränkt an. Hier 
könnten insbesondere für die relevanten wissenschaftlichen Studiengänge (Naturschutz, 

Landschaftsplanung, Biologie etc.) „modulare Exkursionspakete“ (ein- oder mehrtätige Seminare mit 

Führungen durchs Gebiet) entwickelt und beworben werden (Peters und Christian, 2017). 

Das neue ahead burghotel ist wie zuvor das BioHotel Burg Lenzen ein großes Zugpferd für den 

Tourismus der Region, von dem auch andere Anbieter durch den Gäste- und Übernachtungszuwachs 

profitiert haben. Es zeigt sich, dass gerade der Fachtourismus eine große Bedeutung für die Region 

erlangt hat. Mit der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes ist ein Alleinstellungsmerkmal für die 

Region geschaffen worden, über das in Presseartikeln und Reiseberichten positiv berichtet wird. 

Hierdurch wird eine bundesweite Aufmerksamkeit für die Region erzeugt (Peters und Christian, 2023). 

7.2. Vorschläge zur Maßnahmenanpassung und zum Monitoring 
Boden  

„Um den Einfluss der Sedimente auf die Monitoringflächen genauer beschreiben zu können, wäre es 
bei weiteren Untersuchungen dienlich, wenn auch die Elbsedimente auf die verschiedenen 

bodenchemischen Parameter, wie Schadstoffe, pH-Wert, Nährstoffe und elektrische Leitfähigkeit hin 

untersucht würden. Dies könnte mit Hilfe von Sedimentfallen umgesetzt werden. Neben den 

zusätzlichen Untersuchungen der Elbesedimente wäre eine automatisierte und regelmäßige Messung 

der Grundwasserstände von hohem Interesse. Gerade in Bezug auf den Klimawandel, lässt sich schwer 

sagen, welchen Einfluss dieser auf die Monitoringflächen hat. Eine dauerhafte Kontrolle des 

Bodenwasserhaushalts ausgewählter Standorte wäre unter den Aspekten der Sukzession der 

Vegetation und des Klimawandels eine wichtige Überwachungsmaßnahme, die trotz erheblicher 

Neuentwicklungen in der Sensortechnik aufgrund der Situation des Gebietes aber mit einem hohen 

kontinuierlichen Aufwand verbunden wäre.“ (Eschenbach und Becker, 2023) 

Hydraulik 

Die bereits in Kap. 7.1.2 angesprochene eingeschränkte Überflutungsdynamik durch die Anbindung 

des DRV-Gebietes deutlich oberhalb des Mittelwasserniveaus der Elbe wurde insbesondere im 

Gutachten zur Avifauna  bemängelt (GFN Umweltpartner, 2021), da fortschreitende Sukzession zum 

allmählichen Verlust günstiger Habitatbedingungen an den Flutrinnen führt. Eine stärkere 

Durchströmung des Gebietes würde dieser Entwicklung entgegenwirken. Im Gutachten zur 
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Vision von Wildnisgebieten im Sinne von Schoof et al. (2018) in der Kernzone des Biosphärenreservates 

als gegeben angesehen wird. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die historischen 

Flurbezeichnung Lenzener „Kuhblank“ etymologisch auf die slawische Bezeichnung für „Stutenwiese“ 
zurück geht (Wauer 1989). 

Stormtalwiesenförderung 

Bezüglich der Stromtalwiesenflächen-Monitorings wäre eine Verdopplung der Probeflächenzahl und 

eine gleichmäßige Zufallsverteilung innerhalb, als auch außerhalb der mit Mahdgut beimpften Flächen 

empfehlenswert. Zudem könnten die Dauerbeobachtungsflächen durch die Anlage von ebenfalls 

dauerhaft markierten Transekten (definierte Länge und eine Lage quer zu den Impfstreifen) ergänzt 

werden. Des Weiteren könnten andere externe Einflussfaktoren, wie bspw. Witterung, Management 

und Hydrologie, durch die Anlage von weiteren Kontrolltransekten in angrenzenden Wiesenbereichen 

ohne Mahdgutübertragung, erfasst werden (Terwei, 2021).  

Sozioökonomische Entwicklung 

Auf die Hinweise zur Besucher*innenlenkung von Kreinsen und Peter (2017) und von Peters und 

Christian (2017) zum Rundwanderweg über den Gandower Fährdamm wurden aufgegriffen. Im 

Rahmen des Projektes „Wanderbare Prignitz“ zur besseren Vermarktung von Wanderangeboten in der 
Prignitz durch den Tourismusverband Prignitz wurde 2021 der Weg neu markiert und ausgeschildert. 

Der Weg wird in der aktualisierten Wanderbroschüre des Tourismusverbandes sowie auf der Webseite 

dargestellt. Auf der Webseite wird auch auf den Eichenprozessionsspinner sowie auf die Elbepegel, bei 

denen gewandert werden kann, hingewiesen (https://dieprignitz.de/?cid=1683618655). Eine 

gesonderte Wegeführung vom/zum Parkplatz muss noch erfolgen. Der Vorschlag, die Unterhaltung 

des Gandower Fährdamm für die Radnutzung auszuweiten, widerspricht dem Ziel den Wanderweg als 

Wildnispfad innerhalb der zukünftigen Kernzone zu etablieren, und wird daher nicht empfohlen.  

Die Kommunikation zur Wirkung und den Zielen des Naturschutzgroßprojektes sollte weiterhin 

aufrechterhalten werden, da trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit bei einigen Themen, darunter die 

Wirkung und die Unbedenklichkeit der DRV und die naturschutzfachlich begründete Pflegebeweidung, 

weiterhin Kommunikations- bzw. Vermittlungsbedarf zu bestehen scheint. Der Austausch zu diesen 

Themen sollte, wie bisher, über Formate wie öffentliche Veranstaltungen, Führungen und Vorträge 

erfolgen. 

 

7.3. Empfehlungen für zukünftige Deichrückverlegungsprojekte von 

Fachexpert*innen 

Der vorliegende Bericht soll zusätzlich zu den Empfehlungen für die Folgeevaluierung des 

Naturschutzgroßprojektes auch Hinweise für zukünftige Deichrückverlegungsprojekte liefern. 

Während einige Faktoren, wie klimatische und hydrologische Bedingungen, nicht beeinflussbar sind, 

können andere durch geeignete Maßnahmen positiv beeinflusst werden.  

Die folgenden Empfehlungen sind den Präsentationen der Expert*innen bei der Forschertagung am 

26.09.2017 in Wittenberge und den Evaluierungsgutachten mit herzlichem Dank entnommen: 

Bodenhydrologie: Vor dem Hintergrund von eher langfristigen Bodenprozessen insbesondere im 

Zusammenhang mit der Vegetationsentwicklung und dem Klimawandel können die bisherigen 

Ergebnisse nur Anhaltspunkte für die weitere Entwicklung liefern. Eine dauerhafte Kontrolle des 

Bodenwasserhaushalts und anderer Bodenparameter ausgewählter Standorte wäre unter den 

genannten Aspekten eine wichtige Überwachungsmaßnahme. So kann neben der Frage, ob die Böden 

https://dieprignitz.de/?cid=1683618655
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die Zone des Übergangs von Weichholz- zu Hartholzaue (ca. 0,5-1,5 m um die Mittelwasserhöhe) 

gemindert werden.  

- Aufgrund der Beobachtungen im DRV, dass Naturverjüngung regelmäßig an Stellen mit offen 

liegendem Mineralboden nach tiefgründiger Bodenverwundung (u. a. im Randbereich von 

Flutmulden) auftritt, wäre die Erprobung von künstlich geschaffenen Bodenstörungen durch 

flaches Abschieben des Oberbodens in ausgeräumten Bereichen der Aue zu erproben. 

Stromtalwiesen: Zur Neubegründung wird als Methode eine Kombination von Mahdgutauftrag und 

manueller Einsaat bzw. Auspflanzen von vorgezogenen Jungpflanzen in Störstellen empfohlen. 

Weiterhin wäre eine Einbindung von Beständen des LRT 6440 Brenndoldenwiesen in eine extensive 

Ganzjahresbeweidung mit verschiedenen Tierarten wünschenswert. Eine Förderung von 

Stromtalarten durch die o.g. Maßnahmen wäre auf Flächen des LRT 6440 mit artenarmer Ausprägung 

hinsichtlich der unbefriedigenden Gesamtsituation des wechselfeuchten Auengrünlands im 

Projektgebiet und im Biosphärenreservat empfehlenswert (Nabel, 2017). Weitere Empfehlungen sind 

im Gutachten von Frau Katharina Nabel (2016b) enthalten. 

Bezüglich der Stromtalwiesenflächen-Monitorings ist eine vorausgehende repräsentative Erfassung 

des Urzustandes der Fläche zu Vergleichszwecken empfehlenswert. Zudem bietet eine größere Anzahl 

an Probeflächen Möglichkeiten stochastische Effekte besser herauszufiltern (Terwei, 2021). 

 

Sozioökonomie (Peters und Christian, 2017 und 2023): Für Naturschutzgroßprojekte mit solchen 

Dimensionen (Kosten Zeit, Flächenentzüge usw.) ist es von großer Bedeutung den Rückhalt der 

regionalen Verwaltung zu erhalten. Im Bereich der Landnutzung hat es sich bewährt, die 

unterschiedlichen Flächenansprüche im Vorfeld gut zu analysieren und die einzelnen 

Flächennutzer*innen mit ihren Kompetenzen in die Umsetzung des Projektes einzubinden. Hierbei 

sollte vermieden werden, wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen, die ggf. später aufgrund anderer 

Flächenziele (bspw. Naturschutz) nicht umgesetzt werden können.  

Die vorliegende Untersuchung kann als eine Art Rückblick angesehen werden, da sie die in der Region 

kommunizierten Ziele aus den Anfangsjahren mit dem derzeitigen Status des Projektes vergleicht und 

sich ggf. noch vorhandenen Problemen zuwendet, die ihre Ursache ggf. in der DRV haben. Eine solche 

Überprüfung schafft Vertrauen in der betroffenen Region. Dass die Annahmen zum 

Grundwasserspiegel, zu den Qualmwasseraustritten und zum Hochwasserschutz wie prognostiziert 

eingetreten sind, beweist die Kompetenz und Umsicht der beteiligten Wissenschaftler/Innen, des 

Trägerverbundes Burg Lenzen, sowie des Bundesamtes für Naturschutz. Auf diese Kompetenz und den 

Erfolg in Lenzen kann bei zukünftigen Projekten verwiesen werden. Insgesamt zeigt auch die hohe 

Zustimmungsrate zum Projekt von fast 85% der Befragten, dass es über die Jahre gelungen ist, ein 

solches großes Projekt in der Region einzuführen und regional zu verankern. 

8. Fazit 
Das Naturschutzgroßprojekt "Lenzener Elbtalaue” zeigt beispielhaft wie wirkungsvoll 

Hochwasserschutz und Naturschutz gemäß dem Konzept “Mehr Raum für Flüsse” gemeinsam 

umsetzbar sind. Die Ergebnisse der Evaluation belegen eindrücklich, dass die Deichrückverlegung nicht 

nur nachhaltig den Hochwasserschutz in der Region verbessert hat, sondern auch zur Erreichung 

nationaler und europäischer Zielstellungen z.B. der WRRL, Natura 2000 oder der Nationalen 

Biodiversitätsstrategie beiträgt. Jüngere Erkenntnisse aus dem MediAN Projekt weisen zudem nach, 

dass die Wiederherstellung von Überschwemmungsflächen und insbesondere der Schutz und die 

Entwicklung von Auenwäldern eine wesentliche Komponente des natürlichen Klimaschutz sind (Heger 



http://www.bund.net/elbauen
http://uhh.de/median
https://www.bfn.de/projektsteckbriefe/auenentwicklung-der-brandenburgischen-elbtalaue
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